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1. · . Uebersicht Ober die Verhandlungen•- ·

Rtisume des deliberations • 

_ x 85/91.408 n Zivildienst (Kommission 89.245), vom 
1. Februar 1991 . 
Artikel 18 Absa~ 1 der Bundesverfasmmg wird wie folgt geän-
dert: - ' - ' ' < 

Antrag der Mehrheit äer Konunismon: 
t Jeder.Schweizer ist wehrpflichtig. Das Gesetz sieht einen zivi-
len Ersatzdienst vor. -
Antrag der Minderheit der Kommümon (Aubry, J3ütpkei; Cin• 
cera.-Coucbepin, Jeanneret, Loretan, Muller-Will"ber& Perey. 
Tschuppert): . - · 

· · 1 Jeder Schweizer ist we!Jrp~tig. Das Gesetz kann elnen 
zivilen Ersatzdienst votSehen. . 

Bericht der Kommission des Nationalrates vom 20. März 
1991 (BBI ll, 433) 

· Stellungnahme des Bundesrates vom 8. Mai 1991 (BBlll, 
923) . . -

· . : 19'1 1'- September. Beschluss des Nationalrates gemäss An-
-. . trag der Mehrheit. · . , . 
-' s Militlirkommi.ssion 

1991 27. November. Bescbluss des Stinderates: Zustirrunun~
, 1991 13. Dezember. Beschluss des Nationalrates: Dei Bundeg. 

· · bescbluss wird in der ScbJ.us.1abstimung angenommeft. 
1991 13.J>ezeml-. Beschluss desStinderates: Der Bundesbe

, schluss wird in der Schlussahstimrnnn.g angenommen. 
-· Bundesblatt IV, 1095 . 

:c 

x. 85/91.408 n Senice ehll (Commission 89.245), du 
1 • f6vrier 1991 
L'article lS,: t« alin6a, de 1a eonstitution f6d6rale, est modifi6 · 
comme suit: . 
Proposition de /a majo,it4 de Ja commisslon: 
1. Tout Suisse est tenu au service militaire. La loi organise un 
service eiviL ' 
Propositiot, de ia minoria de /a commission (Aub_ry, Büttikei; 
Cbicera, CoUcbepin, Jeauneret, Loretan, Miiller-Wiliberg, Pe
rey, Tscbuppert): _ 
1 Tout Suiue est tenu au service militaire. La loi peut organiser 
un $exvice civil. _. · 

Rapport de la commission du Conseil national du 20 
mars 1991 (PF n, 427). .· . · 

Avis du Conseil federal du 8 mai 1991 (FF ll, 901) 
1991 t6septembre.lMclsiea'CIUCenseD nationalconforme ala 
proposition de la majorit6. .- · 
E Commission des. ajfairel militalres 
1991 27 novembre. D«lsion du Coaseil d--s Eta-ts: Adh6sion. 
1991 13 dfc:embre. IMdslon du Conseil national: L'arr6t6 est 
adopt6. eo votation finale. · 
mt 13 decembre. D«lsion du Conseil des Etats: L'arr6t6 est . 
adopte eo votation finale. 

Feuille f6d6rale IV, 1043 



2. Rednerliste - Liste des orateurs 

2.1 Nationalrat - Conseil national 

Aubry (R/BE) 1445 .. 
Couchepln (R/VS) 1442, 1448 

Dtigllse {C/FR} 1439,1452 

Engler {C/ Al} 1446 

Fih (R/LU) 1445 

Graf (V/ZH) 1449 

Günter {U/BE) 1449 

Hafner Ursula {S/BE) 1448 

Harl {V/BE) 1442 

Hubacher {S/8S) 1440 

Jeanneret (UNE) 1440 

Leutenegger Oberholzer (G/BL} 1447, 1451 

Longet (S/GE) 1450 

Müller-Wlllberg {V/AG) 1446 

Paccolat (CNS) 1449 

Schmid {G/TG) 1441, 1450 

Segmüller {C/SG} 1441, 1450 

Vllllger {R), Bundesrat 1443 

Weber-Schwyz {R/SZ), Berichterstatter 1438, 1451 

Zwygart {U/BE) 1442 

2.2 Ständerat - Conseil des Etats 

Cottler (C/FR) 964,966 

Küchler {C/OW), Berichterstatter 962,967 

Loretan {R/AG) 966 

Rhinow {R/BL) 963 

Roth (C/JU) 964 

Rüesch {R/SG) 967 

Vllllger {R), Bundesrat 964,968 

]I[ 
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Bericht, Anträge und Beschlussentwurf der Kommii,sion 
vom 20. März 1991 (881 11433) 
Rapport, propositlons et projet d'arrete de la commission 
du 20 mars 1991 (FF 11427) 
Stellungnahme des Bundesrates vom 8. Mai 1991 (BBI 11923) 
Avis du Conseil federal du 8 mai 1991 (FF 11901) 
Kategorie 111/1, Art. 68 GRN-Categorie 111/1, art. 68 RCN 

Anuag der Kommission 
Eintreten 
Proposition de 1a commission 
Entrer en matiere 

Weber-Schwyz, Berichterstatter: Im Namen der vorberaten
den Kommission unterbreiten wir Ihnen eine parlamentari
sche Initiative zur Aenderung von Artikel 18 Absatz 1 der Bun
desverfassung. In der Schlussabstimmung hat die Kommis
sion die vorliegende Fassung mit 24 zu O Stimmen und zwei 
Enthaltungen verabschiedet. Wir haben Ihnen einen umfas
senden Bericht unterbreitet. Deshalb werde ich mich im Eintre
ten auf die Hervorhebung wesentlicher Punkte beschränken 
und einige politische Ueberlegungen einbringen. 
Nach unserem Geschäftsverkehrsgesetz ist bei der Beratung 
von Kommissionsinitiativen die Anwesenheit des Departe
mentsvorstehers nicht obligatorisch. Deshalb freut es uns be
sonders, dass Herr BundesratVilligersein Präsenzrechtwahr
nimmt. Er wird sicher die Stellungnahme des Bundesrates er
läutern und Ihnen seine Vorstellungen über mögliche Ausge- · 
staltungsfoimen für einen künftigen zivilen Ersatzdienst darle
gen. 
Ich bitte Sie, auf die parlamentarische Initiative einzutreten 
und gemäss unseren Vorschlägen zu beschliessen. 
Ein paar Ausführungen zur Vorgeschichte: Schon seit dem 
15. September 1987 -also genau vier Jahre- erfüllt Ihre Kom
mission einen Dauerauftrag. Vorerst hatten wir die Barras-Vor
lage zur Entkriminalisierung der ethisch motivierten Dienstver
weigerer vorzuberaten, dann die parlamentarische Initiative 
«Aufhebung der Militärjustiz in Friedenszeiten» und heute die · 
Kommissionsinitiative «Zivildienst», mitsamt den Standesin
itiativen Genf und Jura zur gleichen Sachflc,ge. 
Die,Dienstverweigerertrage beschäftigt Bundesrat und Parla
ment bereits seit Beginn dieses Jahrhunderts. Bei allen Ueber
legungen dürfen wir die Volksentscheide car neueren Zeit 
nicht ausser acht lassen. Die Münchensteiner Initiative haben 
19n alle Stände und gut 62 Prozent der Stimmbürger abge
lehnt. Bei der Tatbeweis-Initiative von 1984 waren es nur an
derthalb Stände und gut 36 Prozent der Stimmenden, welche 
eine Neuregelung wollten. So war auch die Ausgestaltung der 
Entkriminalisierungs-Vorlage für ethische Dienstverweigerer 
eine Gratwanderung. Für Wunschdenken liess der Verfas
sungsrahmen nur einen engen Spielraum. Darum ist die An
nahme der Barras-Vorlage am vergangenen 2. Juni mit 56 Pro
zent Jastimmen nur ein erster Schritt in die richtige Richtung, 
ein Zeichen des guten Willens. Damit wurde eine etgentliche 
Uebergangs- und Erfahrungsperiode eingeleitet. 
Im Umfeld der erwähnten Parlamentsberatungen entstanden 
in verschiedensten Kreisen Modelle für neue Zivildienstfor
men. Es wurden neue Begriffe geprägt, so «die allgemeine 
Dienstpflicht» im Modell der Schweizerischen Offizie("Sgesell
schaft und «der Gemeinschaftsdienst» durch die «Arbeits
gruppe Napf». Die CVP-Schweiz startete am 17. Juli 1990 eine 
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Volksinitiative unter dem Titel «Zivildienst für die Gemein
schaft». Alle diese Bestrebungen haben das gemeinsame Ziel, 
eine .µ,gepasste schweizerische Lösung für einen zivilen Er
satzdienst zu suchen. Das Verständnis für eine vernünftige, 
klare Verfassungsgrundlage hat stark zugenommen. 
Zur Arbeit der Kommission: Unserer Kommission wurde auch 
die parlamentarische Initiative vom 27. November 1989 unse
res Kollegen Hubacher für einen sozialen Zivildienst zur Bera
tung überwiesen. Der Initiant hat bereits bei der Anhörung zu 
erkennen gegeben, dass es ihm vor allem um die Beschleuni
gung einer sinnvollen Lösung gehe. Er sei - und war es dann 
auch - jederzeit bereit, seinen Vorstoss zugunsten einer trag
fähigen 'Kommissionslösung zurückzuziehen. Nach ausge
dehnter Debatte beschloss die Kommission, den Versuch ei
nes eigenen lnitiativvorschlags zu wagen. 
Wir haben unter der Leitung von Kollege Couchepin (FDP) 
eine Arbeitsgruppe mit folgenden Mitgliedern eingesetzt: Hari 
(SVP), Hubacher (SP), Frau Segmülier (CVP) und Zwygart 
(EVP). Dieses Team hat bereits im Dezember 1990 den heute 
vorliegenden Entwurf zuhanden der Kommission einstimmig 
verabschiedet Am 1. Februar 1991 wurde in der Gesamtkom
mission der sprichwörtliche Durchbruch erzielt; der kleinste 
gemeinsame Nenner aller Fraktionen war gefunden. 
Zum Inhalt der Kommissionsinitiative: Obwohl in der Kommis
sion ein Strauss von weitgehenden Wünschen und Vorstellun
gen vorhanden gewesen wäre, hat man sich ganz konsequent 
auf das politisch Tragbare beschränkt. Schöngeistige Höhen
flüge sind zum St;:heitern verurteilt, oder - anders gesagt -: 
Das Bessere ist der Feind des Guten. Alle mussten bei ihrem 
Wunschdenken zurückstecken. Nur so konnten wir uns zu 
den Grundsätzen für eine politisch mehrheitsfähige Lösung 
für einen neuen Verfassungsartikel finden. 
Ich erwähne die wesentlichsten Punkte: 
1. Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht; 
2. Verfassungsgrundlage für den zivilen Ersatzdienst; und 
3. darin inbegriffen keine Wahlfreiheit zwischen Militär- und zi-
vilem Ersatzdienst · 
Zu den Inhalten dieser einzelnen Punkte. 
Allgemeine Wehrpflicht: Die Beibehaltung dieses Begriffs ent
spricht dem Gleichheitsprinzip. Die Wehrpflicht soll weiterhin 
als Regel und der Ersatzdienst als Ausnahme gelten. Die Ein
führung des Begriffs «allgemeine Dienstpflicht» hätte ganz be
stimmt nicht nur Erklärungsbedarf, sondern auch Diskussio
nen über ein Frauenobligatorium ausgelöst. 
Verzicht auf Wahlfreiheit: Dieser Grundsatz ·steht in direktem 
Zusammenhang mit dem verfassungsmässigen Verbot eines 
stehenden Heeres. Die freie Wahl könnte zumindest zu einer 
Art Freiwilligenarmee führen, was staatspolitisch unerwünscht 
ist. . . 
Unsere Wehrtradition erfordert eine Armee, in der alle regiona
len und auch politischen Bevölkerungsgruppen vertreten 
sind. Nur so bleibt die demokratische Kontrolle für Volk, Be
hörden und Armeeangehörige gewährleistet. Unser Land ver
trägt weder eine besondere Militärkaste noch ein Heer von 
Uebereifrigen. 
Zum Begriff des zivilen Ersatzdienstes: Das Bestreben, dem 
Bürger eine kurze und verständliche Verfassungsvorlage zu 
unterbreiten, hat uns davon abgehalten, unbekannte Begriffe 
-mit grossem Definitionsbedarf einzuführen. Wenn sich in den 
letzten Jahren die Einsatzmöglic'1keiten für Militär und Zivil
schutz breit geöffnet haben, so können wir in der Verfassung 
trotzdem keine Experimentierbegriffe einführen. Mit dem Be
griff «ziviler Ersatzdienst» in der Verfassung sind alle vorsichti
gen und notwendigen Schritte möglich. Die Gesetzgebung 
kann dann laufend und einfacher den neuen Erfahrungen und 
Bedürfnissen angepasst werden. 
Zur Muss- oder Kann-Formel in der Verfassung: Die Kommis
sionsmehrheit empfiehlt Ihnen, im Gesetz verpflichtend einen 
zivilen Ersatzdienst vorzusehen. Eine Minderheit empfiehlt die 
fakultative Kann-Formel. 
· Von der materiellen Wertung aus gesehen sind die Differenzie
rungen nicht sehr gewichtig. Nach einer Annahme des neuen 
Verfassungsartikels liegt es ja vorab bei den politischen Kräf
ten dieses Parlaments, die notwendige Gesetzgebung auszu
lösen. Die Aufnahme der obligatorischen Gesetzgebungs-

pfllcht hat mehr Signalwirkung. Damit wird angezeigt, dass 
man die eingeleiteten Reformen weiterführen will. 
Zu den Folgewirkungen des Vorschlags: Unser Entwurf will 
die dringende Verfassungsgrundlage sicherstellen. Alle unnö
tigen Anreicherungen verhindern eine mehrheitsfähige Lö
sung. Schon heute sind bedeutende Fragen via Gesetz gere
gelt oder darauf abgestützt, so das bisherige Armeeleitbild, 
damit verbunden die Truppenbestände im Bundesgesetz 
über die Militärorganisation, und andererseits die Privilegie
rung der ethischen Dienstverweigerer im Militärstrafgesetz. 
Deshalb wird auch für künftige Entwicklungen die Gesetzes
ebene schnellere und flexiblere Lösungen zulassen. Darum 
berührt unsere Fassung weder die Zulassungsbedingungen 
zum zivilen Ersatzdienst noch ethische Gewissensgründe oder 
Tatbeweislösungen. Auch die Fragen rund um die Militärjustiz 
sind, wie heute, auf die gleiche Gesetzesebene verwiesen. 
Als besonderer Vorteil dieser pariamentarischen Initiative der 
Kommission darf der Faktor Zeit hervorgehoben werden. Der 
Weg einer Volksinitiative In Form der allgemeinen Anregung 
erfordert bei unseren Verhältnissen bis zur tatsächlichen Ver
wirklichung gut sieben bis zehn Jahre. Eine beförderliche Be
handlung der Initiative in beiden Kammern aber, mit Volksab
stimmung in etwa einem Jahr, lässt eine raschere Fortentwick
iung erhoffen. 
Ein paar politische Schlussbetrachtun~en: Bei allen Erwägun
gen darf man nie die Grundidee unserer Eidgenossenschaft 
ausser acht lassen. Der Bund war immer eine Wehr- und Ver
teidigungsgemeinschaft zum Schutz von Leib und Leben der 
Familien, der Bewohner, zur Wahrung der Unabhängigkeit. 
Darum ist Wehrpflicht bei uns immer auch allgemeine Bürger
pflicht Der Schweizer Soldat muss Diener für Sicherheit und 
Freiheit des Vaterlandes bleiben. Vergleiche mit andern Staa
ten, vor allem zur Schweiz, hinken meistens. Wo es stehende 
Heere und Berufsarmeen gibt, hat Dienstverweigerung einen 
anderen Stellenwert. 
Unsere Armee ist ja bekanntlich nicht für einen Angriff ~onzi
piert, sondern zur Verteidigung des Heimatbodens. Eine wehr
hafte Schweiz schützt die Gemeinschaft und deren Glaubens
und Meinungsfreiheit. Anderseits eröffnen die internationalen 
Entwicklungen neue Möglichkeiten der Sicherheitspolitik. 
Technische und militärische Fortschritte können die Wehrbe
reitschaft mit kleineren Armeebeständen sicherstellen. So 
werden die kommenden Jahre und Jahrzehnte für einsatzfreu
dige Frauen und Mänriervielfäitige Gelegenheiten zu Gemein
schaftsdiensten eröffnen. 
In gegenseitiger Toleranz sollen alle, nicht nach Lust und 
Laune, sondern nach ihren Fähigkeiten, die Verpflichtungen in 
der Gemeinschaft erfüllen. Es gibt einen schweizerischen Weg 
zur allgemeinen Dienstpflicht. Dieser aber ist mit überlegten, 
vorsichtigen Schritten zu begehen •. 
Ich bitte den Rat um Eintreten auf die Kommissionsinitiative 
und um Genehmigung des ergänzten Absatzes 1 von Arti
kel 18BV. 

Mme Degllse, rapporteur: Vous l!tes en possesslon du rap
port ecrit de la commission, datant du 18 mars dernier. Ce rap
port detaille expose l'objet qui nous occupe, soit !'initiative par
lementaire que notre commission a elaboree, afin de creer une 
base constitutlonnelle concernant l'introduction d'un service 
Civil. 
Notre commission s'est reunie a trois reprises. Elle a tout 
d'abord entendu M. Hubacher, conseiller national, qui, le 
27 novembre 1989, deposait une initiative parlementaire de
mandant une nouvelle formulation de l'artlcle 18 de la constitu
tion. Cette formulation etait la suivante: «Taut Suisse est tenu 
au service militaire. II existe un service civil social dans le cadre 
de la liberte de conscience et de croyance». 
Dans sa seance du 5 novembre 1990, la commission a decide 
de ne pas donner suite a ces initiatives. Par contre, la question 
de principe, a savoir si le Parlament devrait lui-meme entre
prendre une modiflcation äe ia constitution en vue de l'intro
duction du service civil, a ete approuvee. En effet, il lui est ap
paru que le traitement d'une initiative parlementaire est plus 
rapide que eelui d'une initiative populaire teile que celle lancee 
par le Parti democrate-chretien. 
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La commission a alors institue une sous-commission, formee 
de representants des partis gouvemementaux et d'un mem
bre d'un petit groupe. Cette sous-commission a ete chargee 
de rediger le texte d'une initiative parfementaire de la commis
sion. En date du 1 er fevrier. le texte elabore a ete Iargement 
discute et adoote. M. Hubacher a des lors retire son initiative. 
L'article 18, alinea oremier. qui vous est propose est ainsi li
belle: «Chaque Suisse est tenu au service militaire. La loi pre
voit un service civil de remplacement». 
La commission affirme donc que le principe de l'obligation du 

• service militaire doit etre maintenu. Ce principe est directe
ment lie a l'interdiction de l'armee permanente et a aussi pour 
but de garantir le co11tröle de l'armee par les autorites politi
ques, le souverain et les membres de l'armee. II est valable 
aussi pour une armee de volontaires comme il s'en formerait 

· une en cas de libre choix entre service militaire et service Civil. 
Par ailleurs. la commission a admis oue. dans toutes Ies socie
tes. il existe des personnes qui ne peuvent coricilier avec las 
exigences de leur conscience le fait de tuer ou d'aider a tuer un 
etre humain. ffit-il questlon d'assurer sa propre defense. C'est 
pourquoi il suggere l'institution d'un service civil de remolace-
ment. , 
Salon le texte propose, la regle raste le service militaire, le ser
vice civil devant rester l'exceotion. Le service civil devra si pos
sible comprendre les memes exigences que Ie service mili
taire. Aucun libre choix ne saurait etre cree. Le service civil doit 
etre d'interet public. 
La commission a sciemment choisi une formulation ouverte 
de l'article constitutionnel. Les conditions devront etre fixees ä 
l'echelon de la loi et cela pour deux raisons: premierement. on 
ne saurait charger la constitution de trop de particularites; 
deuxiemement, la loi est mieux ä mäme de tenir campte de 
l'evolution des besoins et de l'exigence de nouvelles formes 
d'organisation qui apparaissent au cours des temps. La 
Confederation doit organiser le service civil sur Ia base du 
texte constitutionnel propose. Ce service ne doit, par defini
tion, pas appartenir ä l'armee. 
Je vous rappelle qua, depuis Ia fin de nos travaux, la modifi
cation du Code penal, selon le projet Barras. a ete adoptee 
par le peuple. II a ete admis, lorsque le Parlament a approuve 
ce projet, qu'il s'agissait lä d'un premier pas dans la banne 
direction, mais que la modification dEt Ia constitution etait in
dispensable pour instaurer un veritable service civil. Ainsi. 
donc, la decision du peuple ne met nullement en cause notre 
initiative. · 
Le Conseil federal a donne son avis sur ce projet, en date du 
8 mai 1991. II ne se declare pas oppose a !'Idee exprimee par 
!'initiative parlementaire et se rallie a la proposition de la majo
, rite de la commission. car, comme vous avez pu Ie constater, 
la commission est divisee sur le texte. 
La majorite de la commission, par 15 voix contre 9 propose, ä. 
Ia deuxieme phrase, le texte suivant: «la loi prevoit un service 
de remplacement». La minorite de la commission, quant ä. alle, 
propose: «la loi peut organiser un service de remplacement». 
Au vote final, !'initiative a ete acceptee par 24 voix sans opposi
tion et deux abstentions. 
Je vous propose d'accepter l'entree en matiere de cette initia
tive parlementaire et de l'adopter ensuite dans Ia version de la 
majorite de la commission. 

Hubacher: Wir behandeln heute eine Jahrhundertpendenz, 
ein Geschäft, das auf das Jahr 1903 zurückgeht. Damals näm
lich wurde die erste Petition für einen Zivildienst an den Bun
desrat gerichtet. 1923 gab es wieder eine Petition mit 40 000 
Unterschriften, und 1983 haben wir das Thema hier erneut dis
kutiert, im Zusammenhang mit einer Volksinitiative, die dann 
1984 zur Abstimmung kam. Ich erinnere mich: Nach unserer 
Diskussion im Jahre 1983 kam ein über 80jähriger Mann hier 
in die Wandelhalle und erklärte uns: «Ich bin vor sechzig Jah
ren schon auf der Tribüne gesessen, und ich habe vor sechzig 
Jahren die genau gleichen Argumente gegen den Zivildienst 
gehört wie heute. Wir sind keinen Millimeter vorangekom
men.» Ich vergesse diese Unterredung mit Herrn Streckeisen 
nicht. 

Die Zeit und das Klima haben sich geändert. Ich lese in der 
«Cooo-Zeitung» vom 23. August dieses Jahres zum Thema Zi
vildienst: «Wer heute laut über eine Zivildienst-Initiative nach
denkt, wird nicht mehr als Landesverräter kaltgestellt.» 
Diese Frage war jahrzehntelang mit kaltem Krieg und mit an
deren unsc;hönen Auflagen belastet. Ich. glaube, der Klima
wechsel. ausgelöst durch Ereignisse in Europa ausgelöst 
auch durch gesellschaftliche Veränderungen bei uns, ist doch 
spürbar. Von da her meine ich: Der Vorschlag der Kommission 
ist nicht kühn, nicht verwegen, nicht wahnsinnig progressiv, 
sondern er ist zeitgemäss. 
Es ist Zeit. dass wir das Problem Zivildienst hier endlich abbu
chen. Die Kommission hat keine mehrstöckigen Paoierhäuser 
gebaut, und wir wollen heute nicht gegenseitig Ressentiments 
austauschen, sondern wir wollen dem Stimmvolk. unseren 
stimmberechtigten Frauen und Männern, eine Option für ei
nen Zivildienst geben. Wir stellen eine Grundsatzfrage, die be
antwortet werden muss. Wir verlangen eine Abstimmung dar
über, ob der Ztvildienst in der Bundesverfassung verankert 
werden soll. Es nützt uns wenig. darüber zu streiten, ob die 
Verfassung geändert werden muss oder nicht. Herr Professor 
Huber hat 1961 noch erklärt. die Verfassungsgrundlage sei 
gegeben. Wir hatten Volksabstimmungen. Diese Entscheide 
sind Realität; wir haben sie zu berücksichtigen. 
Der Vorschlag der Kommission ist ein Kompromiss. der mehr
heit~fähig sein müsste. Der Kompromiss besteht darin, dass 
die Wehrpflicht nicht tangiert und der Zivildienst ermöglicht 
wird. Die Chance. dass wir - wenn diese Grundsatzfrage bei 
einer Volksabstimmung positiv beantwortet würde - endlich 
einmal einen Check einlösen und das Problem auf Gesetzes
basis angehen können, sollte vom Parlament wahrgenommen 
werden; die Kommission hat hier gute Vorarbeit geleistet. 
Daher war auch die Ueberlegung der Mehrheit der fast ein
stimmigen Kommission: Wir wollen vorerst keine Auflagen, 
wie lange und unter welchen Umständen dieser Zivildienst zu 
leisten wäre, sondern nur die Grundsatzfrage: ja oder nein? 
Ich bitte Sie daher, dem Antrag der Kommissionsmehrheit zu
zustimmen, dieses Angebot·zu machen. Dieses Angebot ist 
parteipolitisch und ideologisch nicht belastet. Es ist ein zeitge
mässes, demokratisches Angebot, eine Frage, die über 80 
Jahre lang hier mehrfach diskJ,Jtiert worden ist. endlich einer 
Lösung entgegenzuführen. 

M. Jeanneret: Le groupe liberal appuiera le projet presente 
par la commission en se ralllant ä la formule de la minorite et il 
rejettera , la proposition de dispositions transitoires de 
Mme Leutenegger Oberholzar. Ceci etant, et pour la clarte po
litique des choses, il est surtout indispensable que chaque 
groupe, s'exprimant ce jour ä. cette tribune, dise, sans equivo
que, dans quel esprit il vote l'arräte. En effet, la solution imagi
nee par la commission est assez rare dans l'histoire constitu
tionnelle de la Confederation. ä. mesure qu'il s'agit ici d'une 
premiere approche et que le veritable debat aura lieu dans 
quelques annees, au niveau de la loi d'application, si le consti
tuant souscrit probablement l'an prochain ä. l'article de prin
ci:,e qui lui est soumis. Salon quelle philosophie donc le 
groupe liberal souscrit-il aujourd'hui ä. ce texte? 
Tout d'abord, et au regard du principe fondamental de 
l'article 18 de notre charte constitutionnelle, notre accord n'est 
motive par aucune passion ou n'importe quel enthousiasme. 
Seule la «Realpolitik» nous conduit ä dire froidement oui. Si la 
formule simple et origi,nale, qui a ete imaginee, peut amener 
un iour le peuple et Ies cantons ä. trouver une fois pour toutes 
une solution a cette question, au niveau superieur qui est le 
leur, pour laisser ensuite au legislateur le soin de dessiner 
dans le detail les contours d'une solution, et si, surtout, cette 
solution peut regler durablement un probleme, autour duquel 
s'agitent sans raison depuis des decennies des medecins 
plus ou moins competents, alors nous aurions bien prepare la 
voie, ici au Parlament, ä. un vote constitutionnel de principe. 
Nous ne negligeons pas, par aiileurs, le cöte formal des cho
ses. tant il est vrai que la clarte de la langue eloigne de soi
meme les pensees confuses. D'une maniere generale, nous 
condamnons les articles de notre charte fondamentale quand 
ils sont longs, touffus et detailles. On melange ainsi inutile-
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ment les genres. Le merite de la formule elaboree c'est sa brie
vete, sa simplicite, sa coherence, pour ne pas dire son origina-
lite positive. · 
Lorsqu'ils voteront, les citoyens sauront parfaitement ce sur 
quoi ils auront a se prononcer, soit sur les questions centrales 
suivantes: premierement, le service militaire doit-il rester obli

, gatoire pour chaque Suisse du sexe masculin et sans possibi-
lite de libre choix? Deuxiemement, la notion d'un service civil 
qui soit une exception a ce principe doit-elle ätre admise pour 
les objecteurs sinceres? Troisiemement, faut-il confier aux 
Chambres federales, sur proposition du Conseil federal, et 
sous reserve du droit de referendum legislatif, le soin de regle
menter les modalites d'un tel service? 
Ceci nous amene a dire an toute clarte qua, si cette decision 
est cruciale, le vrai rendez-vous aura lieu dans quelques an
nees et c'est pourquoi nous soutiendrons la solution presen
tee.par la minorite. C'est une sous-commission qui a prepare 
la solution qui nous est soumise et eile a presente deux varian
tes a la commission, faisant d'ailleurs figurer en premier ce qui 
est devenu la proposition de la minorite, il n'y a donc aucune 
incoherence dans cette formule. 
Pour nous, l'argument essential tient dans le fait qua nous vou
lons jouer la carte de la flexibilite et laisser au gouvemement la 
plus grande souplesse possible quant aux modalites d'une le
gislation d'appl!cation. Ceci d'autant plus qua, comme le rap
pelle le rapport de la comm1ssion, il y a actuellement sur la ta
ble de la discussion de tres nombreuses suggestions: une ini
tiative populaire, plusieurs initiatives partementalres et canto
nales, des idees de divers groupes de travail, officiels ou pri
ves. Sur le fond, pour la premiere fois an Suisse, on se de
mande de fa9on tres precise si l'on ne devrait pas arriver ä un 
service ä la commu.iaute, notamment dans le cas de la de
tense generale. Or, nous sommes toujours de ceux qui pen
sons qu'un pays doit d'abord ätre conduit par son gouverne
ment. II appartiendra au Conseil federal d'abord, et ä 1ui seul 
en tant qu'autorite directoriale executlve sup~rieure de la 
Confederation - comme le dlt expressement l'article 95 de la 
constitution - d'analyser l'ensemble de ces propositions, de 
nouer la gerbe et d'etablir une synthese. II convient donc de lui 
laisser la liberte de manoeuvre necessaire. 
C'est alors que, face ä un projet de loi, il appartiendre, ä chacun 
de se prononber definitivement. En ce qul nous conceme, 
nous le disons sans ampages, c'est alors que nous ferons no
tre choix final. Nous ne saurions admettre, dans quelques an
nees, devoter une loi ou le principal serait devenu l'exception, 
ou l'armee serait affaiblie, ou le confortable l'empoiterait sur le 
devoir et ou l'on s'efforcerait de trouver des occasions de tra
vail pour ceux qui imagineraient qu'une communaute n'a pas 
besoin de se defendre. · 
Plus encore, notre position dependra, dans quelques annees, 
pour beaucoup de l'avenir de la politique de securite de la 
Suisse, dans ce que sera a ce moment-la la construction euro
peenne et la participation qui sera la nötre. L'Europe sera 
peut-etre he.ireuse de savoir que nous aurions trouve un sta
tut pour une minorite d'objecteurs sinceres, mais alle ne pren
drait pas au sarieux un pays qui demanderait aux autres na
tions d'assurer sa propre defense. II taut redire qua la politique 
admissible d'un petit Etat federatif et democratique comme le 
nötre ne peut reposer que sur la continuite, sur une defense 
non pas seulement theoriquement dissuasive mais reellement 
credible et qu'une loi future d'organisation d'un service civil ne 
pourra passer le cap populaire eventuellement qua si las 
conditions de celui-ci sont alors clairement definies. C'est 
dans cet esprit que le groupe liberal votera aujourd'hui, mais 
en annon98nt dejä la couleur pour demain. 

Schmid: Auf die einzelnen Etappen des lang~n Leidenswe
ges zur Einführung eines zivilen Ersatzdienstes möchte ich 
nicht näher eingehen. Viele von Ihnen hier im Saal haben ein 
beträchtliches Stück Weg selbst zurückgelegt und In vorbera
tenden Kommissionen bei dieser Thematik mitgewirkt. Nach 
mehreren verwortenen Volksinitiativen ist die sogenannte Bar
ras-Vorlage, gegen welche das Referendum ergriffen worden 
war, vom Volk gutgeheissen worden. Ihre Durchführung wird 
zeigen, ob es dabei· faktisch zu einer Schlechterstellung der 

Dienstverweigerer kommt oder ob sie allenfalls wenrzerset
zend wirken könnte. 
Wie immer man zu dieser Vorlage gestanden haben mag, ihre 
Annahme durch das Volk zeigt, dass in der Dienstverweigerer
frage das Eis gebrochen ist, weshalb auch neue Anstrengun
gen, den Zivildienst endlich auf Vertassungsstufe zu regeln, 
auf dem Fusse folgten. 
Die grüne Fraktion ist der Auffassung, es sei jetzt wirklich an 
der Zeit, ohne grosse Umschweife dem Antrag der Kommis
sionsmehrneit zu folgen und den verbindlichen Vorschlag gut
zuheissen. Wir glauben allerdings, die politischen Umwälzun
gen seien noch lange nicht zum Stehen gekommen, so dass 
wir wohl in absehbarer Zeit nocn auf eine viel grundsatziichere 
Art wieder über die Bücher genen müssen. Anzeichen dafür 
sind schon jetzt gegeben. Auch der Bundesrat zeigt in seinem 
Sicherheitsbericht auf, wie sich das Bedrohungsbild ganz all
gemein ändert und neben den militärischen Konflikten Gefah
ren von zumindest ebenso grossem, wenn nicht grösserem 
Ausmass auf uns zukommen. Man dehke zum Beispiel nur an 
die global bedrohte Umwelt, an die längst nicht mehr sicheren 
Lebensgrundlagen aufgrund einer aus dem Gleichgewicht ge
ratenen Natur, an das Nord-Süd-Gefälle, die Migrationsströme 
und die dabei entstehenden Konflikte, die eben gerade nicht 
militärisch zu lösen sind, sondern ungleich viel anspruchsvol
lere und langwierigere Aufbauarbeit erfordern. 
Aber nicht nur Gefahrenpotentiale ertordern andere als militä
rische Einsatzleistungen. Auch die im Zusammenhang mit de
mographischen Entwicklungen entstehenden Verschiebun
gen der Alterszusammensetzung in der Bevölkerung, die Zu
nahme der chroniscnkranken und ptlegebedürttigen Betagten 
sind nicht einfach mit einem weiteren Ausbau der Soziallei
stungen zu bewältigen. 
Da braucht es Menschen, welche diese Aufgaben überneh
men; es braucht einen Dienst an der Gemeinschaft, der nichts 
mit Bedrohungslagen zu tun hat, aber darum nicht minder not
wendig ist So wird es wohl dereinst einmal in der Bundesver
fassung helssen, jeder Schweizer und jede Schweizerin seien 
dienstptlichtig; · meine wiederholt aufgestellte Behauptung, 
wonacn es allenfalls viel strengere und anspruchsvollere Ar
beit ausserhalb des derzeitigen Wehrdienstes zu bewältigen 
gibt; wird sich bestätigen. Im Hinblick auf alle diese zusätzli
chen sozialen und ökologischen Aufgaben, die uns vielleicht 
um ein Vielfaches mehr beanspruchen werden als der Militär
dienst. kann die vorgeschlagene Aenderung der Bundesver
fassung einen ersten Schritt bedeuten. Sie widerspricht auch 
der noch sehr restriktiven Form der Barras-Vorlage nicht und 
lässt letztlictJ die ganze Fragestellung noch sehr offen, wie 
diese gesetzlichen Bestimmungen dann im einzelnen lauten 
werden. · 
Ich bitte Sie daher im Namen der.grünen Fraktion, auf die Vor
lage einzutreten. 

Frau Segmüller: «Das Eis ist gebrochen», so titelte eine Zei
tung im Nachgang zur Abstimmung vom 2. Juni 1991, die uns 
ein Ja zur Entkriminalisierungs-Vorlage gebracht hat. Dieses 
Ja kam trotz gegnerischem Sperrteuer zustande, aas gerne 
ein Nein zu dieser Vorlage in ein Ja zu einem Zivildienst um
funktioniert hätte. In Tat und Wahrheit ist der 2. Juni 1991 ein 
Markstein: Nach 1977 - Münch,ensteiner Initiative- und 1984-
mit zweimaligem Nein des Volkes und der Stände - ist es zum 
ersten Mal gelungen, einer liberaleren Ausgestaltung der all
gemeinen Wehrpflicht zum Durchbruch zu verhelfen. Es ist ein 
Zwischenschritt. Die CVP hat die Entknminalisierungs-Vortage 
Immer ats einen solchen bezeichnet. 
Ich möchte bei dieser Gelegenheit meiner Genugtuung Aus
druck geben und dem Bundesrat ein Lob für die rasche Inkraft
setzung der Entkriminalisierungs-Vorlage aussprechen, da 
doch seit Juli 1991 die Beurteilung der Dienstverweigerer nach 
neuem Recnt stattfindet. Die Entkrimmalisierungs-VorlaQ!:l hat 
also bereits bewiesen, dass sie ihren Zweck als Zwischen
schritt ertüllt - als raschen Zwischenschritt. Interessant ist, 
dass die Vox-Analyse des Abstimmungsergebnisses zeigt, 
dass die grundsätzliche Bereitschaft für einen Zivildienst kon
stant hoch ist: 1991 waren 74-Prozent der Bevölkerung dafür, 
nur 17 Prozent dagegen. Zudem - so die Vox-Analyse -
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zeichne sich eine wachsende Unterstützung für eine liberale 
Lösung ab. 
Heute nun geht es um einen Verfassungsartikel, also um den 
notwendigen, logischen zweiten Schritt nach der Entkriminali
sierungs-Vorlage. Die CVP ist prinzipiell dafür und tritt dafür ein, 
dass wir jetzt rasch handeln, dem ersten Schritt sofort den 
zweiten folgen lassen, denn derStimmungswandelverpflichtet 
Die CVP hat sich bereits 1977 für einen Zivildienst eingesetzt 

. Es ist nur logisch, dass wir eine Volksinitiative mit dem glei
chen Ziel gestartet haben. Wir stehen im Grundsatz aber voll 
und ganz hinter dieser parlamentarischen Initiative. Wir sind 
rur die Verankerung in der Verfassung in zwingender Form. Wir 
haben kein Verständnis für die Formulierung der Minderheit 
mit dem «Kann» und können ihr keinen Geschmack abgewin
nen. Sch,on die Frage der Erfüllung der Voraussetzungen für 
die Menschenrechtskonvention zwingt uns doch zu einer 
zwingenden Form. Darüber hinaus bringt die offene Formulie
rung - die blasse Verankerung des Begriffs «Zivildienst» ohne 
jegliche Leitplanken -gewisse Probleme. Darauf werde ich in 
der Detailberatung eingehen. 

Harl: Die Fraktion der Schweizerischen Volkspartei stellt sich 
grossmehrheitlich hinter den von Bundesrat und Kommis
sionsmehrheit vorgeschlagenen Text: 
1. «Jeder Schweizer ist wehrpflichtig.» Das Ist für uns ein wich
tiger Grundsatz. 
2. «Das Gesetz sieht einen zivilen Ersatzdienst vor.» 
Wir lehnen den Minderheitsantrag mit der Kann-Formel ein
deutig ab. 

M. Coucheplo: Le groupe radical appuie le projet d'article 
constitutionnel sur le service civil qui vous est presente. L'his
toire de ce texte est connue. Taut est parti d'une initiative de 
M. Hubacher, qui a ete discutee dans la Commission Weber. 
Cette Initiative a suscite un certain nombre de remarques,- de 
critiques, un certain nombre de propositions de modification. 
Finalement, la commission a decide de proposer a une sous
commission, dont j' etais le president, de chercher un texte de 
conciliatlon. Cette sous-commission qui reunissait un repre
sentant de tous les groupes parlementaires, membres de la 
commission, s'est pose un certain nombre de questions tres 
simples. Premierement, sommes-nous tous d'accord qu'il taut 
chercher une solution au probleme du service civil? 
Deuxiemement, sommes-nous tous d'accord de chercherune 
solution politlquement acceptable en lalssant tomber certains 
principes presupposes ideologiques; sommes-nous tous 
d'accord de chercher une solution politlquement acceptable, 
qui a une chance d'obtenir une majorite devant le peuple et les 
cantons suisses? 
En reponse ä ces qLiestions, nous nous en sommes pose une 
troisieme: doit-on maintenir l'obligatlon generale du service 
militaire? La reponse unanime a ete affirmative: si on renonce 
ä l'obligation generale du service mllitaire, il est probable que 
l'article constitutionnel n'a aucune chance de passer en vota" 
tion populaire. Des lors, on a ecrit taut simplement «Taut 
Suisse est astreint au service militaire» - comme cela est dejä 
dit dans la constitution actuelle. Ensuite, en deuxieme point: 
doit-on chercher une solution particuliere pour les objecteurs 
de conscience qui manifesteront un certain nombre de quali
tes et qui seront d'accord de faire un service civil? La reponse 
unanime a ete affirmative aussi. Des lors, a-t-on dit, une 
deuxieme phrase doit etre inscrite dans cet article constitution
nel: «La loi peut ou doit organiser un service civil.» 
Noussavonsqued'aucunsontcritiquecettesimpliciteetpense 
qu'il fallait ajouter d'autres elements dans l'article constitution
nel. Pour nous, comme pour le groupe radical, il n'est pas ne
cessaire d'aller au-delä. Flnalement, II tauten rester ä la bonne 
technique constitutionnelle. La constitution fixe les principes et 
la loi determine l'applicatlon de ce principe constitutionnel. 
Cela est d'autant plus necessaire que, dans ce domaine 
comme dans beaucoup d'autres, l'evolution est tres rapide et 
que ce qui pourrait etre fixe dans la constitution n'apparaitra 
peut-etre plus comme prioritaire apres quelques annees. II est 
plus simple de modifier une loi qu'un article constitutionnel. 

L'echo de la propositlon de la Commission Weber est positlf. II 
y a lä une chance, probablement unlque, de reussir un pas de
cislf vers la solution de ce probleme douloureux de l'objection 
de conscience. Cela est d'autant plus envisageable que le 
peuple suisse a demontre, par son approbation massive du 
projet Barras, sa volonte que quelque chose soit fait dans ce 
domaine et que les veritables objecteurs soient mieux pris en 
consideration et se voient offrir une alternative au service mili
taire. 
Dans sa majorite, notre groupe choisira la tormule disant que 
la loi «peut» organiser un service civil, la preferant, par honne
tete intellectuelle, ä celle disant «la loi organise un service ci
vil». A notre avis,.la difference est minime; neanmoins, la tor
mule postestatlve est de nature ä recueillir davantage d'appuis 
dans certains milieux qui craignent que l'on aille trop vite et 
trop loin dans la creatlon d'un service civll. -
Une deuxieme proposition sera faite. M. Fäh propose que l'on 
ajoute encore une phrase explicative disant que le libre choix 
est exclu. En ce qui me concerne, je voterai cette proposition, 
car II ne s'agit effectivement que d'une precision. Dans l'esprit 
de ceux qui ont redige le texte constitutionnel, II est bien evi
dent que le libre choix etait exclu. C'est le sens de la premiere 
phrase de l'article constitutionnel. Nous n'entendons certes 
pas, gräce ä cet article, resoudre tous les problemes concrets 
qui se posent Nous savons que certains d'entre vous seront 
tentes d'y ajouter des precisions, notamment l'evocation de 1a 
preuve par l'acte, ou encore d'introduire, dans l'article consti
tutionnel lui-meme, des precisions quant ä la duree du service 
de remplacement. Nous pensons que ces propositlons ne 
sont pas conformes au systeme qui a ete cholsi par les auteurs 
de l'article constitutionnel et qu'il tauten rester au texte tres 
simple qui a ete approuve par la majorite de la Commission 
Weber. Ensulte, le travail du legislateur devra commencer, 
quitte ä ce qu'il y alt un referendum si certaines parties de l'opi
nion publique ne sont pas satisfaites du travail .du legislateur. 
Nous vous invitons par consequent a accepter cet article cons
titutionnel, ä admettre la forme potestative pour la creatlon 
d'uri service civil et a accepter egalement la propositlon de· 

• M. Fäh qui dlt explicitement que le libre choix n'est pas admis. 

ZWygart: Die LdU/EVP-Fraktion ist dankbar, zu sehen, dass 
man slch in dieser ungelösten Frage des Zivildienstes auf dem 
Weg einer Konsenslösung befindet. Obwohl unsere Fraktion 
einhellig für die Kommissionsmehrheit stimmen wird, ist es für 
uns keine Prestigefrage - sollte allenfalls auch die Kommis
sionsminderheit obsiegen. Die Kommissionsminderheit will Ja 
dasselbe. Man ist sich einig, dass man eine Lösung haben will. 
Entscheidend ist für uns, dass endlich etwas in der Verfassung 
steht Die Barras-Vorlage und die daraus resultierende Aende
rung des Militärstrafgesetzes haben uns ein für allemal noch
mals deutlich vor Augen geführt, dass wir ohne Aenderung der 
Bundesverfassung zu keiner Lösung der jahrzehntealten 
Frage kommen. Gleichzeitig möchten wir auch einen Verfas
sungsgrundsatz ohne weitere B~dingungen festschreiben. 
Nicht nur rein äusserlich ist es unschön, wenn Verfassungsarti
kel «Bandwürmern» gleichen. Auch aus anderer Sicht gehört 
gerade hier nur der Grundsatz geregelt. Die Ausgestaltung 
und Detailfragen über die genaueren Bedingungen, etwa die 
Oauer, sind im Gesetz zu regeln. Das erlaubt auch späteren 
Generationen, auf Gesetzesebene Anpassungen ohne Um
wege vorzuschlagen. Einerseits ist der heute vorliegende Vor
schlag klar. In Absatz 1 wird am Grundsatz der Wehrpflicht wie 
bisher klar festgehalten. Untergeordnet ist der Absatz 2; damit 
ist auch das Bekenntnis zur Armee aus unserer Sicht eindeu
tig. Mehr brauchen wir heute und in Zukunft nicht. Es ist darum 
verfehlt. wenn wir künftigen Gesetzgebern Steine in den Weg 
legen. 
In vielen Bereichen des Dienstleistungssektors oder in sozia
len Bereichen wären wir heute schon froh, wenn gewisse Ent
lastungen durch Zivildienstpflichtige möglich wären. Aus 
Deutschland wissen wir, dass die Verkürzung der Dienstzeit zu 
einigen Problemen, etwa bei der Betreuung von Schwerstbe
hinderten, geführt hat und führen wird. Denken wir auch an 
künftige Aufgaben, die uns z. B. im Pflegebereich vermehrt be
schäftigen werden, beispielsweise an die starke Zunahme der 
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Zahl der Aidskranken. Wir wissen, dass wir uns da noch auf ei
niges gefasst machen müssen. 
Die Einführung eines Zivildienstes ist eine Minderheitenfrage. 
Die Regelung von Minderheitenfragen ist immer l'leikel: Uns 
hat dieses Problem trotz der kleinen Zahl von Betroffenen im
mer wieder zu schaffen gemacht. Wenn wir jetzt keine Lösung 
finden, werden wir uns spätestens bei den laufenden Initiati
ven; vorab der CVP-Zlvildienst-lnitiatlve, wieder damit beschäf
tigen müssen. 
Ich erinnere daran, dass sich auch die Jugendsession vom 
kommenden 25. September mit dieser Thematik beschäftigen 
wird. Das kommt nicht von ungefähr. Jahr für Jahr stehen 
junge Männer vor der Frage, was es bedeutet, wehrpflichtig zu 
werden. Wenn wir jetzt wiederum keine Lösung für die Bnfüh
rung eines Zivildienstes vorschlagen, werden wir fortlaufend 
gezwungen werden, uns im Parlament und in der Regierung 
mit dieser Frage herumzuschlagen. 
Die Gewissensfrage, ob das Töten von Menschen in einer 
Kriegssituation erlaubt sei, macht einige Männer immer wieder 
zutiefst unruhig. Sie nehmen heute einen zivilen Ersatzdienst 
oder die Strafe auf sich, weil sie die vom Staat auferlegte Pflicht 
nicht erfüllen können. Die Erfahrung - die Statistiken belegen 
es klar und deutlich - zeigt, dass trotz strengster Gerichtspra- · 
xis die Anzahl eine gewisse Konstanz aufweist. Tragen wir 
doch der Tatsache Rechnung, ddSS es in unserer Gesellschaft 
Leute gibt, die es mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren kön
nen, einen Menschen zu töten, oder die nicht mithelfen, je
manden zu töten, auch wenn es zur eigenen Verteidigung 
dient. 
Vor 88 Jahren, im Jahre 1903, ist die erste Botschaft des Bun
desrates in der Zivildienstfrage vorgelegen. Es ist an der Zeit, 
eine Lösung zu finden. Am Grundsatz der Wehrpflicht wollen 
wir festhalten. Machen wir den ersten Schritttür die Bnführung 
eines echten Zivildienstes. Hülen wir uns aber ebenso, den 
Karren jetzt wieder zu überladen. 
Ich bitte Sie im Namen der LdU/EVP-Fraktion, in Artikel 18 un
serer Bundesverfassung einen Teil des biblischen Propheten
blldes wahr werden unc;l in einem kleinen Bereich aus Schwer
tern Pflugscharen werden zu lassen. 

Bundesrat Vllllger: Am 2. Juni dieses Jahres ist glücklicher
weise ein erster Durchbruch in der Frage der Lösung des 
Dienstverweigerer-Problems gelungen. Der Souverän hat 
mehrheitlich eine Entkriminalisierungs-Vorlage befürwortet. 
Dadurch Ist die Stellung der Dienstverw1;1igerer aus Gewis
sensgründen erheblich verbessert worden. Sie werden nicht 
mehr wie Kriminelle behandelt, und an die Stelle der Gefäng
nisstrafe tritt ein Arbeitsdienst im öffentlichen Interesse. Diese 
Lösung wird wahrscheinlich - so bin ich überzeugt- das Pro-

. blem stärker entschärfen, als es heute scheint. Wir werden in 
einigen Jahren mehrdarübE!rwissen. 
Trotzdem hat der Bundesrat mehrfach die Meinung geäussert. 
es handle sich bei der Entkriminalisierungs-Vorlage lediglich 
um einen Zwischenschritt; eine definitive Lösung müsse auf 
VerfassungssMe geregelt werden. Der Bundesrat war und ist 
immer bereit, ohne Zeitvqrzug zu einer Lösung auf Verfas
sungsstufe Hand zu bieten. Nachdem nun aber eine zweck
mässige Zwischenlösung besteht, darf nicht aus Zeitdruck 
eine unsorgfältige Lösung entstehen. 
Ihre Kommission schlägt vor, in der Verfassung lediglich den 
Grundsatz des Zivildienstes zu verankern. Der Bundesrat 
kann diesem Modell zustimmen; er freut sich darüber, dass 
über Parteigrenzen hinweg in der Kommission ein Konsens 
gefunden werden konnte. Sofern der Souverän eine solche of
fene und flexible Verfassungsnorm akzeptiert, kann auf dieser 
Basis eine taugliche ZMldienst-Lösung realisiert werden. Der 
Bundesrat stimmt auch der Muss-Formel zu, denn,er ist der 
Meinung, es müsse nun wirklich etwas Definitives geschehen. 
Allerdings möchte ich nicht verhehlen, dass in unserem Land 
offene Verfassungsnormen immer auch gewisse Risiken bein
halten. Weil nämlich nur über den Grundsatz der Einführung 
eines Zivildienstes abgestimmt wird und die konkrete Ausge
staltung dem Gesetzgeber überlassen bleibt, eröffnet dies na
türlich verschiedenen Auslegungsstreiten -auch während der 
Volksabstimmung - und polemischen Auslegungen Tür und 

Tor. Der Stimmbürger hat oft Hemmungen. einer Verfassungs
änderung zuzustimmen. wenn er den Eindruck erhält, er kaufe 
die Katze im Sack. 
Ein Weiteres:· Die allfällige Lösung des Problems durch eine 
allgemeine Dienstpflicht, die gegenwärtig stark diskutiert wird, 
wird dadurch natürlich faktisch auf längere. auf unbestimmte 
Zeit blockiert. 
Der Bundesrat hat es ursprünglich vorgezogen - er hat dies in 
seinem Bericht über die Sicherheitspolitik dargelegt-, sowohl 
die Fragen des ZMldienstes als auch der allgemeinen Dienst
pflicht zusammen einer umfassenden Prüfung zu unterziehen, 
bevor dem Volk ein Verfassungsartikel unterbreitet wird. Hier 
besteht doch eine gewisse Gefahr, dass ein Provisorium ein 
Provisorium ablöst. Trotz dieser Bedenken kann der Bundes
rat der von Ihrer Kommission vorgeschlagenen Lösung zu
stimmen. Ein schrittweises Vorgehen ist selbstverständlich 
ebenfalls denkbar. Die kurzfristige Enführung eines Zivildien
stes auf Verfassungsstufe ist möglich, wenn der Souverän mit
macht. Anschliessend kann dann die Diskussion über eine all
gemeine Dienstpflicht in aller Breite und aller Ruhe durchge
führt werden. 
Gestatten Sie mir nun einige Bemerkungen zu einem solchen 
«echten» Zivildienst. Ihre Kommission hat meines Erachtens 
die entscheidenden Kriterien für einen solchen Zivildienst auf
gezeigt An der allgemeinen Wehrpflicht ist grundsätzlich fest
zuhalten. Der Ersatzdienst ist also die Ausnahme, der Militär
dienst die Regel. Zum Zivildienst soll nur zugelassen werden, 
wer den Militärdienst nicht mit seinem Gewissen vereinbaren 
kann, und die freie Wahl zwischen Militär- und Zivildienst bleibt 
ausgeschlossen. Die Ernsthaftigkeit äer Beweggründe des 
Verweigerers muss erwiesen sein, und schliessllch hat der Zi
vildienst1dem MIiitärdienst gleichwertig zu sein. 
Auch aus Sicht des Bundesrates müssen diese Kriterien zwin
gend erfüllt sein. Ich könnte mir vorstellen, dass man für die 
konkrete Ausgestaltung des Zivildienstes die vom Volk sank
tionierte Entkriminalisierungs-Lösung in einigen Teilen be
rücksichtigt. Diese Regelung könnte einen überzeugenden 
Ansatz für ein mehrheitsfähiges Modell ergeben. Prüfen 
müsste man, wieweit man sich beispielsweise an die vom Volk 
sanktionierten ZUiassungskriterien anlehnen könnte, auch an 
die Ausgestaltung sowie, sobald dann Erfahrungen vorliegen, 
an die Dauer. Auch der soziale Status des Zivildienstleisten
den könnte ähnlich geregelt werden. 
Selbstverständlich müsste aber das Anerkennungsverfahren 
völlig neu gestaltet werden, weil eine mllitärgerichtlich anmu
tende Gewissensprüfung natürlich jenseits jeder Diskussion 
stünde. Die Anerkennung könnte schwergewichtig auf dem 
Tatbeweis beruhen. Ich habe allerdings gegenüber einem rei
nen Tatbeweismodell gewisse Bedenken, und zwar deshalb, 
weil es je nach Zeitgeist missbraucht werden könnte und da
durch auch die-Bestände der Armee gefährdet würden. Dies 
müssten dann die Mllitärdlenstleistenden bezahlen, indem zur 
Sicherung der Bestände das Dienstpflichtalter erhöht werden 
müsste. Entweder müsste destialb der Zivildienst länger als 
der Faktor 1,5 der verweigerten Dienste sein, oder für Zweifels
fälle müsste trotzdem eine gewisse Anhörungsmöglichkeit -
etwa durch eine zivile Kommission wie in Deutschland-vorge
sehen werden. 
Eine Regelung zur Verhinderung von Missbräuchen ist des
halb unabdingbar. Ich bezweifle, c;lass andere Modelle poli
tisch konsensfähig wären. Sie könnten die Verwirklichung ei
n913 solchen Dienstes wiederum verzögern. 
Ich habe darauf hingewiesen, dass unser Volk häufig zögert, 
zu offene Verfassungsartikel anzunehmen. Es wäre deshalb 
meines Erachtens referendumspolitlsch vorteilhaft, wenn zum 
Zeitpunkt der Volksabstimmung schon erste · Skizzen einer 
Konkretisierung auf Gesetzesstufe vorlägen. 
Falls Ihr Rat und falls der Ständerat der parlamentarischen In
itiative gemäss Kommission zustimmen sollten, würde ich um-

.· gehend- in Zusammenarbeit mit den anderen betroffenen De
partementen -eine Gesetzesvorlage ausarbeiten lassen. Man 
könnte auf die Einsetzung einer Studienkommission, die Ih
nen der Bundesrat in seiner Stellungnahme zur Initiative ange
kündigt hat, verzichten, nachdem im Juni das Volk positiv zu 
einer Zwischenlösung Stellung genommen hat. Damit könnte 
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man Zeit gewinnen; der Stimmourger Könnte sich eine konKre
tere Vorstellung darüber macnen, wie zuminaest der Bundes
rat den Ersatzaienst auf Geserzesstufe zu regeln beabsichtigt. 
Ich möchte micn jetzt nur kurz .zur Frage der allgemeinen 
Dienstpflicht äussem. Ooschon diese Frage gegenwartig breit 
diskutiert wird, sind viele Grundsatzfragen offen. Viele mass
gebliche Ranmenoedingungen und viele Einflussfaktoren 
sind Veränderungen unterworfen und müssen in ihren Auswir
kungen noch abgeklärt weraen. Vorab stellt sich die Frage, ob 
der liberale Staat seine Büger zu irgendwelchen Dienstleistun
gen zwingen soll oaet ob er aas nicht auf jenen äussersten Fall 
beschränKen soll, wo es um den Einsatz des Lebens für das 
Gemeinwesen geht. 
Weiter ist zu Klären, welcher Bedarf für Leistungen im Rahmen 
einer solchen Dienstptlicht wirklich besteht. Oft hat man den 
Eindruck, dieser Bedarf werde überschätzt. Auch hier stellt 
sich die Frage nacn der Sicherung der Bestände aer Armee. 
Deshalb wäre wahrscneinlich auch bei der Einführung der all
gemeinen Dienstprlicht die freie Wahl auszuschliessen. Alle 
diese Fragen bedürfen der gründlichen, umfassenden Prü
fung und Klärung; es wäre falsch, hier überhastet vorzugehen. 
Ich beabsichtige, eine StudienKommission einzusetzen, die 
sich aus Vertretern aer Verwaltung, der Parteien und der inter
essierten Kreise zusammensetzt und der es obliegen würde 
z:., prüfen, ob und gegebenentalls wie die allgemeine Wehr
µflicht und die Zivilschutzpflicht durch eine allgemeine Dienst
pflicht aogelöst werden könnten und sollten. Sofern das Volk 
der Regelung des Zivildienstes auf Verfassungsstufe zu
stimmt, könnte dann diese Kommission in aller Ruhe Modelle 
und Vorschlage für aie zweite Stufe ausarbeiten und diese se
riös voroere1ten. 
Ich möchte das Gastrecht, das Sie mir hier gewähren, nicht 
ungebührlich missbraucnen, und ich werde nachher bei den 
einzelnen Antragen das Wort nicnt mehr ergreifen. Ich gestatte 
mir aber doch, zu den vier Einzelanträgen noch einige Bemer
kungen zu machen. 
1. Zum Antrag von Herrn Nationalrat Engler: Er verlangt zu 
Recht, dass der zivile Ersatzdienst dem Militärdienst gleich
wertig sein müsse. Eine Privileg1erung der Zivildienstleisten
den kommt nicht in Frage. Die Forderung hi(Jgegen - Ich habe 
das schon angedeutet -, · wonach der Ersatzdienst aus
schliesslich auf der Grundlage des Tatbeweises erfolgen soll, 
ist nicht ohne Risiko. Wie ich schon gesagt habe, müsste zur 
Sicherung der Bestände der Zivildienst wesentlich. länger als 
der Militärdienst dauern. Sie wissen, dass bei·der Schaffung 
der neuen -«Armee 95» vorgesenen war, das Dienstpflichtalter 
auf 42 festzulegen. Es sieht im Moment so aus, als ob man für 
einige Jahre auch mit 40 durchkommen würde. Der Bundesrat 
wird Ihnen wahrscheinlich vorschlagen, im Gesetz aas Alter 
von 42 Jahren zu sichern, und sich selber die Möglichkeit offen 
halten, das Alter zu senken, wenn es die Bestande zulassen. 
Wenn nun hier in irgendeiner Form plötzlich - und sei es nur 
einmal in ein, zwei Jahren -wegen einer «Moaeerscheinung» 
die Bestänae- aosinken würden, müsste der Bundesrat z. B. 
früher, als er.dies wollte, wieder auf 42 Jahre aufstocken oder 
rioch höher gehen, damit die Bestände gesichert sind. Eine 
Nmee muss ja mit einer gewissen Konstanz in den Beständen 
rechnen Können, weil sie sonst nicht geplant werden kann. 
Wenn man den möglichen Missbrauch völlig ausschliessen 
will, muss man den Tatbeweis mit einer sehr langen Ersatz
dienstdauer verbinden - darüber kann man sich streiten, es 
gibt auch Gründe dagegen -, oder man darf auf die Möglich
keit einer Anhörung nicht gänzlich verzichten. Ich empfehle Ih
nen deshalb, a1esen Antrag abzulehnen. 
2. Zum Antrag von Herrn Fäh: Herr Fäh fordert zu Recht, was 
gemäss Bericht die Kommission ohnehin gemeint hat: näm
lich dass die freie Wahl ausgeschlossen werden muss. Ich wi
dersetze mich desnalb diesem Antrag nicht. 
3. Aus dem Gesagten geht aoer hervor,. d.ass ich Ihnen drin
gend empfenlen muss, den Antrag von Frau Leutenegger 
Obemolzer abzulehnen, weil er nämlich die Bestände der Ar
mee je nach Zeitgeist gefährden würde, was vielleicht nicht 
völlig unbeabsichtigt ist. Ich oitte Sie, die vorgeschlagene 
Uebergangsbestimmung abzutehnen, weil sie zu einer 
schwierigen Situation führen könnte. Es ware nämlich denk-

bar, dass das Volk anschliessend den Entwurf des Gesetzge
bers verwerfen würde, obschon dieser per Verordnung bereits 
eingeführt worden ist; damit wäre der «Scherbenhaufen» pro
grammiert. 
4. Herr Müller-Wiliberg verlangt in seinem Antrag, dass der Si
cherstellung des notwendigen Mannschaftsbestandes der Ar
mee Rechnung zu tragen sei. Ich könnte dem Vorschlag mate
riell zustimmen, meine aber, dass es schon aus verfassungs
ästhetischen Gründen besser wäre, der Fassung der Kommis
sionsmehrheit zuzustimmen und allenfalls den Antrag Fäh an
zunehmen. 

Eintreten wird onne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil decide sans opposition d'entrer en matiere 

Detailberatung - Discussion par articles 

Titel 
Antrag der Kommission 
Bundesbeschluss über die Einführung eines Zivildienstes für 
Dienstverweigerer (Aenderung der Bundesverfassung) 

Tltre 
Proposition de la commission 
Arrete federal sur l'lntroduction d'un service civil pru.- les ob
jecteurs de conscience (modification de la constitution) 

Angenommen -Adopte 

Ingress 
Antrag der Kommission 
Die Bundesversammlung der Schweizeriscnen Eidgenossen
schaft, nach Einsicht in den Bericht einer Kommission des Na
tionalrates vom 20. März 1991 und die Stellungnahme des 
Bundesrates vom 8. Mai 1991, beschliesst: 

Preambule 
Proposition de la commission 
L'Assemblee federale de la Confederation suisse, apres exa
men du rapport d'une commission du Conseil national du 
20 mars 1991, ainsi que de ta prise de position du Conseil fede
ral du 8 mai 1991, arrete: 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 1 Einleitung 
Antrag der Kommission 
Artikel 18 Absatz 1 der Bundesverfassung wird wie folgt geän
dert: 

Ch. l lntroductlon 
Proposition de la commission 
L'article 18, allnea 1 de la Constitution federale sera modifie 
commesuit: 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 1 Art 18 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Mehrheit 
Jeder Schweizer 1ist wehrpflichtig. Das Gesetz sieht einen zivi
len Ersatzdienst vor. 
Minderheit 
(Aubry, Büttiker, Cincera, Couchepin, Jeanneret, Loretan, Mül
ler-Wiliberg, Perey, Tschuppert) 
Jeder Schweizer ist wehrpflichtig. Das Gesetz kann einen zivi
len Ersatzdienstvorsehen. 

AntragFäh 
Abs.1 
(Zusatz zum Text der Mehrheit oder Mindemeit) 
.... Die freie Wahl ist ausgeschlossen. 
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Antrag Engler 
Abs.1 
Jeder Schweizer ist wenrpflichtig. Das Gesetz regelt einen 
gleichwertigen zivilen Ersatzdienst auf Grundlage des Tatbe
weises. 

Antrag Müller-Wi/iberg 
Abs. 1 bis (neu) 
Die Einrichtung eines zivilen Ersatzdienstes hat der Sicherstel
lung des notwendigen Mannschaftsbestandes der· Armee 
Rechnung zu tragen. 

Ch. l art.18 
Proposition de /a commlsslon 
Al. 1 
Majorite 
Chaque Suisse esttenu au service militaire. La loi organise un 
service civil. 
Minorite 
(Aubry, Büttiker, Cincera, Couchepin, Jeanneret, Loretan, Mül
ler-Wiliberg, Perey, Tschuppert) 
Chaque Suisse est tenu au service milltaire. La loi peut organi
ser un service civil. 

Proposition Fäh 
Al. 1 
(Amendement au texte de la majorite ou de la minorite) 
.... Le libre choix est exclu. 

Proposition Engler 
Al. 1 
Chaque Suisse esttenu au service milltaire. La loi organise un 
service civil equivalent fonde sur la preuve par l'acte. 

Proposition Müller-Wiliberg 
Al. 1 bis (nouveau) 
L'institution d'un service civil ne mettra pas en perlt les effectlfs 
indjspensables a l'armee. 

Zlff. l Art. 20 (neu) 
Antrag Leutenegger Oberho/zer 
Nach Annahme der Aenderung von Artikel 18 Absatz 1 BV 
durch Volk und Stände richtet der Bundesrat längstens innert 
Jahresfrist und bis zum Erlass eines Zivildienstgesetzes auf 
dem. Verordnungsweg einen zivilen Ersatzdienst ein. Die 
Dienstpflichtigen haben freie Wahl zwischen dem Militärdienst 
und dem zivilen Ersatzdienst von gleicher Dauer. 

Ch. 1 art. 20 (nouveau) 
Proposition Leutenegger Oberholzer 
Apres l'acceptation par le peuple et les cantons de la modifica
tion de l'Etfticle 18, 1 er alinea de la Constitution, le Conseil fe
deral institue par ta voie reglementaire, dans le delai d'une an
nee au plus etjusqu'a l'ediction·d'une loi sur le service clvil, un 
service civil de remplacement. !:.es personnes astreintes au 
service auront le libre choix entre le service militaire et un ser
vice civil de remplacement de meme duree. 

Mme Aubry, porte-parole de la minorite: SI notre commission, 
a l'unanimite, a accepte l'initiative parlementaire pour un ser
vice civil, c'est gräce ä un large consensus de part et d'autre. 
La proposition de la minorite de la commission concemant 
l'article 18, alinea premier, de la constitution, est une alterna
tive proposee par la sous-commission qui a d'ailleurs foumi un 
excellent travail. La formule potestative defendue par la mino
rite ne change rien au projet. Nous demandons simplement 
que les mots «peut organiser» remplacent «organise». Nous li
rions donc: «la loi peut organiser un service civil» au lieu de «la 
loi organise un service civil». Cette formule potestative laisse 
toute liberte pour l'organisation d'un service civil, sans chan
ger quoi que ce soit ä la volonte de la commission de mettre 
sur pied un serv,ce civil. · 
Je vous rappelle que d'autres articles constitutionnels contien
nent une formule imperative, soit le «doit», sans que l'on ait fait 
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entrer en vigueur jusqu 'ä ce jour cette formull=). Je pense ä l'as
surance-maternite entre autres. Cependant, une chose me pa
rait importame. En effet, lors de la campagne qui precedera la 
votation, on ne partera pas de details, ce•qui evitera d'amasser 
des oppositions ä ce projet. 
Au nom de la minorite de la commission, je vous demande 
d'appuyer cette proposition, importante je le precise. 

Fäh: Nachdem heute nachmittag das Proolem der allgemei
nen Dienstpflicht gestreift wurde, gestatte ich mir kurz eine ein
teitende Bemerkung dazu. Sie dient auch dazu, dass Sie mei
nen Antrag etwas besser begreifen können. 
Ich persönlich möchte für die Zukunft ein Dienstpflichtsystem, 
das auf kommende Gefährdungen, Bedrohungen und Notla
gen und die daraus resultierenden Bedürfnisse ausgerichtet 
ist. Ich möchte ein Dienstpflichtsystem, das die sinnvoll not
wendigen Bestände der einzelnen Organisationen sowohl 
quantitativ wie auch qualitativ sicherstellt. Das ist meine Ma
xime. Dies bedingt logischerweise eine staatliche Eingriffs
möglichkeit in die Zuweisung, oder anders gesagt: Eine völlig 
freie Wahl ist systemwidrig und kommt daher für mich nicht in 
Frage. 
Noch etwas: Es geistert hie und da die lqee herum, die Befür
worter einer Di~nstpflichtreform härten ihre Vorschläge wegen 
den Dienstverweigerern gemacht Das ist falsch. Der Ansatz
punkt liegt-wie ich gesagt habe -darin, dass wir eine bedürf
nisorientierte grundsätzliche Reform wollen. Wenn wir aber 
schon aus grundsätzlichen Uebertegungen reformieren, dann 
sollen auch die Dienstverweigerer ihren Platz darin finden. Wir 
brauchen also für die Zukunft - das· sage ich in aller Deutlich
keit- schon auf den 1. Januar 1995 mit der Revision der Militär
organisation und des Zivilschutzgesetzes ein verbessertes 
Freistellungssystem. Wir brauchen zweitens ein Nachdenken 
über die allgemeine Dienstpflicht und über den Gemein
schaftsdienst; ich freue mich, dass Herr Bundesrat Villlger zu
gesichert hat, im Rahmen der Vorstösse Rychen und Hänggi 
und auch in Beantwortung meines Vorstosses diese Frage zu 
prüfen. 
Nun zum Kommissionsantrag. Die Kommission will - das 
wurde heute auch vom Kommissionspräsidenten und von an
deren Rednern ganz deutlich gesagt - keine freie Wahl. Sie 
sieht den zivilen Ersatzdienst als Ausnahme. Ich gehe mit die
ser Aussage im Bericht einig. Die Frage ist nur: Stimmt die 
Kommissionsabsicht mit dem vorgeschlagenen Verfassungs
text überein'? Als Nichtjurist masse ich mir nicht an, dies kom
petent zu beurteilen. Ich habe diese Frage fünf Juristen und 
Fachleuten vorgelegt. Die Antworten waren im Detail nicht 
deckungsgleich, aber im wesentlichen sagten alle dasselbe: 
Der Verfassungstext ist - auch wenn die Kommission nicht 
daran gedacht hat - nicht nur auf Dienstverweigerer anwend
bar. Er bJldet eine Rechtsnorm für jede Art. also auch für einen 
funktionsbezogenen zivilen Ersatzdienst. Diese Feststellung 
gilt im übrigen auch für den Antrag von Herrn Engler. 
Der Kommissionsantrag, so wie er formuliert ist, schliesst eine 
freie Wahl nicht a priori aus. Der Gesetzgeber hat daher mehr 
odAr weriiger freie Hand. Dies ist für mich die Kernaussage. 
Mir geht es um gar nichts anderes als um absolute Klarheit in 
dieser Frage. Ich will Rechtssicherheit auf Verfassungsebene, 
ich will kein «Ermessen». 
Weil ich dies will, habe ich meinen Antrag eingereicht. Was 
heisst es übrigens, wenn ich fordere; der Satz «Die freie Wahl 
ist ausgeschlossen» sei beizufügen? Das heisst nicht, dass 
Eignung und Neigung bei Zuweisung nicht berücksichtigt 
werden sollen. Das heisst nicht, dass man das Entscheidver
fahren bezüglich Dienstverweigerer nicht entkriminatisieren 
darf. Das kann man alles tun.· Mein Antrag heisst lediglich, 
dass nicht der einzelne, sondern der Staat aufgrund bestimm
ter Kriterien das letzte Wort hat. 
Welches sind nun diese Kriterien? Gewissensgründe sind ein 
Kriterium, Bestandeskontingente können als Kriterium festge
legt werden, sanitätsdienstliche Entscheide können ein Krite
rium sein, klar umschriebene Funktionen sind ein Kriterium, 
und auch der Tatbeweis ist ein Kriterium, sofern er mit einer 
staatlichen letztinstanzlichen Entscheidkompetenz gepaart 
ist. 
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Ich höre nun den Einwand, mein Zusatz sei nicht notwendig, · 
denn der Kommissionsbericht sage klar, was man meine. Die 
Ablehnung des Antrages Leutenegger Oberholzar reiche im 
übrigen aus, um aufzuzeigen, dass das Parlament keine freie 
Wahl wolle. In der Botschaft - Herr Bundesrat Villiger hat es 
gesagt - biete sich zudem Gelegenheit, eindeutig darzustel
len, was man mit diesem Verfassungsartikel meine. Im übrigen 
werde man dann bei der Gesetzgebung schon dafür sorgen, 
dass nichts Falsches passiere; notfalls habe man ja das Refe
rendum. 
Ich nehme alle diese Einwände ernst, und ich habe mir lange 
überlegt, ob ich meinen Antrag stellen sollte, weil ich diese 
Einwände kannte. Eines muss man aber wissen: All die aufge
zählten Garantien sind zwar bedeutungsvoll, aber letztlich für 
den Gesetzgeber rechtlich nicht absolut verbindlich. Der Ge
setzgeber kann immer noch machen, was er will. Mir geht es 
also einzig und allein um sinnvolle Bestandesregelungen, um 
Bestandesgarantlen; ich will weder Ueber- noch Unterbe
stände. Erreichen kann ich dies nur, wenn ich eine Entscheid
kompetenz behalte. Sollte ein besserer Vorschlag als meiner 
gefunden werden - ich denke an den Ständerat -, habe ich 
nichts dagegen einzuwenden. 
zusammengefasst: Mein Antrag ist ausschliesslich politisch 
motiviert. Ich will die politische Auseinandersetzung zu die
sem Thema; ich will, dass sich der Ständerat nochmals einge
hend mit der Materie befasst; ich will absolute Klarheit dar-· 
über, was der Verfassungstext ermöglicht und was er nicht er
laubt; ich will keine freie, individuelle Wahl. Im Grunde schlage 
ich nichts anderes vor als das, was die Kommission einhellig 
mit 24 zu O Stimmen will. Der Unterschied liegt nur in der For
mulierung auf Verfassungsebene. Wer mit mir der Meinung ist, 
dass die Armee ein wichtiges Instrument ist und dass wir keine 
Experimente eingehen wollen; wer der Meinung ist, dass der 
Armeebestand expressis verbis zu garantieren sei; wer konse
quent in dieser Richtung politisiert, der muss meinem Antrag 
zustimmen. Ich bitte Sie, dies zu tun. 

Müller-Wiliberg: Wir sind daran, die Einführung des zivilen Er
satzdienstes in der Bundesverfassung zu verankern. Gewisse 
Vorzeichen sprechen dafür, dass eine Mehrheit des Schwei
zervolks dieses Anliegen unterstützen kann, wenn dadurch 
die Sicherheit unserer Landesverteidigung nach wie vor ge
währleistet ist. Aus diesem Grunde habe ich meinen Antrag 
gestellt. 
Die Begründung gebe ich wie folgt: Vorbei ist die Theorie des · 
angebrochenen Weltfriedens, wie sie von Parlamentariern aus 
dem links-grünen Lager noch vor einem Jahr hier in diesem 
Saal vertreten wurde. Tatsache ist, dass sich die heutige Welt
lage unübersichtlicher denn je präsentiert. Trotz Zerfall des ge
samten Ostblocks weiss niemand, wie sich die politische Lage 
dort weiterentwickeln wird. Wir alle wissen auch um den 
Kriegszustand in Jugoslawien. Wir vernahmen zudem ge
stern, dass die Uno-Delegation zur Ueberwachung der militäri
schen Einrichtungen in Irak wegen dem Verbot der Kontrolle 
gewisser militärischer Einrichtungen abgereist ist. Uno-Sank
tionen stehen bevor. Wie sich dort die Lage weiterentwickelt, 
ist ebenfalls ungewiss. Sicher ist aber, dass die Schweiz gut 
beraten ist, auch künftig eine gut ausgerüstete Armee zu ha
ben. Dazu gehört die Sicherstellung des erforderlichen Mann
schaftsbestandes. 
Seit der Abstimmung über die Armeeabschaffungs-lnltiative · 
will die grosse Mehrheit des Schweizervolks wieder Sicher
heit: Sicherheit im Innern, Sicherheit nach aussen, aber auch 
innerhalb unserer Landesverteidigung und angesichts der kri
minellen Bedrohung. 
Ich mache darauf aufmerksam, dass die Einführung eines Zivil-

, dienstes einer Aenderung der Bundesverfassung bedarf. 
Beide bisherigen Vorlagen zur Einführung eines Zivildienstes 
scheiterten. Wollen wir die Einführung des zivilen Ersatzdien
stes in der Bundesverfassung durchbringen, sind wir gut bera
ten, gleichzeitig die notwendige Rekrutierung unserer Armee 
sicherzustellen. Erfahrungen im Ausland, gerade während des 
Golfkriegs, zeigten, dass der Anteil der Zivildienstwilligen im 
Verhältnis zu den Armeeangehörigen schlagartig anstieg. Sol-

, ches könnte sich unser kleines Land schlichtweg nicht leisten. 

In der Kommission wurde von gewissen Bürgerlichen argu
mentiert, dass dieser Zusatzantrag nicht nötig sei. Die Dotie
rung unseres Armeebestandes sei ohnehin gewährleistet. 
Dazu kann ich nur sagen, dass Meinungen und Leute sich än
dern. was heute als richtig gilt, ist morgen vielleicht schon 
überholt. Deshalb gehört der Zusatz, den ich beantrage, in die 
Verfassung. 
Ich appelliere an Sie, nicht am Volke vorbeizupolitisierenl Die
ses will sich nicht nur aufVersorechen einlassen, sondern for
dert-wenn schon eine Verfassungsänderung unumgänglich 
ist - auch hier eine Sicherheitsgarantie. Alles andere würde 
sich negativ auf die diesbezügliche Volksabstimmung auswir-
ken. , 
Ich bitte Sie deshalb, meinem Zusatzantrag zuzustimmen. 

Engler: Ich habe meinen Antrag aus zwei Gründen gestellt: 
Die eine juristische Begründung hat Herr Bundesrat Villiger 
aufgenommen, indem er darauf hinwies, dass es offene Ver
fassungsnormen nicht geben darf und dass eine Offenheit, 
wie wir sie gewählt haben, auch der bundesgerichtlichen 
Rechtsprechung widerspricht, wie sie für Delegationsnormen 
gilt. Ich kann mich den Ausführungen von Bundesrat Villiger 
anschliessen. 
Es gibt aber nicht nur eine juristische Argumentation, es gibt 
auch eine politische: Der Rat hat politisch zu entscheiden; wir 
haben nicht so zu entscheiden, wie wir das getan haben; wir 
haben den kleinsten gemeinsamen Nenner zu suchen und die 
Probleme auszudiskutieren, statt sie zu verwedeln und zu ver
wischen. Wir sind ein politisches Gremium und haben dem 
Volk zu sagen, was wir wollen. Wir haben uns nicht Kompe
tenzen erteilen zu lassen, das Volk die Vorlage wie «eine Katze 
im Sack» kaufen zu lassen und ihm nicht einmal darzutun, was 
wir mit dieser Kompetenznorm später machen wollen. 
Effektiv handelt es sich um eine reine Kompetenznorm ohne 
Zähne, inhaltsleer, blutleer. Es wird nichts zum substantielleo, 
zum inhaltlichen Teil gesagt Die ganze Problemlösung wird 
von der Verfassungsebene auf die Gesetzesebene verscho
ben. Es wird dem Volk gesagt, das Parlament werde dann 
schon eine vernünftige, eine gute Lösung finden. Das ist eine 
Vertröstung, mit der sich das Volk nicht zufrieden geben wird, 
auch wenn der Bundesrat sich heute verpflichtet hat, einen 
Gesetzesentwurf vorzulegen. Das wäre zweifellos zu begrüs
sen. Allerdings kann Ich mir nicht vorstellen, dass alle hier im 
Rat die Idee von Herrn Bundesrat Vllllger teilen und einen Ge
setzesentwurf so akzeptieren würden, wie er ihn heute skiz- · 
ziert hat. 
Herr Jeanneret hat zu Recht gesagt, die entscheidende Dis
kussion werde hier im Rat in einigen Jahren stattfinden, und 
zuvor liessen wir das Volk über eine inhaltsleere Kompetenz
norm entscheiden. 
Das vorgegaukelte Trugbild einer Lösung, einer Verfassungs
norm ohne Zähne, gleicht doch verdächtig der Situation, die 
wir bei der Mutterschaftsversicherung haben. Auch da warten 
wir nach wie vor auf eine Lösung auf Gesetzesebene. Wo es 
am politischen Willen fehlt, da sind eben auch Lösungen weit 
entfernt. 
Die inhaltlichen Differenzen werden heute im Rat zum ersten 
Mal spürbar. In der Kommission war das - leider - nicht der 
Fall. Herr Fäh hat mit seinem Antrag aufgezeigt, dass es unter
schiedliche Meinungen gibt; auch er hat mehr Rechtssicher
heit und Klarheit gefordert. 
Mit dem Wort der 'Gleichwertigkeit verlange ich, dass die Be
stände gesichert werden. Ich bin überzeugt, dass mit der 
Gleichwertigkeit nicht die anderthalbfache Dauer gemeint sein 
muss. Es ist auch nicht notwendig, dass ü_berhaupt mehr ver
langt wird als die Dauer des Militärdienstes. Es kommt eindeu
tig auf die Art des zivilen Ersatzdienstes an. Auch hier wird eine 
gewisse Flexibilität möglich werden. Eine solche Flexibilität ist 
aber in der Gesetzgeb1,mg mit dem Vorschlag der Mehrheit der 
Kommission im wesentlichen Punkt auch nicht gewährleistet, 
nämlich in der Frage: allgemeine Dienstpflicht oder allge
meine Wehrpflicht? 
Der grosse Schulterschluss unter den Parteien ist rein taktisch 
und nicht sachlich begründet. Ich möchte doch bitten, dass 
man nicht vor den wahlen einfach die Taktik in den Vorder-
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grund und die Sache in den Hintergrund stellt Ich möchte alle 
Fraktionen bitten, ihre Vorstellungen zu einem Gesetzesent
wurf zu äussern, damit der Stimmbürger weiss, ob man wie 
bisher eine Gewissensprüfung will, ob die Barras-Vorlage ge
nügt oder ob man weiter gehen will, ob die Beteuerungen, sie 
sei ein erster Schritt, wirklich ehrlich waren. 
Sofern man für eine Gewissensprüfung . ist, stelle ich allen 
Fraktionen, die das möchten, die Frage: Warum will man denn 
überhaupt eine Verfassungsvorlage? Wo liegt die Motivation? 
Und jene, die einen Tatbeweis wollen, möchte ich fragen: 
Warum stimmen Sie dann meinem Antrag nicht zu? 
Ich möchte sagen: Dies ist um so nötiger, als ja der Artikel 49 
Absatz 5 in der Verfassung bleibt Dieser Artikel 49 Absatz 5 
besagt doch, dass die Glaubens- und Gewissensfreiheit auch 
in Zukunft hinter der allgemeinen Erfüllung der bürgerlichen 
Pflichten zurückzustehen hat, also auch hinter der Wehrpflicht, 
die wir ja beibehalten wollen. 
Die Kollision zwischen Glaubens- und Gewissensfreiheit ei
nerseits und allgemeiner Wehrpflicht andererseits wird auch in 
Zukunft zugunsten der Wehrpflicht entschieden. Wir sagen 
nicht, wie wir dann einen Zivildienst überhaupt regeln wollen. 
Ich möchte Sie deshalb bitten, die Linien, die Hauptaussagen, 
in der Verfassung zu regeln und nicht erst auf Gesetzesstufe. 
Das ist eine politische Aufgabe; diese haben wir hier zu erfül
len. Dem Volk darf nicht eine offene Verfassungsnorm vorge
legt werden. Das Volk darf nicht dazu angehalten werden, eine 
«Katze Im Sack» zu kaufen. 
Auch der taktische Hintergedanke gewisser Parlamentarier, 
man könne dann einen zivilen Ersatzdienst auf der Grundlage 
des Tatbeweises besser durch ein Gesetz einführen als bei ei
nem obligatorischen Referendum durch eine Volksabstim
mung, ist ein unloyales Verhalten gegenüber dem Stimmbür
ger. Er hat Anspruch darauf, dass man mit ihm offen und auf
richtig umgeht 
Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass die Verfassungs
norm nicht einmal der Rechtsprechung des Bundesgerichts 
zu den Delegationsnormen entspricht 
Eine Verwesentlichung der Demokratie verlangt nicht, dass 
wir über leere Worthülsen abstimmen lassen, die entscheiden
den Fragen aber dem Volk vorenthalten und dann sagen, dass 
wir darüber hier alleine - in diesen vier Wänden - reden wol
len; das Volk könne praktisch Opposition naachen durch Un
terschrittensammeln. 
Mein Vorschlag möchte deshalb die Formulierung der Kom
missionsmehrheit mit inhaltlichen Leitplanken anreichern. Ich 
bitte Sie doch, diese inhaltlichen Leitplanken zu akzeptieren. 
Die eine Leitplanke verlangt, dass «auf Grundlage des Tatbe
weises» entschieden wird, und die andere, dass eben Zivil
und Militärdienst «gleichwertig» sein sollen. 
Ich bitte Sie deshalb auch im Namen der CVP-Fraktion, mei
nem Antrag zuzustimmen. Probleme müssen gelöst werden, 
und deren Lösung darf nicht mittels Tricks in die Zukunft ver
schoben werden. 
Herrn Zwygart möchte ich doch folgtöndes sagen: Es ist nicht 
nur wichtig, dass etwas geschieht; es ist ebenso wichtig, was 
geschieht. Was geschieht, haben wir in die Verfassungsnorm 
aufzunehmen und nicht später einmal unter uns auszuhan
deln, ohne dass das Volk dazu etwas sagen kann. 
Ich bitte Sie abschliessend, meinem Antrag zuzustimmen. 

Frau Leutenegger Oberholzer: Ich beantrage Ihnen, zusätz
lich zum Antrag der Kommissionsmehrheit Uebergangsbe
stimmungen in der Verfassung zu verankern. Damit könnte in 
der Schweiz innert kürzester Frist ein Zivildienst eingerichtet• 
werden. Konkret beinhaltet der Antrag zwei Forderungen: 
1. Der Bundesrat soll möglichst rasch, spätestens aber ein 
Jahr nach der Verfassungsabstimmung, auf dem Verord
nungsweg einen zivilen Ersatzdiensteinrichten. Damit können 
Tausende von jungen Leuten vor dem Gefängnis bewahrt wer-
den. ' 
2. Der zivile Ersatzdienst soll einer zeitgemässen Lösung den 
Weg weisen. Das heisstfür mich: freie Wahl und gleiche Dauer 
wie der Militärdienst 
Es ist Ihnen allen bekannt, dass sich eine Demokratie daran 
messen lassen mu51:1, wie sie mit ihren Minderheiten umgeht. 

Kein anderes demokratisches Land tut sich aber mit den Mili
tärdienstverweigererri so schwer wie die Schweiz. Der soge
nannten ältesten Demokratie der Welt ist diesbezüglich ein 
sehr schlechtes Zeugnis auszustellen. 
Mit der Abstimmung vom 2. Juni 1991 wird nun ein Arbeits
dienst verwirklicht - von einem Zivildienst sind wir aber noch 
weit entfernt Auch die Befürworterinnen der Entkriminalisie
rungs-Vorlage haben immer betont, es handle sich um einen 
Zwischenschritt und nicht um mehr. 
Mit dem Vorschlag der Kommission haben wir nun eine Verfas
sungsgrundlage und damit auch die Legitimationsbasis für ei
nen echten Zivildienst. Offenbar hat auch in der Bevölkerung 
in Sachen Zivildienst ein Umdenken stattgefunden. Frau Seg
müller hat bereits darauf hingewiesen, dass die Vox-Analyse 
zu den Abstimmungen vom 2. Juni 1991 eine wachsende Un
terstützung für die Einrichtung eines Zivildienstes in der 
Schweiz zeigt R~che Aenderungen sind also angezeigt. All 
die jungen Leute, die aufgrund unserer jahrelangen, jahrzehn
telangen Handlungsunfähigkeit ins Gefängnis müssen, ihres 
Gewissens wegen krlminalisiert oder psychiatrisiert werden, 
warten nun auf einen möglichst raschen und auch auf einen 
möglichst grossen zweiten Schritt. 
Es ist positiv, dass sich die Kommission so rasch auf einen Ver
fassungstext geeinigt hat. Nur sind wir damit konkret noct, kei
nen Schritt weitergekommen. Darauf hat auch Herr Engler be
reits hingewiesen. Für die Betroffenen heisst das, dass sie 
noch Jahre warten müssen; denn es dauert im besten Fall 
rund fünf Jahre, bis wir ein Zivildienstgesetz verabschiedet ha
ben. 
Auch inhaltlich, in bezug auf die Ausgestaltung, lässt der Ver
fassungsgrundsatz alles offen. Ich habe mit Befriedigung ver
nommen, dass der Bundesrat eine vorberatende Kommission 
einsetzen will, die die Ausgestaltung eines künftigen Zivildien
stes nun prüft 
Dazu möchte ich einen Wunsch vorbringen, Herr Villiger: Es ist 
ganz wichtig, dass bei allen künftigen Gesetzgebungsprojek
ten die Militärverweigerer und die Friedensorganisationen bei
gezogen werden. Wir dürfen in Zukunft nicht mehr an den Di
rektbetroffenen vorbeipolitisleren, sonst ist auch beim künfti
gen Zivildienstgesetz ein erneuter Schiffbruch vorprogram
miert. 
Ich komme auf die Blankonorm in der Verfassung zurück: Ge
rade als Frau bin ich in bezug auf Blankochecks und leere Ver
sprechungen in der Verfassung sehr, sehr skeptisch gewor
den. Immerhin warten wir seit 1945 auf eine Mutterschaftsver
slcherung. Die Unfähigkeit zum politischen Konsens wird auf 
dem, Buckel der Frauen ausgetragen. Seit 1981 garantiert uns 
die Verfassung weiter den Anspruch auf Gleichstellung - vor 
allem in Familie, Ausbildung, Arbeit- und auf gleichen Lohn. 
Auch auf die Einlösung dieses Versprechens warten wir noch 
immer vergeblich. Erst ein Frauenstreik vermag nun Bewe
gung in die Sache zu bringen. All die jungen Männer, die heute 
und in den nächsten Jahren ihres Gewissens wegen ins Ge
fängnis geschickt werden, möchte ich vor diesem Schicksal 
bewahren. 
Nachdem die helvetischen Mühlen so langsam mahlen, soll
ten wir wenigstens dafür sorgen, dass sie gut mahlen. Deshalb 
glaube ich, dass wir heute auch inh~tliche Leitplanken in be
zug auf den Zivildienst setzen müssen. Es sind die gleichen 
Leitplanken, die seinerzeit in einer Befragung des Fernsehens 
DRS, gleich nach der Abstimmung vom 2. Juni 1991, klare 
Mehrheiten gefunden haben. Von den Befragten sagten 
61 Prozent, da5$ der Zivildienst nicht länger dauern solle als 
der Militärdienst Und eine Mehrheit von gar 72 Prozent be
fand, dass eine freie Wahl zwischen Militär- und Zivildlenst an
gebracht sei. Alles andere ist überholt und ein klarer Rück
schritt im Vergleich zu den Lösungen in anderen Ländern Eu
ropas. 
Wirwarten nun schon seit Jahrzehnten auf eine Lösung. Heute 
sollten wir uns wenigstens für eine zeitgemässe Lösung ent
scheiden. Ueber' die Wünschbarkeit eines Zivildienstes be
steht heute offenbar Konsens. Der Zivildienst wird auch bald 
zur gesellschaftlichen Notwendigkeit. Die Bedeutung des Mili
tärs sinkt gegen null. Demgegenüber stehen wir angesichts 
der Bevölkerungsentwicklung vor fast 'unlösbaren Betreu-
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ungsproblemen. Diese können wir in Zukunft vielleicht ohne 
Zivildienst gar nicht mehr lösen. Wir haben vor allem einen 
grossen Bedarf in der Krankenpflege und in der Betreuung der 
betagten Leute. Einsatzmöglichkeiten für Zivildienstleistende 
gibt es also zuhauf, und es liegen auch bereits erprobte Zivil
dienstmodelle vor. Ich denke vor allem an die Vorschläge des 
Service Civil International (SCI), der über jahrelange prakti
sche Erfahrung verfügt; darauf könnte der Bundesrat sofort zu
rückgreifen. Freiwillig Dienstleistende sind auch sehr moti
vierte Leute, und das braucht es für die zum Teil sehr, sehr an
spruchsvolle Arbeit. 
Damit komme ich zur Dauer des zu leistenden Zivildienstes. 
Ein Zivildienst darf- darüber sollten wir uns heute einig sein -
keinen Strafcharakter haben. Es ist deshalb nicht einzusehen, 
wieso er länger dauern sollte als der Militärdienst, denn die An
forderungen ziviler Betreuungsarbeiten sind vielfach wesent
lich härter als die Anforderungen d~ Militärdienstes. Das kön
nen all jene bestätigen, die z. B. im Rahmen des Zivilschutzes 
bereits vergleichbare Einsätze geleistet haben; das bekräftigt 
im übrigen auch ein Artikel in der «NZZ» vom Samstag über ei
nen Einsatz der Swiss Medical Unit in Zürich. Der Einsatz bei 
der Betreuung von Betagten und Pflegebedürftigen wird dort 
als eigentliche Belastungsprobe für den Einsatz in _der Westsa
hara bezeichnet 
Deutlichar könme man es wohl nicht sagen. Es sind auch von 
der ·gesellschaftlichen Wertung aus gesehen mindestens 
gleichwertige Arbeiten - von der höheren Friedensrelevanz 
des Zivildienstes nicht zu sprechen! Eine längere Dauer lässt 
sich also nicht begründen. 
Persönlich vermute ich, dass in der Forderung nach einer län
geren Dauer auch eine typiscne Minderbewertung von Frau
enarbeit steckt. Gerade viele Betreuungsarbeiten wurden bis
lang vor allem von.Frauen wahrgenommen, die man bislang 
nicht ganz ernst genommen hat. Diese werden -wie alle Frau
enarbeiten - tiefer bewertet als die Leistungen der Männer. 
Noch immer geistert in den Köpfen die überholte Vorstellung, 
der Militärdienst sei harte Knochenarbeit, der Zivildienst dane
ben gleichsam ein Ferienlager. 
Auch die freie Wahl gehört für mich zu einer zeitgemässen Lö
sung. Es. gibt gar keine anderen befriedigenden Lösungen. 
Eine Gewissensprüfung ist ethisch untragbar, der Tatbeweis -
hat in bezug auf den Zivildienst einen diskriminatorischen 
Aspekt. 
Allein die freie Wahl ist eines liberalen Staatswesens würdig. 
Wovor fürchten Sie sich eigentlich, Herr Villiger? Ich glaube, 
dass gerade die Konkurrenz dem Militär sehr gut tun würde. 
Man müsste dann vermehrt für eine sinnvolle und befriedi
gende Arbeit im Militärdienst sorgen. Zudem besteht der Zivil
dienst oft aus psychisch .und körperlich harter Arbeit. Somit 
wird er sich auch nie für alle eignen. 
Mit dem Weg über die Uebergangsbestimmungen zur neuen 
Verfassungsnorm hätten wir sehr rasch einen Zivildienst. In
nert Jahresfrist kann ihn der Bundesrat, direkt gestützt auf die 
Vert...ssung, verwirklichen. Es gilt jetzt, der Jugend gegenüber 
Farbe zu bekennen. Eine grosszügige Geste ist der Schweiz 
gerade in ihrem Jubiläumsjahr angemessen und zeigt, dass 
wir den Minderheitenschutz tatsächlich ernst nehmen. Wir 
dürfen die Jugendlichen nicht weiter ausgrenzen. Jedes Jahr, 
das Militärverweigerer in Gefängnissen zubringen müssen, ist 
ein Jahr zuviel. Deshalb drängt sich eine Sofortlösung auf. 
Bitte stimmen Sie dem Antrag zu; damit härten wir spätestens 
ein Jahr nach der Abstimmung über den Verfassungsartikelei
nen Zivildienst in der Schweiz. Fällig ist er längst. 

Frau Hafner Ursula: Vor zwei Wochen standen Kollege Anton 
Keller und ich einer Schar junger Menschen Red' und Antwort. 
Eine der drängendsten Fragen, die uns gestellt wurde, war: 
wann führt ihr endlich einen Zivildienst ein? wann endlich gebt 
ihr jungen Menschen, die bereit sind, einen sinnvollen Djenst 
für die Gemeinschaft zu leisten, Gelegenheit dazu, statt sie ins 
Gefängnis zu stecken? Wir waren froh, sagen zu können: Die 
Vorlage dazu ist bereit, ·die Chancen, dass der Nationalrat ihr 
am ersten Tag der Herbstsession zustimmt. stehen gut. Doch 
die Jungen gaben sich zu Recht nicnt damit zufrieden. «Und 
wie lange geht es dann, bis der Zivildienst wirklich eingeführt 

ist?» fragten sie weiter. Die Enttäuschung über unsere Antwort 
war gross. Die Jungen reaiisierten nämlich, dass keinem von 
ihhen eine Verurteilung durch ein Militärgericht erspart bleibt, 
wenn sie den Militärdienstverweigern, aber nicht den opportu
nistischen Weg über die psychiatrische Ausmusterung gehen 
wollen. 
Wie Sie wissen, steht die offizielle Politik bei vielen Jungen 
nicht hoch im Kurs. Das liegt nicht zuletzt an unserer Unfähig
keit, dringende Probleme innert nützlicher Frist zu lösen. Die 
Kommissionsmehrneit hat erkannt, dass wir für dieses jahr
zehntealte Problem nun möglichst rasch eine Lösung finden 
müssen, dass wir dem Volk einen mehrheitsfähigen Verfas
sungsartikel vorlegen und dann sofort die Ausaroeitung des 
notwendigen Gesetzes an die Hand nehmen müssen. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag der Kommissionsmehrheit 
zuzustimmen. 
Wenn ich Herrn Bundesrat Villiger richtig verstanden habe, will 
er nicht, wie in der Stellungnahme des Bundesrates angekün
digt, eine Studiengruppe mit der Ausarbeitung dieses Geset
zes betreuen. Er will uns vielmehr ein Gesetz im Sinne der Bar
ras-Reform vorlegen. Ich bin aber mit Frau Leutenegger Ober
holzar der Meinung, dass das Gesetz nicht ohne Mitarbeit der 
Betroffenen ausgearbeitet werden soll. An der Gestaltung des 
notwendigen Gesetzes müssten sich auch die Jugendver
bände beteiligen können, neben den Menschenrechts- und 
Militärverweigererorganisationen, mit denen sie ja nicht !dtm
tisch sind. 
Die Jungen wurden im Jubiläumsjahr immer wieder zur akti
ven Mitarbeit an unserem Staatswesen aufgerufen. Ich meine, 
hier wird diese Mitarbeit ganz besonders nötig sein, geht es 
doch um die Ausgestaltung eines Zivildienstes, den die Jun
gen dann zu leisten haben. Mit einer Ueberg~ngsbestim
mung, wie Frau Leutenegger Oberholzer sie beantragt, kann 
der Verzögerung, die durch diese Zusammenarbeit entstehen 
könnte, begegnet werden. 
Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendver
bände hat schon vor einiger Zeit eine Arbeitsgruppe einge
setzt. die sich mit dem Zivildienst befasst. Sie hat die Proble
matik auch als aktuelles Thema auf die Traktandenliste der Ju
gendsession gesetzt. Ich rufe Sie alle - nicht nur den Bundes
rat - auf, den Jungen nächste Woche in diesem Saal genau 
zuzuhören und nachher mit ihnen zu diskutieren. 
Das Ganze wird aber zu einer Farce, wenn bei der Ausarbei
tung des Zivildienstgesetzes die Diskussion mit den Vertrete
rinnen und Vertretern der Jungen nicht weitergeht. Sie müs
sen ihre Ideen auch dann einbringen können, wenn es l<onkret 
wird. Gesprächsverweigerung gegenüber der jungen Genera
tion ist auf die Dauer für unser Land folgenschwerer als Militär
dienstverweigerung. 

M. Couchepln: Je combats la proposition de mon collegue et 
ami, M. Engler. En effet, si l'on suivait cette proposition et le 
style de reflexion qui la sous-tend, on n'aboutirait jamais a la 
table des negociations. Si l'on suivait sa logique, au mo.nent 
de commencer une discussion, on devrait deja etre d'accord 
surtout le detail du tralte qui mettra fin aux negociations. 
Certes, il ne faut pas tomber dans l'extreme contraire et preten
dre que lorsqu'on emame une discussion tout est possible et 
qu'il n'y ade limites ni a droite ni a gauche. Or, cet article cons
titutionnel contient aes limites, sans l'adjonction Engler, soit, 
d'une part, l'obligation de servir, et, d'autre part, le refus du li
bre choix. C'est beaucoup, car ces deux limites exctuent ceux 
qui veulent absolument le libre choix et ceux qui desirent reve
nir a l'epoque d'avant le projet Barras. 
M. Engler a fait savoir que cet article constitutionnel est pour 
lui un crime et une norme constitutionnelle ouverte. D'une cer
taine maniere et suivant l'imerpretation donnee a ce concept 
d'ouverture, toutes les normes constitutionneiles sont ouver
tes par definition. Lorsqu'on aaccepte l'article 18 actuellement 
en vigueur, on n'a pas precise la duree du service ·mmtaire au
quel seraient astreints les citoyens suisses appeles a servir. 
On n'imaginait d'ailleurs meme pas, a l'epoque, que la duree 
du service militaire pourrait etre aussi longue qu'elle l'etait ces 
dernieres annees. Lorsqu'on a supprime, il y a quelques mois, 
le landsturm, on l'a fait sans modifier l'article constitutionnel, 
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ce qui prouve bien que la norme actuelle est d'une certaine 
maniere ouverte. La norme que l'on vous propose aujourd'hui 
l'est egalement, et eile repond ä la possibilite d'evolution tout 
en maintenant les deux bornes susmentionnees. 
M. Engler ajoute qu'on est ici pourfaire de la politlque et dlscu
ter sur des projets concrets, et qu'en votant cet articleconstltu
tionnel on se prive du droit de discuter concretement du projet 
de service civil de remplacement. La aussi, il faut distinguer le 
debat constltutionnel actuel, qui.porte sur le principe, du debat 
sur la loi-cadre de la constitution comprenant une discussion 
politique de d~tail. Si le peuple souhaite donner son avis 
concernant la loi, il le fera par une demande de referendum. 
Cela est d'ailleurs probable au vu des opinions aussi diverses 
et souvent tres tranchees existenten Suisse dans ce secteur. 
Considerant les arguments de M. Engler, on a un sentiment 
de malaise en pensant que ce qui gene M. Engler, c'est le fait 
qu'une solution ,simple est preconisee et qu'elle pourrait en
trainer la disparition d'autres projets en voie d'elaboration ou 
de signature devant l'opinion publique. Nous aurons un debat 
complet sur l'ensemble du probleme. Aujourd'hui, il s'agit du 
debat constitutionnel, et demain du debat sur la loi. On peut 
s'en tenir au plus simple et je terminerai en citant la parole du 
poete fran98is selon laquelle «ce que l'on com;oit bien 
s'enonce clairement». Cela pourrait aussi etre le cas pour un 
article corn:.titutionnel. 

Graf: Nach den utopischen Ausflügen und nicht zimperlichen 
Seitenhieben der Damen Leutenegger Oberholzer 4nd Haf
ner, die wieder einmal ihren «Frust» gegen das Militär loswer-
den konnten, zurück zur Sache. · 
Wir stehen hier und heute vor einer Aenderung des gradlini
gen Kurses unserer Schweizerischen Eidgenossenschaft, wie 
ihn, Artikel 18 der Bundesverfassung festschreibt. Der Ersatz 
der allgemeinen Wehrpflicht durch eine Dienstpflicht wäre ein 
Schritt in die falsche Richtung; denn die Schweizerinnen und 
Schweizer würden in zweierlei Klassen eingeteilt. Nach einer 
langen Zeit des relativen Friedens in unserem lande - für die 
wir dankbar sind - haben offensichtlich viele Mitbürgerinnen 
und Mitbürger den Sinn für die Wehrgerechtigkeit verloren. 
Oder wäre es etwa gerecht, wenn die einen Land und Volk be
schützen und dabei ihr Leben aufs Spiel setzen, während an
dere, ebenso diensttaugliche Bürger sich vor dieser Aufgabe 
drücken können? 
Das Schweizervolk hat den- Zivildienst am 4. Dezember 19n 
mit 63 Prozent Neinstimmen und am 26. Februar 1984 mit 
64 P.rozent Neinstimmen unmissverständlich abgelehnt. Da
mit haben Sie zur Kenntnis zu nehmen, dass unser oberster 
Souverän entschieden hat, und zwar klar und eindeutig. Sie 
haben dazu eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Aber eben, 
verändern Sle in kleinen Schritten den Volkswillen nur weiter
hin und politisieren Sie weiter unbekümmert am Volk vorbei! 

• Nur wundern Sie sich dann nicht, wenn mehr als die Hälfte der 
Stimmbürgerschaft den Urnen fernbleibt. Diese schweigende 
MehrhJit im eigentlichen Sinne des Wortes ist nicht stimmfaul. 
Sie ist auch nicht verantwortungslos. Aber sie hat es nachge
rad~ satt. von ihren Volksvertretern, die sich offensichtlich viel 
intelligenter fühlen, belehren und auch noch desavouieren zu 
lassen. , 
Ich war 19n und 1984 klar gegen die Aufweichung des Arti
kels 18 der Bundesverfassung. Ich bin es auch heute wieder. 
Deshalb unt~rstütze ich den Antrag Fäh. Sollte dieser abge
lehntwerden, lehne ich die ganze Vorlage ab. 

Mme Paccolat: La volonte politique de la commission a ete de 
rechercher un consensus acceptable sur la question du ser
vice civil. Or, je regrette que ce consensus ait plutöt debouche 
sur une course au profit politique, puisque nous voila. face aun 
choix entre deux alternatives de la commission, deux alternati
ves qui ne sont pas fondamentalement opposees quant a I' ob-
jectif vise. · 
Je plaide en faveur de la proposition de la majorite de la com
. mission, qui est une proposition sans reserve, sans retenue 
pour les motifs suivants. La reconnaissance d'une forme de 
service civil de remplacement represente aujourd'hui une 
conclusion logique de la longue evolution historique et socio-

logique du probleme des objecteurs. A sä.voir, d'une part, la 
decision du peuple s1.1isse 1:in juin dernier, qui a accepte la mo
dification du Code penal militaire visant a decriminaliser l'ob
jecteur de conscience. Cette Innovation a ete psychologique
ment un premier pas vers la reconnaissance du statut d'objec
teur de conscience. D'autre part, dans le contexte actuel de re
formes et d'etudes en cours sur les structures, l'organisation 
et le management de l'armee, le service civil s'y integre harmo
nieusement. II est tout a fait compatible avec la conception de 
l'«Armee 1995» et de l'an 2000, une armee moderne et effi
cace. 
Le texte constitutionnel que propose la commission n'a pas la 
pretention de repondre ä toutes las questions fort delicates 
d'application du service civil. C'est dans une etape ulterieure, 
celle de la preparation de la loi, qu'il conviendra de definir plus 
precisement les modalites d'application, a savoir les motifs le
gitimant un service civil, son organisation. sa duree. Le terrain 
est cependant passablement defriche puisque ces questions 
ont deja ete examinees dans differentes commissions extra
partementaires et groupes de travai) que le rapport de la com
mission cite, notamment. 
La volonte politlque d'introduire le service cMI dans notre 
constitution doit etre, aujourd'hui, clairement exprimee. Dans 
ce sens, c'est la formulation de la majorite de la commission 
qui est la plus credible, car cette formulation est falte sans re
serve, sans retenue. Bien qu'elle ait perdu l'eclat de la vale:.1r 
du consensus politique, je vous invite a suivre la proposltion 
de la majorite de la commission afin d'apporter une solution 
valable au probleme du service civil. 

Günter: Im Namen der LdU/EVP-Fraktion 
I 

beantrage ich Ih
nen, der Kommissionsmehrheit zuzustimmen, allenfalls dem 
Minderheitsantrag Aubry. Der Weg, den wir jetzt gemeinsam 
gehen wollen, ist doch recht lang. Es war erstaunlich, wie wir 
uns in der Kommission zusammengefunden haben. ~nn wir 
jetzt zu viele Minderheiten, zu viele Einzelanträge haben, be
steht die Gefahr, dass unser Konsens zerbricht, dass am 
Schluss dann nichts mehr bleibt. dass das Verfahren verzögert 
wird. Wir müssen daher jetzt ein pragmatisches Vorgehen 
wählen. 
Sie wissen, dass unsere Fraktion für die wahlfreiheit- Militär
oder Zivildienst- Ist. Herr Fäh, wir haben keine Angst, dass die 
Mannschaftsbestände zu stark sinken werden. Sie sind ohne
hin viel zu hoch. Unsere Unterhändler haben deswegen ja bei 
den Abrüstungsverhandlungen Probleme. Auch der Golfkrieg 
ist kein gutes Argument gegen den Zivildienst, der neL•este 
Putsch in der Sowjetunion ohne'1in nicht, auch die Wirren in 
Jugoslawien nicht. Die Lage in Europa hat sich geändert. Sie 
sehen das an einem ganz einfachen Indikator, nämlich daran, 
wie viele Lebensmittel in den Läden eingekauft werden. Wäh
rend des Golfkriegs gab es bei uns Hamsterkäufe, beim 
Putsch in der Sowjetunion gab es praktisch keine Reaktionen . 
Jetzt, bei den Wirren in Jugoslawien, fühlt sich niemand ge
drängt. seinen Notvorrat zu ergänzen, weil er Angst hät:a. 
Diese Wirren sind bedauerlich; wir hoffen, dass sie bald aufhö
ren. Aber hier in der Schweiz fühlt sich dadurch niemand be
dl'.Oht, jedenfalls nicht direkt, allenfalls dti1rch Flüchtlinge, die 
zu uns kommen könnten. 
Beim Zivildienst gibt es leider - das haben wir erkannt- nur ei
nen Weg: den Weg der kleinen Schritte. Wenn man schon 
kleine Schritte tut - das ist die Meinung unserer Fraktion -, 
dann sollten wir diese jetzt wenigstens zugig zurücklegen, 
d. h., möglichst rasch der heutigen Kommissionsmehrheit -
ich hoffe, dass Sie das tun werden - oder dann allenfalls der 
Kommissionsminderheit (Aubry) zustimmen. 
Zum Antrag.von Frau Leutenegger Oberholzar: Inhaltlich sind 
wir mit Ihnen einverstanden. Ihr Antrag ist gut gemeint. Nietz
sche hat einmal gesagt: Das Gegenteil von gut ist nicht 
schlecht, sondern gut gemeint. Das trifft auch hier zu. Wenn 
nämlich Ihr Antrag hier durchkäme, würde er voraussichtlich in 
der Volksabstimmung scheitern. Wo würden wir dann stehen? 
Zu Herrn Müller-Wlliberg nur eine Bemerkung. Er verlangt in 
seinem Antrag, dass die notwendigen Bestände der Armee 
gesichert bleiben müssten. Jetzt weiss ich nicht. wer seiner 
Ansicht nach das Wort «notwendig» definieren müsste. Wahr-
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scheinlich könnte das kaum Herr Müller-Wiliberg sein, son
dern es müssten die Fakten sein. Ich weiss nicht, ob sich Herr 
Müller-Wiliberg auch überlegt hat, dass der Zivildienst mit sei
nem Antrag plötzlich enorm ·mannschaftsstark ausgestaltet 
werden müsste, wenn nämlich Europa immer sicherer wird 
und die Armeebestände immer kleiner werden müssen. Er hfii 
den Antrag vermutlich nicht so gemeint Aber Sie sehen schon 
daran, wie fragwürdig dieser Antrag ist, den man ja ganz ver
schiedenartig interpretieren kann. 
Ganz generell: Ich glaube, Verfassungstexte müssen allge
mein gehalten sein. Darum ist der Kommissionsantrag richtig. 
Herr Engler, es hat keinen Sinn, darin zu viele Details festzu
schreiben. Wir schaffen hier einen Verfassungszusatz. Die 
Zeiten können ändern, deshalb ist es richtig, generell zu for
mulieren. 
Die Kommission schlägt Ihnen das Richtige vor, die LclU/EVP
Fraktlon unterstützt sie dabei. 

Frau Segmüller: Namens der CVP-Fraktlon möchte ich Ihnen 
unsere Meinung zu den Anträgen bekanntgeben. Zum Antrag 
Engler: Wir stimmen ihm mit voller Ueberzeugung zu, denn 
der von der Mehrheit vorgesehene Artikel - die Annahme des 
Antrags der Minderheit kommt für uns ohnehin nicht in Frage
sagt nichts über irgendwelche Leitplanken, er verschiebt ganz 
einfach die Differenzen auf die Gesetzesebene. Zum Einwand 
von Herrn Couchepin, dass in Artikel 49 von heute nichts über 
die Dauer oder die Art des Militärdienstes stehe: Das sind 
doch nun wirklich Details, und es ist mit der Frage «Tatbeweis 
oder nicht?» nicht zu vergleichen. Was uns hier vorliegt, ist ei
gentlich eine Scheinlösung. Es ist eine Worthülse, wie wir sie
es wurde schon darauf hingewiesen - bezüglich der Mutter
schaftsversicherung seit bald fünfzig Jahren in der Verfassung 
haben. Mit einer solchen Worthülse allein sind wir von der CVP 
nicht zufrieden. 
Die Entkriminalisierung ist für uns ein erster Schritt, und der 
zweite Schritt muss darüber Auskunft geben, was der Zivil
dienst im Kern sein soll. Vergessen wir nicht: Der Hauptein
wand gegen die Entkriminalisierungs-Vorlage richtete s_ich ge-· 
gen die Tatsache, dass die Gewissensprüfung erhalten blieb. 
Genau dieser Kernpunkt muss mit dem neuen Verfassungsar
tikel geregelt werden. Es ist zwingend, dass wir hier dazu ste
hen, dass die Gewissensprüfung in der .Zukunft keinen Platz 
mehr hat 
Zu ein paar anderen Einwänden: Es wurde gesagt, es sei 

• leichter, ein Gesetz zu ändern als die Verfassung; daher müsse 
man alles auf die Gesetzesebene verweisen. Aber wenn wir 
dann in ferner Zukunft einmal einen Gemeinschaftsdienst an~ 
stelle der allgemeinen Wehrpflicht haben wollen, braucht es 
dafür auch eine Verfassungsänderung. Was ich gar nicht ver
stehen kann, d~ ist die Meinung der Minderheit, wie sie Frau 
Aubry zum Ausdruck gebracht hat. das «Kann» würde gar 
nichts ändern. Man hat möglicherwei.se eine Mogelpackung 
im Sinn, denn wenn auch das «Kann» zwingend einen Zivil
dienst verlangt, ist nicht einzusehen, wieso man nicht dazu 
steht 
Zum Armeebestand, Herr Fäh: Tatsache ist doch, dass in kei
nem Land, das den Zivildienst kennt, der Anteil höher als zwi
schen 10 und 20 Prozent liegt Zur Situation in Deutschland: 
Der Anstieg der Zivildienstwilligen dort aufgrund des Golf
kriegs ist ein richtiger Sonderfall, hat doch die bundesdeut
sche Armee nach dem Zweiten Weltkrieg eine ganz besondere 
Rolle und von der Psychologie her auch eine ganz besondere 
Stellung gehabt. Das einfach auf jede Situation zu übertragen, 
scheint mir unzulässig. · 
Frau Leutenegger Obetholzer: Natürlich soll-die Dauer keinen 
Strafcharakter haben, das wollen wir auch nicht, darum sagt ja 
der Antrag von Herrn Engler ganz klar «gleichwertig». Und mit 
«giejchwertig» ist nicht primär nur die Dauer gemeint, sondern 
eben auch das Inhaltliche, das sehr wohl dann einen Einfluss 
auf die Dauer haben kann. 
Die CVP stimmt demnach dem Antrag der Mehrheit, ergänzt 
um den Antrag Engler, zu und lehnt alle anderen Anträge ab. 
Sollte der Antrag Engler nicht die Mehrheit finden, so ist ganz 
klar: Die CVP-Volksinitiative braucht es auch für die Zukunft. 
Wir werden an der Notwendigkeit des Tatbeweises festhalten. 

Schmid: Im Namen der grünen Fraktion möchte auch ich zu 
den vier Einzelanträ~en S~ellunf:i nehmen. 
Zum Antrag Fäh: Er stellt die restriktivste Variante unter den 
Aenderungsanträgen dar. Wird er als Ergänzungsantrag an
genommen, so engt er sowohl die verbindliche Form der Kom
missionsmehrheit als auch die Kann-Formel der Kommis
sionsminderheit praktisch zur Barras-Vorlage ein. Qas würde 
aber bedeuten, dass wir uns via Verfassungartlkel selbst die 
Hände binden würden und keine Möglichkeit mehr hätten, 
dem zeitlichen Wandel in der Ausarbeitung der fälligen Ge
setze Rephnung zu _tragen. 
Zum Antrag Engler: Hier wird zwar in verdienstvoller Weise an
stelle einer Gewissensprüfung wiederum auf einen Tatbeweis 
abgestellt. Aber ein solcher Tatbeweis kann ja nur darin beste
hen, dass der zivile Ersatzdienst länger zu dauern hat als der 
Militärdienst Da wir aber nicht wissen, ob in Zukunft für an
spruchsvolle Sparten des Gemeinschaftsdienstes nur unter 
grossen Schwierigkeiten notwendiges Personal zu finden ist, 
würden wir mit dieser Zusatzbestimmung die vielleicht beson
ders dringlichen Dienstleistungen in sozialen Bereichen in 
Frage stellen. · 
W-ahrend die Anträge Fäh und Engler die Armee vor einem be
fürchteten grossen Exodus in den zivilen Ersatzdienst bewah
ren möchten, nimmt der Antrag unserer Fraktionskollegin Leu
tenegger Oberholzer den Gedanken einer freien Wahl zwi
schen MIiitärdienst und Zlvildienst wieder auf. In Anbetracht 
der vorgesehenen, doch beträchtlichen Reduktion der Trup
penbestände kann unseres Erachtens selbst eine freie Wahl 
kaum zu Rekrutierungsschwierigkeiten führen. 
Wir glauben auch, dass sich Gegner eines zivilen Ersatzdien
stes - oder auch Skeptiker - falsche Vorstellungen machen 
von der Schwerarbeit etwa bei Katastropheneinsätzen oder 
bei den notwendigen sozialen Aufgaben In existentiellen 
Grenzsituationen, die Krankheit, Bend und Tod betreffen. 
Wir unterstützen auch die im Antrag enthaltene Möglichkeit, 
für bereits wegen Dienstverweigerung aus Gewissensgrün
den Verurteilte möglichst rasch eine analoge Lösung einzufüh
ren. 
Zum Antrag Müller-Wiliberg: Wir glauben -rNar nicht, dass eine 
freie Wahl zwischen Wehrdienst und Zivildienst zu einer Aus
höhlung der Armeebestände führen würde, aber wenn dies 
der Fall wäre, könnte man sich allenfalls den Einbau eines Si
cherheitsventils vorstellen. Wir sind aber der Meinung, dass 
eine solche Bestimmung auf Gesetzesstufe zu verankern und 
nicht auf Verfassungsstufe einzuführen wäre, nachdem sich 
die Kommission bemüht hat, sich jetzt auf das Grundsätzliche 
zu beschränken. 
Im Namen der grünen Fraktion bitte ich Sie, den Antrag Leu
tenegger Oberholzer zu unterstützen und auf jeden Fall die 
Fassung der Kommissionsmehrheit gutzuheissen. 

M. Longet En tant que membre de la commission, je vou
drals, non pas revenir sur l'.msemble de la question, mals met
tre en garde contre la proposition Fäh qui, de mon point de 
vue, denature sensiblement l'artlcle constitutlonnel dont nous 
deliberons aujourd'hui. J'interviens parce que M. Vilfiger, 
conseillerfederal, a annonce qu'il l'accepterait. Or, a mon avis, 
qui coincide d'allleurs a'llec celui du groupe democrate-chre
tien, il serait faux d'accepter cette propositlon. II taut la rejeter, 
alle est dangereuse: alle donne en effet un sens inutilement re
strictif ä notre decision. On semble vouloir dejä reprendre 
d'une maln ce·que l'on a donne de l'autre. C'est un mauvais 
depart, une restriction, un refus. Cela augure mal de l'eian 
nouveau qUe nous voulons manifester aujourd'hui face a ce 
probleme qui attend tout de meme depuis plus d'un demi-sie
cle. 
Je ne sals pas si finalement le libre choix sera ia solution a rete
nir, mais l'ecarter d'emblee aujourd'hui, d'un revers de main, 
seraita mon sens une erreur politique grave. C'est aussi preju
ger d'etudes qui sont encore en cours. Je vous rappelle que la 
fameuse Commission Schoch a alle aussi propose le modele 
du libre choix. II serait donc inutilement restrictif de l'ecarter -
maintenant, sur proposition de derniere minute d'un parle
mentaire. II est tout a fait imaginable que demain le service 
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militaire seit effectivement integre dans un service ä la commu
naute, que les citoyens aient le cholx de servir leur pays par les 
armes au sans armes, d'accomplir un service social au dans le 
tiers monde, dans une caseme au sur le terrain. C'est lä une 
des grandes options d'avenir pour un Service ä la commu
naute et il serait taut a fait taux de l'ecarter d'emblee aujour-
d'hui. ' . 
N'exctuons donc pas de notre ct:iamp d'examen une sotution 
qui demain dejä pourrait apparaitre comme la saute raisonna
ble et appropriee. La proposition Fäh est ä mon sens une er
reur politique, il taut par consequent la rejeter. 

Persönliche Erklärung -Declaration personnella 
Frau Leutenegger Oberholzer: Ich möchte eine kurze per
sönliche Erklärung zum Votum von Herrn Günter abgeben. 
Wenn einem die Argument1;1 ausgehen, muss man(n) offenbar 
Nietzsche zitieren. Ich glaube eher, die Wahrheit liegt darin, 
dass der Landesring offenbar Angst hat, in bezug auf die Aus
gestaltung des Zivildienst~ jetzt Farbe zu bekennen. 
Zur Abstimmung selber möchte ich sagen,, dass ich nicht so 
pessimistisch bin wie Herr Günter, denn Umfragen zeigen . 
ganz klar eine wachsende Mehrheit für einen Zivildienst einer
seits und wachsende Mehrheiten für liberale Lösungen ander
seits. 
In der erwähnten Umfrage des Fernsehens DAS war eine 
Mehrheit der Befragten für die freie Wahl zwischen Militär- und 
Zivildienst und auch für die gleiche Dauer der beiden Dienste. 
Gestl;ltten Sie mir noch eine Bemerkung zum Abstimmungs
prozedere: Persönlich kann ich mir vorstellen, dass wir ge
trennte Abstimmungen durchführen, und 7Yl8r auf der einen 
Seite zum Verfassungsgrundsatz und auf der anderen Seite zu 
den Uebergangsbestlmmungen. Damit wäre das Argument 
entkräftet, dass mein Antrag die Volksabstimmung gefährden 
würde. 
lqh bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

Weber-Schwyz, Beri9hterstatter: Vorerst möchte ich Im Na
men äer Kommission allen Fraktionssprechem für die positive 
Aufnahme unserer Vorlage danken. Den Voten aller Fraktions
sprecher Ist zu entnehmen, dass im Grundsatz Einhelligkeit 
besteht. Man hat den Willen bekundet, nun den Weg einer Ver
•fassungsänderung zu beschreiten; der Weg der parlamentari• 
schen Initiative scheint- das darf hier hervorgehoben werden 
- der kürzeste Weg, der Weg, der am schnellsten zum Ziele 
führt. Ich danke auch Herrn Bundesrat Villiger für die positive 
Wertung der Kommissionsarbeit. Der Bundesrat hat bekundet, 
dass er Freude·am Konsens aller Fraktionen hat, und er stimmt 
unserer Vorlage zu. Selbstverständlich hätte der Departement
schef geme diese Vorlage nicht nur im Departement vorberei
tet, sondern auch bereits für eine entsprechende Debatte 
Modelle vorgestellt Ich glaube, wir können auch anders vor
gehen. Es ist nicht unbedingt Tradition, dass wir in diesem Rat 
bei allen Verfassungsvorlagen jeweils vom Bundesrat die ent
sprechenden Gesetzesvorlagen unterbreitet erhalten. Oftmals 
hätten wir gerne Illustrationen dazu gehabt. Wir hatten Verfas
sungsvorlagen vielfach nur in Grundkonzeptionen begründet. 
Bei der Diskussion hier im Rat stellen wir fest, dass man sich 
trotz der Grundsätzlichkeit vielleicht allzu sehr auf mögliche 
Modelle und Ausgestaltungsformen eines Zivildienstes ver
steift. Der Modelle sind allzu viele vorhanden, und ich meine, 
die Wirrnis der Geister führt oft zu sehr phantasievollen Wegen. 
Ob all dieser Phantasie dürfen wir nicht vergessen, dass wir 
hier eine Ausnahrrieiösung zu finden haben: Die Wehrpflicht 
bleibt Hauptgrundsatz in der Bundesverfassung, und die Aus
nahme soll jenen Leuten zugestanden werden, die aus ach
tenswerten ethischen Gründen den Dienst mit der Waffe nicht 
leisten können. Das ist der erste Schritt, der zu tun ist, und Fol
geschritte sind entsprechend den Bedürfnissen zu machen. 
Ich möchte das Votum von Herrn Graf In Erinnerung rufen: Ich 
teile seine Meinung zwar nicht, aber er hat zu Recht auch andere 
Stimmen zum Ertönen gebracht, die eben vorsichtig sind, die 
einer Oeffnung ablehnend gegenüberstehen. Also ist es an 
uns, dafür zu sorgen, dass der Bogen nicht überspannt wird. 

Ueber allem dürfen wir nicht vergessen, dass unsere erste Auf
gabe in diesem Staate-und letztlich die Aufgabe der Gemein~ 
schaft - die Sicherheit von Land und Volk ist: Wir haben den 
Heimatboden zu schützen, wir haben zu retten, wir haben ab
zuwehren. Das ist unsere primäre Aufgabe. Alle Ersatzlösun
gen sind Möglichkeiten, die dieser liberale Staat in bestimm
ten Fällen anbieten kann. 
Ich komme nun zu den einzelnen Anträgen: 
Frau Aubry hat sich im Namen der Minderheit der Kommission 
für die fakultative Formel geäussert. Sie hat vor allem darge
tan, dass mit der Kann-Formel alle Möglichkeiten offen blei
ben, dass es aus abstimmungspolitischen Gründen unter Um
ständen Vorteile hätte, die Kann-Formel zu wählen. im Namen 
der Kommissionsmehrheit muss ich ihnen sagen, dass die 
materielle Gewichtung zwischen Muss- und Kann-Formel eher 
unbedeutend ist. Wenn wir die Kann-Formel wählen, so ist es 
den politischen Kräften in diesem Parlament übertragen, 
Tempo zu machen, für die Gesetzgebung zu sorgen. Bei der 
Muss-Formel, die die Kommissionsmehrheit empfiehlt, wollen 
wir vor allem eine Signalwirkung einbauen, nämlich dartun, 
dass wir gewillt sind, beförderlichst eine Lösung in der Gesetz
gebung anzustreben. 
Ich empfehle Ihnen, diesen Minderheitsantrag abzulehnen 
und sich im Namen der Kommissionsmehrheit für die ver
pflichtende Form elnzusw.ori. 
Herr Fäh hat mit seiner., Antrag eine Ergänzung unserer Ver
sion vorgeschlagen, :ndem er ausdrücklich die Wahlfreiheit 
ausschllessen wlii. Er will folgenden Satz aufnehmen: «Die 
freie Wahl Ist ausgeschlossen.» Ich glaube, in dieser Frage be
steht der Grundsatz der Einheiligkeit: Die Kommissionsmehr
heit - sie hat es in der Schlussabstimmung dargetan - will 
keine Wahlfreiheit, und es ist eher eine Frage für Staatsrecht
ler, herauszufinden, was verbindlicher sei. Selbstverständlich 
würde die Aufnahme dieses Satzes mehr Klarheit schaffen, vor 
allem gegenüber dem Stimmbürger, der diesen Verfassungs
text zu lesen hat und daraus entsprechende Schlüsse ziehen 
kann. im Namen der Kommissionsmehrheit bitte ich Sie, den 
Antrag Fäh abzulehnen. Sollten Sie trotzdem diese Formel . 
aufnehmen, wird es vermutlich am Ständerat und vielleicht 
noch an der Verwaltung liegen, entsprechende juristische Mel• 
nungsäusserungen einzuholen. 
Zum Antrag Müller-Willberg: Herr Müiler-Wiliberg verfolgt eine 
achtenswerte Idee. Er will ebenfalls die Armeebestände durch 
eine Anreicherung des Verfassungstextes absichern. ich 
möchte in Erinnerung rufen, dass das bisher auch nicht der 
Fall war. Wir haben nie solche Aussagen in unsereVerfassung 
aufgenommen. Wir lösten diese Frage mit dem Bundesgesetz 
über die Militärorganisation; die Armeeleitbilder und alle ent
sprechenden Verordnungen haben die Bestände bis heute si
chergestellt. Es wäre, obwohl gut gemeint, eher eine unnötige 
Anreicherung des Verfassungstextes. 
Herr Engler stellt den Antrag, es sei im Verfassungstext der Be
griff des «gleichwertigen zivilen Ersatzdienstes» aufzuneh
men. Der Begriff «gleic.,,wertig» hat Folgen. «Gleichwertig» 
kann längere Dienstdauer bedeuten; es kann aber auch eine 
Frage der ArbeitsbelAstung ausdrücken. Es könnten Funktio
nen und Dienstpflichten ubernommen werden, die im Ver
gleich zum Militärdienst vielleicht !ilicht länger, aber von der 
Belastung her gleichwertig sein müssten. Herr Engler nimmt 
also ein zusätzliches Kriterium in den Verfassungstext auf. Er 
hat einen Antrag gesteilt, der eine zusätzliche Umschreibung 
erfordert. in seiner ganzen Argumentation aber hat er eigent
lich ein Nichteintreten auf unsere Vorlage begründet. Aus sei
ner Augumentation konnte ich heraushören, dass der Weg ei
ner Verfassungsinitiative besser wäre: Es müsse Klarheit ge
schaffen werden, und zwar bis ins hinterste Detail, wie künftige 
Dienste auszugestalten wären. Mit anderen Worten, Herr Eng
ler, müsste man sagen, dass dieser Weg Jahre braucht; letzt
lich könnten wir in sieben bis zehn Jahren über eine endgül
tige Lösung befinden. 
Der Weg der Kommission verheimlicht nichts. Wir sagen ganz 
offen: Wir haben einen «schlanken,, Verfassungstext formu
liert. Wir wollen alle übrigen Punkte auf den Gesetzgebungs
. weg verweisen, was in unserem Land übrigens Tradition hat. 
Seit Jahrzehnten steht in unserer Verfassung in Artikel 18: «Je-
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der Schweizer ist wehrpflichtig.» Alles andere haben wir auf 
qem Gesetzgebungsweg gelöst. Selbst die Barras-Reform 
und andere Erleichterungen sind so ermöglicht worden. So 
schlecht war der Weg in unserer Verfassungstradition also bis
her nicht. Die «schlanke» Formel, wie sie von der Kommission 
präsentiert wird, wäre meiner Meinung nach ein gangbarer 
Weg. 
Ich möchte Sie im Namen der Kommission bitten, auch den 
Antrag Engler abzulehnen. 
Ich komme zum Antrag von Frau Leutenegger Oberholzar: Sie 
empfiehlt uns eine Uebergangsbestimmung, die eigentlich 
unsere Beschlüsse- sofern Sie unserer Kommission folgen -
genau ins Gegenteil verkehrt. Wir wollen allgemeine Wehr
pflicht und keine Wahlfreiheit. Durch den Vorschlag von Frau 
Leutenegger Oberholzer würden wir im Gegenteil beschlies
sen, dass wir erstens die Wahlfreiheit einführen, und zweitens 
hätte der Bundesrat innert Jahresfrist auf ,dem Verordnungs
weg einen zivilen Ersatzdienst einzuführen. 
Frau Leutenegger Oberholzer hat bereits erklärt, man könne 
das einfach machen. Der Service Civil International würde ver
schiedenste Zivildienstmodelle anbieten. Genau das ist nicht 
der schweizerische Weg. Diesen Weg wollen wir nicht. Wir ha
ben einen schweizerischen Weg zu suchen, schrittweise und 
bE1dürfnisgerecht. Darum, glaube ich, muss die Fassung der 
Kommission zum Zuge kommen. Der künftige Gesetzgeber -
die künftigen Rate - wird sicher den schweizerischen Weg be
schreiten. Der Antrag Leutenegger Oberholzer ist nicht nur illu
sorisch, sondern er würde auch dem breiten Volksempfinden 
widersprechen. 
Ich bitte Sie, bei Ihren Entscheidungen nebst den Idealvorstel
lungen auch zu bedenken, dass es politische Ueberlegungen 
einzubringen gilt. Wir wollen einen ersten Schritt tun. Wir ha
ben unter den Fraktionen einen minimalen Konsens gefun
den. Auch dieser Weg entspricht guter Tradition. Beschreiten 
wir diesen Wegl Ich bin überzeugt. dass künftige Gesetzgeber 
in diesen beiden Räten auch die vernünftige und angepasste 
schweizerische Lösung auf der Gesetzesebene finden wer
den. 

Mme Degllse. rapporteur: II ressort de la discussion qua tous 
les groupes sont favorables a cette initiative. Au nom de la 
commission, je m'en rejouis et je remercie tous las interve
nants qui ont apporte une note positive. Je ne me prononcerai 
pas au sujet de toutes les interventions, mais je rhe bomerai a 
prendre position au nom de la commission sur les differentes 
propositions. 
Tout d'abord, la proposition de la m/norite de la commission 
suggere une formulation potestative. En relisant le proces-ver
bal des seailces de la commission, je me suis rendue compte 
qua, la majorite de la cqmmission a estime clairement qua 
nous devions avoir le courage de faire le pas vers l'introduc
tion d'un service civil, que nous devions montrer une volonte 
politique claire qui indique que la loi organise un service civil, 
donc la formule affirmative. Ce doit etre un message clai,, sim
ple qui nous permettra de nous mettre a l'unisson des pays 
europeens. La majorite estime qua la proposition de la rr.ino
rite est trop molle, trop hesitante et pas claire du tout. Je vous 
invite donc a voter la proposition de la majorite. 
M. Fäh voudrait ajouter que le libre choix est Elxclu. Meme si 
c'est l'idee de la commission que le libre choix n'est pas envi
sageable, comme !'expose en detail le rapport ecrit, nous de
vons nous en tenir au texte propose pour qu'il raste clair et ac
ceptable par tous. D'ailleurs, la premiere phrase qui dit que 
tout Suisse est tenu au service militaire indique deja qu'il ne 
peut y avoir libre choix. Je vous demande donc de repousser 
la proposition de M. Fäh. 
Dans sa proposition, M. Müller-Wlliberg souhaite qu'il soit pre
cise dans la constitution qua l'introduction d'un service civil ne 
matte pas en danger les effectifs indispensables a l'armee. 
Cette proposition a deja ete presentee en seance de commis
sion. Si l'idee est parfaitement defendable et pourrait etre sou
tenue, la commission tient absolument ä ce que le texte consti
tutionnel ne fasse etat d'aucune condition. Celles-ci doivent 
etre reglees au niveau de la loi. Tous las ajouts rendront une 
acceptation populaire plus difficile. De plus, les dispositions 

prises au sujet' du service civil se trouvent deja maintenant 
dans las lois et non dans la constitution, comme par exemple 
la modification du Code penal que nous avons admise avec le 
projet Barras. 
Dans sa proposition, M. Engler souhaite exprimer des condi
tlons deja au niveau constitutionnel, puisqu'il parle d'un ser
vice civil equivalent. fonde sur la preuve par l'acte. Or, je le re
p$te, la commission n'entend introduire aucune condition. 
Elle a prefere qua la norme proposee soit ouverte, las deux 
conditions principales etant donnees, soit le service militaire 
obligatoire et l'exclusion du libre choix. Au nom de la commis
sion, je dois donc combattre la proposition de M. Engler. 
Quant a Mme Leutenegger Oberholzer, elle souhaite dans· sa 
propositlon qua des dispositions transitoires soient apportees 
apres la votation populaire, si le peuple accepte la modifica
tion constitutionnelle. On ne peut absolument pas accepter 
une teile proposition. Les conditlons de l'introductlon d'un ser
vice civil doivent etre absolument largement discutees au ni
veau du Parlament et ne peuvent etre prises au niveau d'une 
ordonnance du Conseil federal. 
En bref, si nous voulons qua notre proposition de modification 
constitutionnelle puisse etre acceptee par le peuple, nous de
vons nous en tenir au libelle simple, clair et net de la majorite 
de la commission et refuser toutes las autres propositions. Je 
vous invite donc a accepter la proposition de la majorite de la 
commission et a refuser toutes les autres propositions. 

Präsident Ich beantrage Ihnen folgendes vorgehen: Eine er
ste Abstimmulilg über den Antrag Fäh als Zusatz zur Mehrheit 
oder Minderheit, eine zweite über den Antrag Müller-Wlliberg, 
ebenfalls als Zusatz zur Mehrheit oder Minderheit Die dritte 
Abstimmung betrifft den Antrag Engler. In der vierten Abstim
mung stellen wir die so bereinigte Fassung der Mehrheit ge
gen diejenige der Minderheit. Schliesslich entscheiden wir 
über den Antrag Leutenegger Oberhqlzer. - Sie sind mit die
sem Vorgehen einverstanden. 

Ziff. I Art. 18 - Ch. / art. 18 

Erste Abstimmung-Premiervote 
FürdenAntrag Fäh 
Dagegen 

Zweite Abstimmung-Deuxieme vote 
Für den Antrag Müller-Wlllberg 
Dagegen 

Dritte Abstimmung - Troisleme vote 
Für den Antrag Engler 
Dagegen 

Vierte Abstimmung-Quatrieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Ziff. I Art. 20- Ch. I art. 20 

Abstimmung-Vota 
Für den Antrag Leutenegger Oberholzar 
Dagegen 

Ziff.11 
Antrag der Kommission 

63 Stimmen 
86Stimmen 

31 Stimmen 
96Stimmen 

32 Stimmen 
113Stimmen 

107 Stimmen 
38Stimmen 

33 Stimmen 
109 Stimmen 

Dieser Beschluss untersteht der Abstimmung des Volkes und 
der Stände. 

Ch. II 
Proposition de Ja commission 
Cette decision est soumise a l'approbation du peuple et des 
cantons. 

Angenommen -Adopte 
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91.408 

Parlamentarische Initiative 
(Kommission 89.245) 
Zlvlldlenst 
Initiative parlementaire 
(Commission 89.245) 
Service clvll 

Siehe Seite 1438 hiervor-Volr page 1438 ci-devant 
Beschluss des Ständerates vom 27. November 1991 
Decision du Conseil des Etats du 27 novembre 1991 

Schlussabstimmung-Vota final 
Für Annahme des Entwurfes 
Dagegen 

An den Ständerat-Au Conseil des Etats 

121 Stimmen 
21 Stimmen 

Schlussabstimmungen 



Ständerat 
Conseil des Etats -

Sitzung vom 27.11.1991 
13.12.1991 (Schlussabstimmung) 

Seance du 27.11.1991 
13.12.1991 (Vote final) 
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Dritte Sitzung - Troisieme seance 

Mittwoch, 27. November 1991, Vormittag 
Mercredl 27 novembre 1991, matln 

08.00h 

Vorsitz-Presidence: Frau Meier Josi 

91.408 

Parlamentarische Initiative 
(Kommission des Nationalrates) 
Zivildienst 
Initiative parlementaire. . , 
(commlssion du Conserl national) 
Servicecivil 

Bericht der Kommission des Nationalrates vom 20. März 1991 
(88111433) 
Rapport de la commission du Conseil national du 20 mars 1991 
(FFll427) 
Stellungnahme des Bundesrates vom 8. Mai 1991 (BBI 11923) 
Avis du ponseil federal du 8 mal 1991 (FF 11901) 
Beschluss des Nationalrates vom 16. September 1991 
Decision du Conseil national du 16 septembre 1991 

Antrag der Kommission 
Eintreten ' 
Proposition de Ja commission 
Entrer en matiere 

Küchler, Berichterstatter: Im Nationalrat wurde das vorlie
gende Geschäft u. a als sogenannte Jahrhundertpendenz 
qualifiziert, da die erste Petition für die Schaffung eines Zivil
dienstes bereits.auf das Jahr 1903 zurückgehe. Bevor ich je
doch auf die Ausgangslage zu sprechen komme, gestatten 
Sie mir eine kurze Vorbemerkung. 
Wir haben heute eine parlamentarische Initiative des National
rates zu behandeln. Artikel 21 bis Absatz 2 des Geschä~r
kehrsgesetzes hält fest: «Der Rat übt sein Initiativrecht aus, in
dem er dem anderen Rat gestützt auf einen solchen Vorschlag 
eine Vorlage zur Beratung überweist» Der Nationalrat hat am 
16. September 1991 einer von seiner Kommission ausgear
beiteten initiative zugestimmt Grundlagen für unsere heuti
gen Beratungen sind demnach die Fahne mit dem .Beschluss 
des Nationalrates, der Bericht der Kommission des Nationalra
tes vom 20. März 1991, die Stellungnahme des l;lundesrates 
vom 8. Mai 1991 sowie die ausgeteilten Anträge Cottier und 
Loretan vom 26. November 1991. Der Bericht der Kommission 
• des Nationalrates ersetzt also hier die sonst übliche Botschaft 
des Bundesrates. 
Wegen der politischen Brisanz des Themas einerseits und der 
inzwischen stark veränderten Zusammensetzung unseres Ra
tes andererseits möchte ich zur Ausgangslage kurz folgendes 
festhalten. Seit Jahrzehnten wird in der Schweiz immer wieder 
eine echte und definitive Lösung des Dienstverweigererpro
blems verlangt Für eine solch grundlegende Aenderung der 
bestehenden Situation ist aber eine Verfassungsnorm erfor
derlich. Der Bundesrat hat bis heute von sich aus nie eine ent
sprechende Vorlage unterbreitet 
Bei den Volksabstimmungen girig es immer um Volksinitiati
ven. Ein letzter Vorschlag in diesem Sinne wurde am 26. Fe
bruar 1'984 von Volk und Ständen abgelehnt Damals wurde -
wie Sie wissen - über die Volksinitiative für einen echten Zivil
dienst auf der Grundlage des Tatbeweises abgestimmt, die ei-

nen äusserst detaillierten neuen Verfassungsartikel vorsah. 
Diese Vorlage wurde wie alle frühers:i vor. Volk ;.md Ständen 
grossmehrheitlich verworfen. 
Im Anschluss an diese Abstimmung von 1984 wurde im Parla
ment- mit einer von Frau Segmüller vorgeschlagenen Motion 
der vorberatenden Kommission des Nationalrates - eine neue 
Vorlage für eine Entschärfung des Dienstverweigererpro- , 
blems im Rahmen der bestehenden Verfassung gefordert Der 
Bundesrat unterbreitete hierauf am 27. Mai 1987 eine Bot
schaft für eine Aenderung des Militärstrafgesetzes und des 
Bundesgesetzes über die Militärorganisation, welche eine Pri
vilegierung der_ Dienstverweigerer aus religiösen und ethi
schen Gründen vorsah. Die Behandlung der Vorlage konnte 
erst am 5. Oktober 1990 abgeschlossen werden. 
Gegen die Gesetzesänderung wurde bekanntlich das Refe
rendum ergriffen, und in der Volksabstimmung vom 2 Juni 
dieses Jahres wurde die Gesetzesänderung angenommen. 
Sie trat am 15. Juli 1991 in Kraft. Seit diesem Datum werden 
nun von den Divisionsgerichten auch entsprechende Urteile 
gefällt 
Die wichtigsten Aenderungen dieser sogenannten Barras-Vor
lage oder Barras-Reform sind Ihnen bekannt Soviel zur Aus
gangslage. 
Nun zur Entstehung der vorliegenden parlamentarischen In
itiative. Bei den Beratungen im Parlament über die soge
nannte Entkriminalisierung der Dienstverweigerer, also bei 
der Beratung über die Barras-Reform, wurde wiederholt auch 
in unserem Rat darauf hingewiesen, dass die Arbeitsverpflich
tung für Personen, die unter Berufung auf ethische Grund
werte den Militärdienst nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren 
können, nur eine Üebergangslösung, also nur ein Zwischen
schritt, sein könne. Nach einer entsprechenden Erfahrungs
periode müsse möglichst bald eine definitive Lösung auf Stufe 
Verfassung gefunden werden. 
Bel diesen Aussagen, bei diesen Versprechen, müssen wir 
uns nun heute behaften lassen. Deshalb wurden schon wäh
rend den Verhandlungen verschiedene Seiten aktiv. Ich er
wähne die Standesinitiativen der Kantone Genf und Jura Ich 
verweise auf die Initiative der sogenannten Arbeitsgruppe 
Napf. Ferner werden zurzeit für die von der CVP lancierte Initia
tive «Zivildienst für die Gemeinschaft» Unterschriften gesam
melt Die Initiative hat die Form einer allgemeinen Anregung 
und verlangt eine Revision von Artikel 18 der Bundesverfas
sung. Den Wortlaut der Initiative finden Sie im Bericht der Kom
mission des Nationalrats. 1 

Auch die Arbeitsgruppe Armeereform, d. h. die Arbeitsgruppe 
Schach, empfiehlt in Ihrem Bericht: « •••• als kurzfristige Ueber~ 
brückungsmassnahme an der allgemeinen Wehrpflichtfestzu
halten und für Wehrdienstverweigerer einen zMlen Ersatz
dienst auf der Basis des Tatbeweises einzuführen.» 
Schliesslich reichte am 27. November 1989 Nationalrat Hub
acher eine parlamentarische Initiative ein, die eine neue For
mulierung von Artikel 18 Absatz 1 der Bundesverfassung vor
sah. Die Kommission des Nationalrates zur Vorberatung die
ser Initiative kam zum Schluss, das Parlament solle selbst auf
grund einer Kommissionsinitiative eine Verfassungsänderung 
für die Schaffung eines Zivildienstes ausarbeiten, um den Zeit
bedarf bis zu einerVolksabstimmung zu reduzieren. Das Vor
gehen der Kommission des Nationalrates ist in deren Bericht 
dargestellt Herr Nationalrat Hubacher zog seine Initiative zu
gunsten der heute zu diskutierenden Kommissionsinitiative 
zurück. 
Die Begründung der Initiative der nationalrätllchen Kommis
sion finden Sie in deren Bericht vom 20. März 1991 eingehend 
dargelegt Ich kann weitgehend darauf verzichten, diese zu 
wiederholen. Unsere vorberatende Kommission schliesst sich 
den im Bericht herausgearbeiteten Kriterien, denen ein 
schweizerischer Zivildienst zu genügen hat, voll und g1;1nz an. 
Auch die Kommission des Ständerates ist überzeugt, dass wir 
beispielsweise auf den Grundsatz der allgemeinen Wehr
pflicht unter keinen Umständen verzichten können. Anderer
seits muss aber anerkannt werden, dass es in jedem lande 
Leute gibt, die es mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren kön
nen, einen Menschen zu töten oder mitzuhelfen, jemanden zu 
töten, auch wenn es zur eigenen Verteidigung dient 
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Für diese Leute soll nun ein Zivildienst geschaffen werden. Der 
Zivildienst soll und muss aber die Ausnahme bleiben und an 
klar definierte Voraussetzungen gebunden sein. So soll eine 
freie Wahl zwischen Zivildienst und Militärdienst auch mit dem 
neuen Verfassungsartikel nicht möglich sein. Dieser Grund
satz des Verzichts auf Wahlfreiheit steht in direktem Zusam
menhang mit dem verfassungsmässigen Verbot des stehen~ 
den Heeres gemäss Artikel 13 unserer Bundesverfassung. Die 
freie Wahl könnte zumindest zu einer Art Freiwilligenheer füh
ren, was meines Erachtens verfassungswidrig und staatspoli
tisch vollständig unerwünscht wäre. Der Zivildienst soll aber 
auch im Dienste der Oeffentlichkeit stehen. 
Die Kommission des Nationalrates hat bewusst den Verfas
sungsartikel offen formuliert Der Nationalrat hat diesen 
Grundsatz beibehalten, und auch Ihre vorberatende Kommis
sion schliesst sich dieser Ueberlegung an. Verschiedene Ein
zelheiten sollen demgegenüber auf Gesetzesstufe, auf der un
teren Stufe, festgelegt werden. Dies l:lat zwei Gründe: 
1. Die Verfassung soll nicht mit zu vielen Einzelheiten belastet · 
werden; 
2 im Gesetz kann den im Laute der Zeit sich wandelnden Vor
stellungen besser und einfacher Rechnung getragen werden. 
Dies entspricht der bisherigen Gesetzgef;)ungspraxis. Auch 
heute hält die Bundesverfassung in Artikel 18 Absatz 1 kurz 
und bündig fest: «Jeder Schweizer ist wehrpflichtig.» Es steht 
in der Ausführungsgesetzgebung, dass die Wehrpflicht vom 
20. bis zum 50. Altersjahr gilt, dass körperlich Untaugliche kei
nen Militärdienst zu leisten brauchen usw. 
Der vom Nationalrat beschlossene Verfassungstext enthält 
auch keine Vorschriften, ob die Zulassung zum Zivildienst von 
einer Behörde bewilligt werden soll, nach welchen Kriterien 
die Bewilligung erteilt wird und ob der Tatbeweis in der Form 
einer längeren Dauer des Zivildienstes für die Zulassung ge-

. nügen soll Dies alles soll nach Auffassung der Mehrheit des. 
Nationalrates im Gesetz festgelegt werden. Auch heute sind 
diese Fragen, die ich erwähnt habe, nicht in der Bundesverfas
sung, sondern im Militärstrafgesetz geregelt 
Der Bund~iirat kritisiert in seiner Stellungnahme vom a Mai 
1991, dass das Volk nur über den Grundsatz der Einführung 
eines Zivildienstes abstimmen könne, ohne dessen Ausge
staltung zu kennen. Dies ist aber bei den meisten Verfassungs
änderungen der Fall, und zudem steht es dem Bundesrat 
ohne weqeres frei, rechtzeitig vor der Abstimmung seine Vor
stellungen über die konkrete Ausgestaltung des Zivildienstes 
bekanntzumachen. Auch wenn die Volksabstimmung bereits 
in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres stattfinden würde, 
reicht die Zeit für die entsprechenden Vorarbeiten aus. 
In der Kommission des Ständerates wurde die Frage disku~ 
tiert, ob nicht schon auf Verfassungsstufe festgelegt werden 
sollte, dass der zivile Ersatzdienst auf der Grundlage des Tat
beweises zu regeln sei, das heisst, dass der Zivildienst länger 
sein muss als der entsprechende Militärdienst, dass aber auf 
eine Prüfung der Motive für die ZUiassung zum Ersatzdienst 
verzichtet wird. 
Von selten des Bundesrats wurde damals befürchtet, dass die 
Bestände der Armee gefährdet sein könnten, wenn je nach 
Zeitgeist zu viele Leute den Ersatzdienst wählen sollten. Ihre 
Kommission befürwortet mehrheitlich die Fassung des Natio
nalrates. Es wäre meines Erachtens verfrüht, sich schon jetzt 
auf den Tatbeweis zu beschränken. Unter Umständen braucht 
es eine Kombination von Tatbeweis und den besonderen Zu
lassungsverfahren mit Prüfung der Motive. Auch wenn in der 
Verfassung künftig nicht ausdrücklich steht, aus welchen 
Gründen der Zivildienst geleistet werden darf, ist aufgrund der 
bisherigen parlamentarischen Beratungen davon auszuge
hen, dass es ethische Grundwerte sein müssen. 
Aufgrund des vorgeschlagenen Verfassungstextes soll der 
Bund den Zivildienst organisieren, und dieser Dienst soll defi
nitionsgemäss nicht zur Armee gehören. Auch eine allfällige 
ZUiassungsbehörde muss ausserhalb der Armee angesiedelt 
sein. In seiner Stellungnahme vom a Mai 1991 schreibt der 
Bundesrat, dass mit der vorliegenden Initiative die-Prüfung ei
ner allgemeinen Dienstpflicht auf absehbare Zeit faktisch 
blockiert wäre. Die Kommission kann sich diesen Befürchtun
gen nicht anschliessen. 

Auf das Thema eines allgemeinen Gemeinschaftsdienstes' 
werden wir heute im Zusammenhang mit der !Vlotion von Herrn 
Kollege Rhinow zu sprechen kommen. Meines Erachtens han
delt es sich aber um zwei verschiedene Fragen: Mit der heute 
zur Diskussion stehenden Verfassungsänderung wollen wir 
das seit li30gem anstehende Dienstverweigererproblem end
lich lösen; mit dem Gemeinschaftsdienst hingegen sollen 
neue Bedürfnisse der Oeffentlichkeit'abgedeckt werden. Die 
Lösung für die Dienstverweigerer liegt vor, für den Gemein
schaftsdienst sind dagegen noch sehr umfangreiche Apklä
rungen und Diskussionen nötig. Ein stufenweises Vorgehen 
ist deshalb angezeigt • 
Im Jahre 1992 kann ohne weiteres über die Verfassungsvor
lage für den Zivildienst abgestimmt werden, und die Gesetzge
bung kann sehr rasch erfolgen, weil mit den im Sommer von 
Volk und Ständen genehmigten Aenderungen des Militärstraf
gesetzes und der Militärorganisation bereits verschiedene 
Vorarbeiten geleistet wurden. Eine Verfassungsänderung für 
einen Gemeinschaftsdienst wird hingegen voraussichtlich 
erst in zehn Jahren dem Parlament unterbreitet werden kön
nen, und die Behandlung in den eidgenössischen Räten wird 
nochmals viel Zeit beanspruchen. 
Was die finanziellen Auswirkungen der Vorlage betrifft, so wird 
für den Bund mit 3 bis 4 Millionen Franken jährlich zu rechnen 
sein. Die Ausgaben zu Lasten der Kantone und Gemeinden 
können heute nicht beziffert werden. Kantone und Gemein
den, welche die Arbeitsleistungen der Zivildienstleistenden in 
Anspruch nehmen, müssten jedenfalls grundsätzlich wenig
stens Kost und Logis der Arbeitspflichtigen übernehmen. Ich 
verweise auf die Botschaft des Bundesrates vom 27. Mai 1987 
betreffend die Barras-Reform, auf Seite 16. 
Zum Schluss gestatten Sie mir den Hinweis, dass anlässlich 
der Jugendsession vom 25. September 1991 hier in Bern in 
der von den Jugendlichen verabschiedeten Petition zu The
ma 3 ein Zivildienst als Alternative zum Militärdienst gefordert 
wurde. Diese Petition wurde zusammen mit weiteren Petitio
nen der Jugendlichen von unseren Ratspräsidenten entge
gengenommen, damit die darin enthaltenen Anliegen in un
sere Politik einfllessen können. In der Petition zu Thema 3 wird 
von den Jugendlichen unter anderem wörtlich ausgeführt: 
«Mit dieser Petition möchten wir zum Ausdruck bringen, dass 
für unsere Identität als Schweizerinnen und Schweizer eine 
Einführung eines echten Zivildienstes sehr wichtig ist» • 
Schaffen wir heute die Verfassungsgrundlage zur Einführung 
eines echten Zivildienstes nach schweizerischem Mass und 
beseitigen wir damit gleichzeitig die sogenannte Jahrhundert
pendenzl 
Die Militärkommission beantragt Ihnen deshalb, auf die Vor
lage einzutreten und dem Beschluss des Nationalrates, der 
mit 147 zu 14 Stimmen zustande gekommen ist, zuzustim
men. 
Die beiden heutigen Anträge- der Herren Cottler und Loretan 
- lagen in der Kommission nicht vor, weshalb ich als Kommis
sionspräsident zu diesen Anträgen nicht Stellung nehmen 
kann. Hingegen werde ich in der Detailberatung kurz eine per
sönliche Stellunganhme zu diesen Vorschlägen abgeben. ' 

Rhinow: Ich bitte Sie, der Vorlage, wie sie uns heute vorliegt, 
unverändert zuzustimmen, und zwar aus folgenden sechs 
Gründen: 
1. Eine -befriedigende Lösung der Dienstverweigerungspro
blematik ist überfällig. Ich habe der letzten, kürzlich vom Volk 
beschlossenen Reform zugestimmt und mich für ihre An
nahme eingesetzt, weil es sich - davon bin ich heute noch 
überzeugt - um eine gewisse Verbesserung gehandelt hat 
Aber ich habe immer auch klar zum Ausdruck gebracht, dass 
noch ein Weiteres geschehen muss. Auch der heutige Zu
stand ist eines demokratischen Rechtsstaates unwürdig. 
2 Der im Nationalrat gefundene Kompromiss scheint in dieser 
Angelegenheit das zurzeit Realisierbare zu sein. Zwar werden 
wichtige Entscheide auf die Gesetzesebene delegiert Ich 
habe deshalb - auch aus Gründen einer sorgfältigen Recht
setzung - nicht nur Freude 8J1 diesem Vorgehen. Aber es wäre 
Augenwischerei, gegenwärtig etwas anderes oder gar Besse-
res zu erwarten. 1 
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3. Es wird hier - dies ist mit aller Deutlichkeit zu unterstreichen 
- am Grundsatz der allgemeinen Welirpflichtfestgehalten. Der 
vom Gesetz einzurichtende Zlvildienst ist ein Ersatzdienst und 
wird als solcher auch gekennzeichnet Die freie Wahl zwischen 
Militär- und Zivildienst wird folglich mit diesem Artikel nicht ein
geführt Der Antrag unseres Kollegen Loretan sagt zwar etwas 
Richtiges aus, ist aber deshalb meines Erachtens nicht nötig, 
wenn und weil wir den Ausschluss der reinen Wahlfreiheit klar 
festhalten und bekräftigen. 
4. Offen bleiben die Kriterien, das Verfahren, wie die Berechti
gung, Ersatzdienst zu leisten, umschrieben werden soll Man 
mag dies bedauern. Aber der Vorteil dieser Lösung liegt auch 
darin, dass auf dem Gesetzesweg flexibler auf veränderte An
forderungen und auf Erfahrungen reagiert werden kann. Der 
Tatbeweis ist zweifellos eine mögliche Lösung, aber es ist 
nicht die einzige Lösung des Problems. Deshalb möchte Ich 
auch dem Antrag Cottier nicht zustimmen - ich erwähne diese 
Anträge jetzt, weil ich nicht beabsichtige-, in der Detailberatung 
das Wort nochmals zu ergreifen-, obwohl ich dem letzten Teil, 
der Wahrung der Armeebestände, durchaus zustimmen 
könnte. 1 
5. Seit der klaren und eindeutigen Verabschiedung durch den 
Natipnalrat haben bekanntlich Neuwahlen stattgefunden. Der 
um einen Drittel erneuerte Nationalrat würde, bekäme er das 
Geschäft wiederum auf den Tisch, '11it der gesamten Diskus
sion von vorne beginnen; das wära der Lösung dieses Pro
blems keineswegs zuträglich und würde sie weiter hinaus
schieben. Deshalb sollten wir ohne Not keine Differenz schaf
fen, sondern die Vorlage unverändert gutheissen, damit die 
Arbeiten auf der Gesetzesebene weitergeführt werden kön
nen, sobald das Volk - wie ich hoffe - dieser Lösung zuge
stimmt hat 
6. Es liegt mir daran, kurz zu erklären, warum ich hier zu
stimme, obwohl ich später einen Vorstoss über Gemein
schaftsdienste begründen werde, der einen völlig anderen An
satz enthält 
Ich bin davon überzeugt, dass wir heute einen solchen Ersatz
dienst brauchen, dass wir aber umgehend eine seriöse Prü
fung der Gemeinschaftsdienste vornehmen müssen und dass 
wir morgen zu einem anderen Konzept, nämlich zum Konzept 
«mehrerer Gemeinschaftsdienste», übergehen können und 
sollen; allerdings - gestatten Sie mir die Klammerbemerkung 
- meines Erachtens nicht erst in zehn Jahren, wie dies unser 
geschätzter Kommissionspräsident vorhin ausgeführt hat 

M. Cottler: Le probleme de l'objectlon de conscience est dou
loureux. II est donc absolument necessaire de le regler rapide-

. ment La sltuation de la securite a fondamentalement change 
l'organisation des troupes qui va etre modlfiee dans le sens 
d'une reduction de l'effectif de l'armee. Par l'acceptation du 
projet de i"eforme Barras, le peuple suisse a montre- qu'il etalt 
sensible ä l'introduction d'un service civil etsa volonte de le re
soudre d'une certaine maniere. Nous devons donc integrer 
ces nouveaux elements pour introduire le service civil aujour
d'huL Je voterai l'entree en matiere. 
La proposition, teile que le Conseil national nous ·,a presente, 
est insuffisante. II s'agit d'une norme totalernent ouverte, n'in
diquant aucun principe, qui devra regir le futur service cMI. Le 
projet du Conseil national ouvrira le service civil non seule
ment aux objecteurs de conscience mais ä d'autres person
nes astreintes au service militaire voulant s'y derober, le cas 
echeant, par simple commodite. Or, ce n'est certainement pas 
ce qua nous voulons; c'est pourtant ce que permet le projet du · 
Conseil national. 
On dit que gräce ä la simpllcite de ce texte, on pourralt rapide
ment aller de l'avant et gagner du temps. Encore faudra-t-11 
qua le peuple accepte un projet ou tout sera possible, ou il si
gnera un cheque un blanc. L' on nous dit qua gräce ä la simpli
cite du projet, le service civil pourra etre mis en place rapide
ment Nous en doutons car l'objectif final raste l'adoption 
d'une loi introduisant concretement un regirne de service civil 
Pour aboutir ä cette loi, las jalons du Mur service cMI devront 
~tre poses dans la norme constltutionnelle. Le legislateur de
vra ainsi recevoir un mandat clair pour la mise en place de ce 
service. 

Au Conseil national, deux deputes ont demande-toujours sur 
la base du texte constitutionnel du Conseil national - d' edicter 

· par voie d'ordonnance du Conseil federal un service civif 
fonde sur le libre choix absolu. Cela demontre ä l'evidence 
qua le projet constitutionnel qui nous est presente englobe 
toutes las conceptions de ce service, meme les plus contradic
toires. II est donc indispensable de preciser la direction ä sui
vre dans le texte constitutionnel dejä et, avec nos comple
ments apportes au projet du Conseil national, le peuple saura 
sur quoi il s'exprimera et le Parlament aura un mandat precis 
lui permettant d'elaborer sans retard la loi. 

M. Roth: L'obligatlon generale de servir figurant ä l'article 18 
de la constitution est ä la base de notre systeme de milice et 
cette disposition implique naturellement la repression en cas 
de manquement aux devoirs militalres, en particulier celle du 
refus de servir. L'attitude ä adopter ä l'egard de l'objection de 
conscience est aussi anclenne qua cette disposition, mais las 
blocages autour du service cMI sont tres anciens aussi, tant a 
ete forte jusqu'ici l'idee que l'institution d'un service cMI pour
rait saper ladefense nationale. A un pointtel, d'ailleurs, qu'on 
en est venu ä douter de notre capaclte de retorme interieure et 
d'adaptation aux nouvelles donnees concemant la securite en 
Europa et sur le plan international Dans ce clirnat d'incertitude 
voici que certaines eclaircles se sont dessinees sous forme 
d'abord d'une initiative populaire du Parti democrate-chretien 
suisse, ensuite sous form~ d'une decision populaire - je fais 
reference ici au vote du 2 juin sur le projet Barras - et enfin 
sous forme d'une decision parlementalre en parlant de celle 
du Conseil national qua nous discutons ce matln. 
II me parait qua ce deblocage touchant un objet qui a paru de 
si longues annees insoluble est tres important, d'autant plus 
qu'il debouche sur une solution tres largement ouverte si on 
s'en refere ä la decision de la majorite du Conseil national 
Contrairement ä M. Cottier, je pense pour ma part qua ce q~i 
Importe le plus, c'est de faire sauter le carcan de l'article 18, 
texte sur tequel sont venues s'echouer toutes les propositions 
ou toutes las tentatives anterieures d'instaurer un service cML 
II faut considerer la modlficatlon de la constltution comme une 
premiere etape. Je vous concede pourtant qu'il est toujours 
vral qua le diable est dans las detalls et qu'il est plus facile de 
se mettre d'accord sur une solution ouverte puisqu'elle auto
rise dans un premier temps toutes las attentes, quand bien 
meme, par la sulte, il ne serait repondu qu'ä une seule partie 
de ces attentes. · 
Cependant, si on entre dans les detalls-si l'expression est au
torisee pour des details de cette importance-on risque de te
nir au niveau constitutionnel une discussion qui releve preci
sement de la loi d'application. On peut facllement dejä s'aper
cevoir dans quelle direction entendent nous conduire las pro
positions Cottier et Loretan et constater que ces directions 
sont ä tout le moins partiellement contradictoires. Pour ma 
part, je crois qu'il faut poser le principe au niveau ou il dolt 
l'etre, c'est-ä-dire celui de la constitutlon, utlliser ensulte 
celle-cl et le texte arrete comme base de reflexion afin d'elabo
rer des ä present la legislation d'applicatlon qui devrait d'ail
leurs etre inspiree par la meme souplesse et la meme ouver- ' 
ture qua le texte constitutionnel. J'admets aussi, avec 
M. Rhinow, qua d'autres solutions qua celles qui ont ete es
quissees jusqu'ici pour un service civil sont possibles. 
Si la proposition qui nous est falte ce matin par notre comrnis
sion est acceptee, eile entrera dans l'histoire comme un tour
nant et la solution d'une question ä laquelle aucune reponse 
satisfaisante n'a ete donnee jusqu'ä present Je suis favorable 
ä la solution qui a ete retenue par la majorite du Conseil natio
nal ä ce qu'on ne cree pas de divergences pour qua las cho
ses puissent aller vite. Je voterai par consequent l'entree en 
matiere. 

Bundesrat Vllllger: Am 2. Juni dieses Jahres ist in dieser 
Frage glücklicherweise ein erster Durchbruch gelungen. Der 
Souverän hat mehrheitlich einer Entkriminalisierungs-Vorlage 
zugestimmt, und dadurch ist die Stellung der Dienstverweige
rer aus Gewissensgründen wesentlich verbessert worden. 
Diese werden nicht mehr wie Kriminelle behandelt Sie wissen, 
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dass an die Stellc:1 der Gefängnisstrafe ein Arbeitsdienst im öf
fentlichen Interesse tritt. 
Diese Lösung wird wahrscheinlich - das beginnt sich jetzt 
schon abzuzeichnen - das Problem stärker entschärfen, als 
es heute scheint Ich bin deshalb sehr froh, dass das Volk die
ser Lösung zugestimmt Jiat Trotzdem hat der Bundesrat 
schon vor der Abstimmung mehrfach die Meinung geäussert, 
es handle sich bei der Entkriminalisierungs-Vorlage lediglich 
um einen Zwischenschritt und eine definitive Lösung müsse 
auf Verfassungsstufe geregelt werden. Der Bundesrat war 
denn auch immer bereit, ohne Zeitverzug zu einer Lösung auf 
Verfassungsstufe Hand zu bieten Nachdem nun aber eine 
zweckmässige Zwischenlösung besteht, darf nur wegen des 
Zeitdrucks nicht eine unsorgfältige Lösung entstehen 
Der Nationalrat hat am vergangenen 1 a $eptember einen ent
scheidenden Schritt - Ihr Kommisslonspräsident hat das vor
hin ausgeführt - zur Lösung der Dienstverweigererfrage auf 
Verfassungsstufe getan, indem er beschloss, den Grundsatz
lediglich den Grundsatz! -des Zivildienstes in der Verfassung 
zu verankern Erstmals - das ist doch ein ermutigendes Zei
chen - ist über viele Parteigrenzen hinweg ein Konsens gefun
den geworden Alle Konkretisierungsvorschläge auf Verfas
sungsstufe - heute liegen auch deren zwei vor-wurden in der 
nationalrätlichen Debatte sehr deutlich abgelehnt Man wollte 
also offer.i:1lchtlich diesen Kompromiss, der Ober alle Partei
grenzen hinweg entstanden ist, nicht gefährden 
Allerdings muss Ich doch darauf hinweisen, dass die Debatte 
gezeigt hat, dass bei der gesetzlichen Regelung der Dissens 
wieder ausbrechen könnte. Man darf sich deshalb nicht täu
schen: Eine gewisse Brüchigkeit weist dieser Konsens natür
lich auf. 
Auch Ihre Kommission hat sich mehrheitlich für den national
rätlichen Beschluss ausgesprochen Der Bundesrat seiner
seits kann diesem Vergehen zustimmen Sofern der Souverän 
eine solche offene und flexible Verfassungsnorm akzeptiert, 
kann auf dieser Basis eine taugliche Lösung realisiert werden 
Ich will aber nicht verhehlen, dass natürlich die Erfahrung in 
diesem lande gezeigt hat, dass offene Verfassungsnormen 
gewisse Risiken beinhalten. Weil eben nur der Grundsatz der 
Einführung eines Zivildienstes festgelegt wird, wird. die kon
krete Ausgestaltung dem Gesetzgeber überlassen, und das 
öffnet während des Abstimmungskampfes auch polemischen 
Auslegungen Tür und Tor. Der Stimmbü(ger hat oft Hemmun
gen, einer Verfassungsänderung zuzustimmen\ wenn er den 
Eindruck hat, er kaufe die Katze im Sack. Ich ennnere hier an 
die grossen Diskussionen über die Totalrevision der Bundes
verfassung vor einigen Jahren 
Die Lösung des Problems durch eine allgemeine Dienstpflicht 
- Herr Rhinow hat das angesprochen, aber auch der Kommis
sionspräsident -, wird dadurch faktisch für einige Zeit 
blockiert Sie haben dem Bericht über die Slch~rheitspolltlk 
entnehmen können, dass der Bundesrat ursprünglich vorge
habt hattJ, sowohl die Frage des Zivildienstes als auch dieje
nige der allgemeinen Dienstpflicht gemeinsam einer umfas
senden Prüfung_zu unterziehen, bevor dem Volk ein Verfas-

. sungsartikel unterbreitet wird. Bei der vorgeschlagenen Lö
sung besteht die gleiche Gefahr, die schon bei der Barras
Reform bestanden hat, nämlich dass man dem Volk sagen 
muss: Wir machen jetzt zwar einen Schritt, aber das ist nur ein 
Provisorium; ein nächster Schritt wird kommen Jetzt tun wir 
das gleiche. Wir machen zwar einen Schritt, aber möglicher
weise ist es nur ein Zwischenschritt, und ein nächster Schritt 
könnte kommen. 
Sollte das, was Sie heute beschliessen, vor dem Volk schei
tern - was ich nicht hoffe -, so wäre eine definitive Lösung 
wahrscheinlich wiederum für Jahre verbaut 
Ich werde mich zum Problem der allgemeinen Dienstpflicht 
bei der Motion Rhinow, die wir heute noch behandeln werden, 
äussem. 
Trotz dieser Bedenken, die ich Ihnen nicht vorenthalten will, 
kann der Bundesrat der Lösung, die von Ihrer Kommission wie 
auch vom Nationalrat vorgeschlagen wird, zustimmen, weil 
ein schrittweises Vergehen Sinn macht Damit kann die Dis
kussion über eine allgemeine Dienstpflicht in aller Ruhe, ohne 
Zeitdruck und solide geführt werden. 

Nun einige Bemerkungen zum sogenannt echten Zivildienst: 
Die Beratungen im Nationalrat haben meines Erachtens sehr 
deutlich gemacht, dass ein Zivildienst nur mehrheitsfähig ist, 
wenn er einige Kriterien erfüllt Ich darf einige davon aufzäh
len: An der allgemeinen Wehrpflicht ist grundsätzlich festzu
halten; der Ersatzdienst ist die Ausnahme, der Militärdienst die 
Regel; zum Zivildienst soll nur zugelassen werden, wer den 
Militärdienst nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann; die 
freie Wahl zwischen Militärdienst und Zivildienst ist ausge
schlossen; die Ernsthaftigkeit des Verweigerers ll)USS erwie
sen sein. Schliesslich muss dieser Zivildienst dem Militär
dienst gleichwertig sein, was auch immer darunter zu verste
hen ist 
Aus Sicht des Bundesrates müssen diese Kriterien zwingend 
erfüllt sein. Ich könnte mir vorstellen, dass man für die kon
krete Ausgestaltung des Zivildienstes durchaus die vom Volk 
sanktionierte- Entkriminalisie-rungslösung berücksichtigen 
könnte, weil sie eben einen brauchbaren Ansatz für ein mehr
heitsfähiges Modell ergeben könnte. Aber selbstverständlich 
ist es so, dass das Anerke-nnlmgsverfahren völlig neu gestaltet 
werden müsste, weil alles, was nach einer militärgerichtlichen 
Ge-wissensprüfung aussehen würde, nicht mehr in Frage 
kommt Die- Anerkennung könnte durchaus - wie das hier 
auch vorgeschlagen worden ist - schwergewichtig auf dem 
Tatbeweis beruhen Ich habe allerdings gegenüber einem rei
nen Tatbeweismodell gewisse Bedenken; denn es könnte je 
nach Zeitgeist missbraucht werden, und das könnte die Be
stände der Armee gefährden Ich muss Ihnen sagen, dass 
auch eine kleinere Armee ihre Bestände sichern muss, weil 
sonst eine Planung nicht möglich ist Die Studien, die wir im 
Rahmen des Leitbildes gemacht haben, zeigen, dass in Zu
kunft gerade die neuen, wichtigen terrltorialdienstlichen Auf
gaben immer noch recht grosse Bestände brauchen werden, 
was auch immer in Zukunft mit der Armee geschehen wird. 
Sollten nun - durch irgendeine Modeströmung - diese Be
stände durch den Tatbew~is gefährdet werden, müssten das 
diejenigen bezahlen, die Militärdienst leisten, indem man we
gen der Bestandessicherung eben Ihr Dienstpflichtalter wie
der heraufsetzen müsste, und das will niemand. 
Wenn man also mit dem reinen Tatbeweismodell die Bestände 
sichern-will, muss.das Tatbeweiselement sehr intensiv sein. 
Das würde praktisch bedeuten, dass man wahrscheinlich we
sentlich über die anderthalbfache Dauer des verweigerten Mi
litärdienstes hinausgehen müsste. Oder dann mü~e eben für 
den Zweifelsfall trotzdem eine Art Anhörungsmöglichkeit 
durch eine Zivilkommission -wie das im Ausland teilweise vor
kommt-vorgesehen werden. Ich meine also, dass eine Rege
lung zur Verhinderung von Missbräuchen im Notfall unabding
bar wäre. 
Ich zweifle auch, ob ein anderes Modell politisch wirklich kon
sensfähig wäre. Das könnte eine solche Diskussion zur Ver
wirklichung des e-chten Zivildienstes wiederum um Jahre ver
zögern 
Ich habe darauf hingewiesen, dass unser Volk heute zögert, 
offene Verfassungsartikel anzunehmen. Deshalb wäre es mei
nes Erachtens referendumspolitisch positiv, wenn zum Zeit
punkt der Volksabstimmung schon erste Ideenskizzen vorlie
gen würden, wie man auf Gesetzesebene das Problem kon
kretisieren könnte. Zu glauben, ohne konkrete Vorstellungen 
könnte man die Diskussion über die Realisierung während der 
Volksabstimmung vermeiden, ist wahrscheinlich eher naiv. 
Falls auch· Sie der Lösung des Nationalrats zustimmen, wür
den wir überdepartemental in ZUsammenarbeit mit den betrof
fenen Departementen und Aemtern - der Zivildienst würde 
nicht im EMD gestaltet -, etwa mit dem Biga, einmal proviso
risch eine Gesetzesvorlage skizzieren und ausarbeiten lassen. 
Dann könnte man auf die Einsetzung einer Studienkommis
sion - wie wir sie im Bericht an den Nationalrat vom a Mai 
1991 in Aussicht gestellt haben -nach dem positiven Ausgang 
der Abstimmung vom 2. Juni verzichten. Damit könnten wir er
heblich Zeit gewinnen. Ich würde diese Kommission eher für 
die zweite Stufe der allgemeinen Dienstpflicht vorsehen. Aber 
darauf komme ich nachher noch zurück. Dann könnte sich der 
Stimmbürger schon gewisse Vorstellungen machen, wie die 
gesetzliche Realisierung aussehen könnte. 
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Ich darf nun noch zwei, drei Sätze zu den Anträgen machen. 
Ich kann mich dann nachher in der Detailberatung kurz fas
sen. Herr Ständerat Cottierversucht mit seinem Antrag, schon 
in der Bundesverfassung Leitplanken zu setzen. Damit könnte , 
man natürlich die erwähnte «Angst vor der Katze im Sack» et
was entschärfen. Nach dem, was ich vorhin über den Tatbe
weis und über die Notwendigkeit der Bestandessicherung ge
sagt habe, könnte ich persönlich durchaus mit diesem Antrag 
leben. 
Auch Herr Loretan möchte eine Sicherung einbauen, die 
durchaus in meinem Sinne liegen würde. Ich gehe aber doch 
davon aus, dass die Formulierung des Nationalrates eindeutig 
- eben durch den Zusammenhang mit dem Primat der allge
meinen Wehrpflicht - die freie Wahl ausschliesst Ich glaube 
also, dass es deshalb nicht ausdrücklich gesagt werden 
muss, obschon das bei der Volksabstimmung natürlich die 
Lage verdeutlichen würde. Ich habe Sympathie für beide An
träge, muss Sie aber trotzdem bitten, bei der nationalrätlichen 
Formulierung zu bleiben. 
Der Nationalrat- ich habe es erwähnt-hat ja sehr deutlich sol
che zusätzliche Leitplanken abgelehnt, wahrscheinlich um 
diesen Konsens nicht zu verunmöglichen: Ich fürchte, dass -
Herr Rhinow hat darauf hingewiesen - ein relativ aufwendiges 
Differenzbereinigungsverfahren entstehen könnte, wenn Sie 
hier etwas anderes beschliessen. Nachdem man den Ein
druck hat, dass im Nationalrat eher die polarisierenden Kräfte 
gestärkt worden seien, könnte das zu Verzögerungen führen, 
die nicht im Interesse der Sache lägen. 
Ich möchte Sie deshalb bitten, der Konsensforrnulierung des 
Nationalrats und Ihrer Kommission zuzustimmen. 

Eintraten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil decide sans opposition d'entrer an matiere 

Detailbecatung - Discussion par articles 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Tltre et preambule 
Proposition de la commission 
Adherer a la declsion du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 1 Art. 18 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Cottier 
Jeder Schweizer ist wehrpflichtig. Das Gesetz regelt auf der 
Grundlage des Tatbeweises einen zivilen Ersatzdienst Der nö
tige Armeebestand ist zu gewährleisten. 

Antrag Loretan 
Jeder Schweizer .... zivilen Ersatzdienst Eine freie Wahl ist 
ausgeschlossen. 

Ch. 1 art. 18 al. 1 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition Cottier 
Chaque Suisse est tenu au service militaire. La loi organise un 
service civil fonde sur la preuve par l'acte. L'effectif necessaire 
au fonctionnement de l'armee doit etre garanti. 

Proposition Loretan 
..•. service civil. Le libre choix est exclu. 

M. Cottler:. Nous voulons donc un service civil fonde sur la 
preuve par l'acte, mais l'introduction d'un tel service ne doit 
pas empecher l'armee de continuer a assumer son röle et a 
assurer sa mission. Le fonctionnement de l'armee doit etre 

maintenu et la sauvegarde d'un effectif suffisant sera la pre
miere exigence qui pourrait, le cas echeant, avoir quelque in
fluence sur las modalites de la preuve par l'acte ou sur Ia duree 
du service civil 
Le second element de notre proposition est celui de cette 
preuve par l'acte. Cette preuve requise de l'objecteur de cons
cience exclut le libre choix. La conscience impenetrable s'ex
prime le mieux par l'acte. L'objecteur devra opter pour un en
gagement precis, difficile, qui remplacera le service militaire. 
C'est ainsi que sa conscience sera sondee. Tout en etant 
brave aussi, notre proposition sera suffisarnment claire pour 
dire au peuple ce qua nous voulons. En cas d'acceptation, le 
legislateur disposera alors d'un mandat clair pour elaborer la 
loL II connaitra les deux principes essentiels pour mettre en 
place l'organisation du service civil. 
En vertu de ces criteres, on ne pourra pas introduire un service 
civil accessible a n'importe quelle personne, qu'elle soit objec
teur ou non, comme le permet le projet du Conseil national. -
Contrairement a ce que vient de dectarer M. le Conseillerfede
rat, Ie libre choix est, a notre avis, parfaitement couvert par le 
projet du Conseil national. Ce t~xte est incolore, sans profil, 
tout y est, mäme les theses les plus contradictoires sur le ser
vice civil sont couvertes par cet article. C'est uniquement ce 
caractere insipide du projet qui a perrnis de rassemblertout le 
monde et de realiser l'entente. Or, las difficultes surgiront 
lorsqu'll s'agira de creer concretement, par la loi, un tel ser
vice. L'entente pretendumant realisee autour de l'article cons
titutionnet sera brisee et le temps qu'on a pu gagner sera fina
lement perdu. 
M. Villiger, conseillerfederal, a declare ne pas etre oppose sur 
le fond a la preuve par l'acte mais voutoir la renforcer pour evi
ter des abus, pour assumer en vertu d'un effectif suffisant le 
bon fonctionnement de l'armee. Notre proposition repond a 
ces deux objectifs, et si on la compare a celle de M. Loretan on 
constatera que les deux vont, partieltement du moins, dans 
une mäme direction. Toutefois, tout en excluant le libre choix, 
notre propositlon pose le principe de la preuve par l'acte et ga
rantlt en outre l'effectlf necessaire a l'armee. 
Je vous invite par consequent a soutenir cette proposition qui 
indique au legislateur une dlrection. 

Loretan: Ich war Mitglied der Kommission des Nationalrates, 
welche den heute diesem Rat vorliegenden Entwurf für die Re
vision von Artikel 18 der Bundesverfassung ausgearbeitet hat 
Ich fühle mich deshalb legitimiert, mich auch hier an der Arbeit 
zu beteiligen. · 
Ich war seinerzeit mit einer Kommissiorlsminderheit im Natjo
nalrat für eine «~nn»-Formulierung im zweiten Satz des Ent
wurfs: «Das Gesetz kann einen zivilen Ersatzdienst vorsehen.» 
In diesem Punkt soll indessen am Entscheid des Nationalrats 
und an seinem Projekt nicht gerüttelt werden. 
Die Vorlage des Nationalrats liegt zwischen der Null-Lösung 
von 1984 -Ablehnung der t::ogenannten Tatbeweis-Initiative 
für einen Zivildienst mit völlig freier Wahl zwischen diesem und 
dem Militärdienst - ·sowie der am 2. Juni 1991 vom Volk be
schlossenen Entkriminalisierung der Dienstverweigerer mit 
ethisch-religiöser Motivation 13inerseits und den weiter in die 
Zukunft greifenden Lösungsmodellen für einen Gemein
schaftsdienst andererseits - Lösungen, wie sie die Arbeits
gruppe Napf, die Schweizerische Offiziersgesellschaft und 
nun schwergewichtig auch die Motion von Herrn Kollege Rhi
now vorschlagen. 
Man kann sich also mit Fug und Recht fragen, ob die Vorlage 
heute zwingend nötig sei, denn einerseits haben wir die soge
nannte Barras-Reform mit offenbar gutem Erfolg eingeführt -
wie Herr Bundesrat Villlger soeben dargelegt hat-, und ande
rerseits liegen die erwähnten weitergehenden Vorschläge vor, 
die notabene auch für Gemeinden und Kantone interessante 
Aspekte aufzeigen. Ich denke an die Feuerwehrpflicht, die 
Pflegedienste in Spitälern und Altersheimen usw. Es sind Vor
schläge für eine Gemeinschaftsdienstpflicht, wobei ich das 
Teilwort «-pflicht» unterstrichen haben möchte. 
Die Antwort ist vorderhand im Parlament gegeben: Der Natio
nalrat hat in der Herbstsession dieses Jahres seiner Kommis
sion sehr klar zugestimmt Man will jetzt eine Lösung auf Ver-
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fassuncsstlJfe, unc der Ständerat hat vor einigen Minuten still
schweigend Eintreten beschlossen. Die nächste Runde liegt 
beim Souverän. Das sind in Verfassungsangelegenheiten im
mer noch Volk und Stände. Hier will ich einhaken. Der vorge
schlagene Text ist sehr offen, er ist unbestimmt Dies ist er be
wusst, wie wir bereits gehört haben. Er lässt alles offen. Ich 
nenne in diesem Zusammenhang vier Hauptpunkte: · 
1. Die Voraussetzungen: Soll z. 8. ein ziviler Ersatzdienst auch 
für politische Verweigerer geschaffen werden können? Oder 
ist die Voraussetzung eng zu·handhaben wie bis jetzt, für so
genannt echte, religiös und ethisch motivi~rte Dienstverweige
rer? • 
2 Das Verfahren für die Befreiung vom Militärdienst: Wer ent
scheidet darüber? Die Gemeinschaft, vertreten durch die 
staatlichen Organe, oder der einzelne? 
3. Die Lösungsmodelle, die Ausgestaltung, vor allem die 
Dauer eines zivilen Ersatzdienstes, sind völlig offen. 
4. Welche Arten der Dienstleistung kommen in Frage? Ist der 
sogenannt ec~e Zivildienst der politischen Linken mit der 
Möglichkeit, z. B. Arbeit in selbstgewählten Friedensbüros zu 
leisten, inbegriffen oder nicht? 
All das ist offen; anders hätte der Erstrat, der Nationalrat, nie
mals so breit zugestimmt 
Jeder und jede stellen sich unter dem Begriff «ziviler Ersatz
dienst» etwas anderes vor. Nicht nur die Gründe, die aufge-' 
führt worden sind, z. 8. vom Herrn Kommissionspräsidenten, 
sondern mindestens ebenso stark die politische Taktik haben 
zu dieser offenen Formulierung geführt Hier liegt die 
Schwachstelle dieses Verfassungsentwurfes. Wollen wir uns 
ein Trojanisches Pferd in unser Wehr- und Gesamtverteidi
gungssystem - heute Sicherheitspolitik genannt - stellen? Ist 
es eine echte Lösung oder nur eine Scheinlösung? Das sind 
Fragen, die auch vor der Volksabstimmung gestellt werden, 
da bin ich sicher. 
Trotz diesen kritischen Fragen möchte ich keine grundsätzli
che Ablehnung des Projekts befürworten. Der neu vorgeschla
gene Artikel 18 Absatz 1 unserer Verfassung muss jedoch zu
mindest in einem zentralen Punkt ergänzt werden, nämlich in 
der Beantwortung der Frage: «Wahlfreiheit für den einzelnen, 
ja oder nein?» Die Antwort scheint gegeben zu sein, einmal im 
Bericht der Kommission des Nationalrats vom 20. März 1991 
(S. 8, Mitte) sodann durch die Ausführungen durch den Kom
missionspräsidenten und die Herren Rhinow und Roth. Wenn 
es klar sein soll, dass keine freie Wahl gegeben ist, warum sa
gen wir es in diesem zentralen Punkt nicht gleich ausdrücklich 

· im Text der Verfassung? Im Hinblick auf die Abstimmung von 
Volk und Ständen ist das zwingend. 
Herr Bundesrat Villiger hat mir das Sichwort der berühmten 
Katze im Sack geliefert Als Luzerner muss er wissen, was das 
bedeutet: Wir sagen in den aargauiechen Grenzregionen den 
Luzernern noch gerne «Katzenstrecker», dies natürlich nicht 
etwa in böser Absicht 
Wir sollten das Misstrauen gegen allzu offene Verfassungsbe
stimmungen gerade in dieser sehr wichtigen, zentralen Frage 
mit dem expliziten Ausschluss der freien Wahl abbauen. Dies 
aus drei Hauptgründen: 
1. Nicht der einzelne, sondern die Gemeinschaft, repräsentiert 
durch die staatlichen Organe, soll entscheiden, ob Militär
dienst oder ziviler Ersatzdienst zu leisten ist Der Grundsatz 
gehört in die Verfassung, die Kriterien im einzelnen gehören 
ins Gesetz. 
2 Wir müssen - da stimme ich mit Herrn Cottier überein - für 
die Armee, aber auch für den Zivilschutz Bestandesgarantien 
ermöglichen. Der Ausschluss der freien Wahl ist eine zentrale 
Voraussetzung dafür. 
3. Ohne diesen Ausschluss der freien Wahl gemäss meinem 
Antrag hat der Gesetzgeber völlig freie Hand Je weiter wir uns 
zeitlich mit der Gesetzgebung vom Zeitpunkt der Verfassungs
gebung entfernen, desto kleiner ist die Rolle der Materialien. 
Ohne den Zusatz gemäss dem seinerzeitigen Antrag von Na
tionalrat Paul Fäh, der leider relativ knapp abgelehnt worden 
ist und den ich heute wieder aufgenommen habe, könnte ich 
der Vorlage nicht zustimmen. 
Eine letzte Bemerkung: Es besteht weder Zeit- noch Problem
druck. Ich denke an das, was Herr Kollege Rhinow gesagt hat 

6-S 

Er ist allerdi, ,gs anderer Meinung. Wir dürfen ruhig eine Diffe
renz zum Nationalrat schaffen. Wir haben ja die Barras-Lösung 
vom 2 Juni 1991 für die echten Verweigerer aus Gewissens
gründen, und wir haben weitergreifende, interessante Vor
schläge für eine umfassende Regelung der Gemeinschafts
dienstpflicht auf Verfassungsstufe. 
Aus all diesen Gründen bitte ich Sie um Zustimmung zu mei
nem Antrag. 

Küchler, Berichterstatter: Persönlich - ich spreche also nicht 
als Kommissionspräsident, nachdem die beiden Anträge der 
Kommission nicht vorgelegen haben - könnte ich mich mit 
dem Inhalt der beiden Anträge voll und ganz ~inverstanden er
klären. Doch lehne ich das Vorgehen in der Legiferierung ab. 
Der Antrag Loretan ist identisch mit dem im Nationalrat bereits 
vorgelegenen Antrag Fäh, der vom Nationalrat abgelehnt 
wurde. Das Verbot der freien Wahl, das er statuieren will, ergibt 
sich bereits aus Artikel 13 der Bundesverfassung und braucht 
nicht nochmals eigens in Artikel 18 statuiert zu werden. 
Beim heutigen Antrag Cottier handelt es sich um eine gewisse 
Synthese der im Nationalrat vorgelegenen Anträge Engler und 
Müller, die beide ebenfalls vom Rat abgelehnt wurden. Der Na
tionalrat hat damit ganz deutlich und klar sämtliche Anreiche
rungen der kurzen, prägnanten Verfassungsnorm, die wir 
heute diskutieren, mit dem zweifachen Ziel abgelehnt: 
a) die Verfassung nicht mit zu vielen Einzelheiten zu,belasten; 
b) dereinst die einschlägigen Normen auf blasser Gesetzes
stufe den sich ändernden Gegebenheiten .leichter anpassen 
zu können. 
Jeder der beiden Anträge - Loretan und Cottier - hätte des
halb meines Erachtens keine Chance im Erstrat 
Im Eintretensreferat habe ich überdies erwähnt, dass die 
letzte, im Jahre 1984 von Volk und Ständen verworfene Volks
initiative auf dem sogenannten Tatbeweis beruhte. So müssen 
wir uns doch fragen, ob es ·sinnvoll ist, diese neue Verfas
sungsbestimmung wiederum mit dem Tatbeweiskriterium zu 
belasten und damit die Annahme durch das Volk zu gefähr
den Die Kriterien für den Zivildienst, wie wir ihn dereinst aus
gestalten wollen, sollen im Gesetz unmissverständlich um
schrieben werden; in einem Gesetz. das seinerseits wiederum 
dem fakultativen Referendum untersteht 
Ein letztes, das für beide Anträge gilt: Wir sollten, wie Bundes
rat Villiger ebenfalls sagte, keine unnötige Differenz mehr zum 
Nationalrat schaffen, um dieses langjährige Thema endlich 
durch das Parlament definitiv verabschieden zu können. . 

Rüesch: Wir haben die Absicht, dieses Jahrhundertproblem 
zu lösen. Wenn wir das Problem lösen wollen, müssen wir 
sorgfältig arbeiten. Wir müesen nicht nur einen Konsens in den 
eidgenössischen Räten finden, wir müssen einen Konsens im 
Volke erreichen. Das Volk hat mehrfach bewiesen - zum letz
ten Mal am 2 Juni bei der Abstimmung über die Bu11desfJ
nanzreform -, dass es die berühmte Katze im Sack nicht kauft 
Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem Artikel, wie er vom Na
tionalrat verabschiedet wurde. Schwierigkeiten haben wer
den, durchzukommen. Scnwierigkeiten deshalb, weil die Be
denken gegen einen Missbrauch des Zivildienstes im Volk 
ausserordentlich gross sind. Das Volk wird diese Bedenken 
nur dann überwinden, wenn wir klare Leitlinien für einen Zivil
dienst setzen, welcher den Bestand der Armee nicht gefähr-
det . 
Was nützt es, hier rasch durchzuziehen und keine Differenzen 

· zum Nationalrat zu schaffen, Zeit zu gewinnen ur;id nachher, 
wenn Sie die Volksabstimmung verlieren, Jahre und nochmals 
Jahre zu verlieren? Die rasche Lösung im Rat ist oft - wenn 
man auf das Volk abstellt-die schlechtere Lösung; das haben 
wir bei der Bundesfinanzreform einmal mehr gesehen. Bei der 
P.arlamentsreform werden wir das vielleicht auch erleben; ich 
habe Sie damals gewarnt Sie haben es mir nicht geglaubt 
Ohne Not keine Differenzen zum Nationalrat schaffen: das tun 
wir in Bagatellfällen, aber nicht in Grundsatzfragen. Schliess
iich ist der Zweitrat gleichberechtigt zum Erstrat und soll in al
len Grundsatzfragen den Dingen noch einmal auf den Grund 
gehen. 
Es stellt sich jetzt die Frage, was in die Verfassung gehört und 
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was in das 3est:!z. uie:se a,te gesetzgeberische Abgrenzung 
steht einmal mehr zur Diskussion. Unser Kommissionspräsi• 
dent hat das Hohelied der Schlichtheit der Verfassungsgrund
sätze gesungen. Sehen Sie die Bundesverfassung einmal 
durch. Sieist voll von Leitplanken und Leitlinien. Artikel von der 
Schlichtheit wie «Jeder Schweizer ist wehrpflichtig» bilden die 
grosse Ausnahme in dieser Verfassung. 
Der Verfassungsgeber soll dem Gesetzgeber Leitlinien set
zen. Man sollte nicht in den Materialien suchen müssen. Be
denken Sie: Wir wollen das leidige Problem der Dienstverwei
gerer aus Gewissensgründen lösen. Aber .nicht alle, die für ei
nen Zivildienst eintreten, haben nur diese Absicht Ein Teil der
jenigen, die für den Zivildienst eintreten, rekru\iert sich aus 
dem Lager der Armeegegner. Denen geht es doch nicht 
darum, nur das Problem zu lösen; sie haben dabei noch die 
erwünschte Nebenwirkung der Armeeschwächung im Auge. 
Man kann die Armee damit schwächen, dass die Bestände in 
Frage gestellt werden. 
In der Bundesrepublik haben ganze Maturaklassen geschlos
sen den Militärdienst verweigert- unter Sozialzwang, weil ein 
paar Leithammel der Meinung waren, heutzutage gehe man 
doch nicht mehr ins Militär, es sei heutzutage gescheiter, Sozi
aldienst zu leisten. Wir kennen diesen Sozialzwang. Halbe und 
ganze Klassen wählen auch ein bestimmtes Freifach unter So
zialzwang von gewissen Leithammeln. Das kennen wir alle 
auch. Diese Erscheinung ist in der Bundesrepublik weiter 
nicht von Bedeutung für die Bestände der Armee, weil die Ka
der der Armee der Bundesrepublik Berufskader sind Wenn 
aber bei uns solche Erscheinungen Einzug halten, würde die 
Armee aufgrund des Kadermangels in Frage gestellt Also 
müssen wir von vornherein klipp und klar dafür sorgen, dass 
solche Missbräuche nicht entstehen können. Das können wir 
nur, wenn wir stipulieren: Die freie Wahl ist ausgeschlossen. 
Der Herr Kommissionspräsident und seine Kommission sind 
auch dieser Auffassung. Warum schreiben wir es dann nicht in 
die Verfassung? . 
Das, was der Nationalrat gemacht hat, ist nichts anderes, als 
das Problem vor sich herzuschieben. Er hat einen Konsens 
gefunden, und jeder versteht darunter etwas anderes. Nach
her kommt bei der Gesetzesberatung die grosse Auseinander
setzung. 
Wir sollten den Mut haben, jetzt zu sagen, was wir wollen, und 
nicht erst später. Wir laufen Gefahr, ein Problem nur vor uns 
herzuschieben, statt es jetzt zu lösen; wir laufen Gefahr, vor 
dem Volk zu scheitern. Das möchten wir afle vermeiden. 
Darum finde ich die· beiden Anträge - Loretan und Cottier -
gut . 
Ich persönlich ziehe den Antrag Loretan vor. Im Zweifelsfalle 
stimme ich auch für den Antrag Cottier. Der Artikel muss noch 
angereichert werden, wenn wir vor dem Volk bestehen wollen. 

Bundesrat Vllllger: Herr Rüesch hat recht, wenn er auf die Ge
fahren bei der Volksabstimmur.g hinweist Das ist ja der 
Grund, warum ich gesagt habe, wir müssten schon gewisse 
Konkretisierungen auf Gesetzesst1 rfe vorlegen können. 
Ich darf noch etwas zu diesem Tatbeweiselement sagen: Zwi
schen dem Zwang zum Militärdienst und einem Recht auf Zivil
dienst aus Gewissensgründen besteht notgedrungen ein 
Spannungsfeld. Das ist ganz selbstverständlich. 
Wir wissen alle, dass die Prüfung des Gewissens sehr proble
matisch ist Das ist bekannt, obschon ich sagen muss, dass 
die Gerichte sehr viel Erfahrung haben und ständig in solchen 
Bereichen Entscheide fällen müssen, nicht nur in bezug auf ei
nen allfälligen Zivildienst Aber es ist ja keinerlei gerichtliche · 
Lösung mehr vorgesehen. Deshalb ist der Tatbeweis eine rela
tiv elegante Methode. Ich muss aber betonen, dass zwischen 
irgendeiner Art Gewissensbeurteilung und dem Tatbeweis ge
wissermassen das Verhältnis der kommunizierenden Röhren 
herrscht: Wenn Sie sicher sein wollen, dass das nicht miss
braucht wird, und wenn Sie nur auf den Tatbeweis abstellen 
wollen, müssen Sie das Tatbeweiselement sehr stark ausge
stalten. Wenn Sie flankierend andere Elemente dazu nehmen, 
können Sie mit dem Tatbeweiselement etwas zurückgehen. 
Ich persönlich würde lieber das Tatbeweiselement nicht allzu 
gross ausbauen und dafür eine Sicherung auf andere Weise 

einbauen, dam1~ wir · beispielsweise nicht auf die zweifache 
Dienstdauer kommen müssen. 
Ganz sicher wird das Tatbeweiselement, unabhängig davon, 
was Sie heute beschliessen, in der gesetzlichen Realisierung 
enthalten sein müssen. Wie diese Sicherung ausgestattet wer
den soll, ist eine Frage, die noch geprüft werden muss und po-
litisch auszudiskutieren ist · 
Ich habe Ihnen schon gesagt, warum ich Ihnen die nationalrät
liche Lösung empfehle: Bei einer anderen Lösung hätte ich 
persönlich, um nicht zuviel zu präjudizieren, auch in bezug auf 
den Tatbeweis, etwas mehr Sympathie für die Lösung von 
Herrn Loretan, auch weil sie einfacher ist und ganz klar die 
freie Wahl ausschliesst Das ist eigentlich das Grundsätzliche. 
Nachher sind wir frei in den anderen Bereichen. 
Wenn Sie der nationalrätlichen Lösung folgen - ich sage das 
zuhanden der Materialien, im Wissen um deren Bedeutung-, 
kann das nicht bedeuten, dass dann die freie Wahl zulässig ist. 
Herr Rüesch, das geht jetzt über eine freie Interpretation hin
aus. Das Primat der allgemeinen Wehrpflicht bleibt nach wie 
vor im ersten Satz erhalten, das andere ist subsidiär. Ich 
glaube, da können alle Auslegungen nicht darum herumfüh
ren, und die Angst, dass man das irgendeinmal - in zehn, fünf
zehn Jahren, wenn nicht wiederum eine neue Verfassungs
norm mit einer Dienstpflicht entsteht - völlig anders auslegen 
kann, ist somit unbegründet , 
In diesem Sinne empfehle ich Ihnen, bei der nationalrätlichen 
Lösung zu bleiben. 
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Bundesbeschluss 
über die Einführung eines Zivildienstes 
für Dienstverweigerer 

vom 13. Dezember 1991 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

nach Einsicht in den Bericht einer Kommission des Nationalrates vom 20. März 
1991 1) 

und in die Stellungnahme des Bundesrates vom 8. Mai 1991 2>, 
beschliesst: 

I 

Artikel 18 ~bsatz 1 der Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 

Art. 18 Abs. 1 
. . 

1 Jeder Schweizer ist wehrpflichtig. Das Gesetz sieht einen zivilen Ersatzdienst 
vor. 

II 

Diesei:: Beschluss untersteht der Abstimmung des Volkes und der Stände. 

Nationalrat, 13. Dezember 1991 

Der Präsident: Nebiker 
Der Protokollführer: Anliker 

4594 

1> BBI 1991 II 433 
2> BBI' 1991 II 923 

1991-876 

Ständerat, 13. Dezember 1991 

Die ~dentin: Meier Josi 
Die Sekretärin: Huber 



Amte federaI . 
sur l'introduction d'un service civil 
pour les objecteurs de conscie_nce 

du 13 decembre 1991 

L 'Assemblee fedbale de 1a Confederation suisse, 
w le rapport d'une commission du Conseil national du 20 mars 19911>; 

. w l'avis du Conseil federal du 8 mai 19912>,_ 

arrite: 

I 

L'article 18, 1 er alinea, de la constitution est modifie comme il suit: 

Art. 18, JD' aL 
1 Chaque Suisse est tenu au service militaire. La loi prevoit l'organisation d'un 
service civil. · 

II 

Le present arrete est soumis au vote du peuple et des cantons. 

Conseil· national, 13 decembre 1991 

Le president Nebiker 
Le secretairp: Anliker 

34392 . 

1> FF 1991 II 4Z7 
2l FF 1991 II 901 

1991-876 

Conseil des Etats, 13 decembre 1991 

. La presidente: Meier Josi 
La secretaire: Huber 




